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Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz 
 

 
 
 
                   Mainz, im März 2010 
 
 
 
Gemäß § 7 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz lege 

ich hiermit meinen schriftlichen Bericht über meine Tätigkeit im Jahr 2009 vor.  

 

Die Anzahl der Neueingaben bewegt sich sowohl bei den zulässigen als auch den unzulässigen 

Eingaben erneut auf einem hohen Niveau. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro des 

Bürgerbeauftragten sowie den Mitgliedern des Petitionsausschusses und der Strafvollzugskom-

mission, aber auch allen Verwaltungen, die an Petitionsverfahren beteiligt waren, gilt mein Dank 

für ihre engagierte Mitarbeit. 

 

Wie schon in früheren Jahresberichten wird auf verschiedene Themen eingegangen, denen aus 

unterschiedlichen Gründen eine besondere Bedeutung zukam. 

 

 

 

 

 

Ullrich Galle 
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1. Teil  Allgemeiner Arbeitsbericht 

 

 

Anzahl und Schwerpunkte der Eingaben 

 

Die Anzahl der Neueingaben lag 2009 bei 5.141. Die Anzahl der zulässigen Eingaben 

beläuft sich dabei auf 3.897. Die Anzahl der unzulässigen Eingaben ist 1.244. 

 

Bei den Schwerpunkten hat sich im Vergleich zum Vorjahr insoweit eine deutliche 

Verschiebung ergeben, indem das Sachgebiet Ordnungsverwaltung mit einer Steige-

rung von 11,15 % auf 20,35 % an der Spitze liegt. An zweiter Stelle liegt weiterhin 

das Sachgebiet Rechtspflege mit einem leichten Rückgang von 18,62 % auf 18,17 %. 

Es folgen mit in etwa gleichen Anteilen die Sachgebiete Landwirtschaft und Umwelt 

mit 15,65 % und Sozialwesen mit 15,37 %. Bei den übrigen Sachgebieten kam es zu 

keinen auffallenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. 

 

Wie bereits im Vorjahr liegen die Bereiche Strafvollzug mit insgesamt 14,71 % und 

der Bereich Leistungen nach SGB II und SGB XII mit 11,78 % an vorderster Stelle. 

Deutlich zugenommen haben aber auch die Bereiche Straßenverkehrsrecht, Führer-

schein, ÖPNV, Bahn mit 10,8 %, Jagd, Forst, Fischerei mit 5,54 % sowie Immissions-

schutz, Schornsteinfeger mit 4,77 %. 

 

 

Form der Eingaben 

 

Bei der Erfassung von Eingaben im Büro des Bürgerbeauftragten wird unterschieden, 

ob diese schriftlich, in einem persönlichen Gespräch, telefonisch, per E-Mail oder per 

Internet eingelegt worden sind. Nach wie vor liegt der Eingang der schriftlichen Ein-

gaben mit 80,69 % deutlich an vorderster Stelle, gefolgt von den persönlichen Einga-

ben mit 11,9 %. 

 

 

Eingaben nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten 

 

Im Büro des Bürgerbeauftragten werden Eingaben unter anderem nach dem Wohn-

sitz der Petentinnen und Petenten in den kreisfreien Städten und Landkreisen erfasst. 
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Die Vergleichbarkeit wird dadurch hergestellt, dass der Anteil der Eingaben bezogen 

auf 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner einer Stadt oder eines Landkreises er-

rechnet wird. 

 

Nicht in die Berechnung einbezogen werden Eingaben von Personen, die in anderen 

Bundesländern oder im Ausland leben oder sich in Justizvollzugsanstalten befinden. 

 

Durchschnittlich wandten sich 11 von 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern des 

Landes Rheinland-Pfalz an den Bürgerbeauftragten. 

 

Im Berichtsjahr wird der Spitzenplatz vom Landkreis Bernkastel-Wittlich mit 35,92 von 

10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eingenommen. Die folgenden Plätze neh-

men der Landkreis Vulkaneifel Daun mit 24,59, der Landkreis Bad Kreuznach mit 

22,72 und der Landkreis Alzey-Worms mit 21,48 ein. Die wenigsten Eingaben je 

10.000 Einwohnerinnen und Einwohner kamen mit 4,26 aus der Stadt Worms und mit 

5,2 aus dem Landkreis Südliche Weinstraße. 

 

 

Abschließend bearbeitete Eingaben  

 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr vom Bürgerbeauftragten 6.709 Eingaben bearbei-

tet. Diese Zahl ergibt sich aus den Neueingaben im Berichtsjahr und den unerledigten 

Eingaben aus den Vorjahren. 

 

Abgeschlossen wurden im Jahr 2009 insgesamt 3.731 Eingaben. 

 

78,1 % der zulässigen Eingaben konnten im Sinne der Petentinnen und Petenten 

bzw. mit einer weiterführenden Hilfe abgeschlossen werden. 

 

 

Bürgernähe durch Sprechtage 

 

Wie bereits in der bisherigen Amtszeit des Bürgerbeauftragten haben die Sprechtage 

einen hohen Stellenwert; sie wurden am Dienstsitz des Bürgerbeauftragten in Mainz 

sowie in Kreisverwaltungen und einer Verbandsgemeindeverwaltung abgehalten. 
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Hinzu kamen zwei Sprechtage in der JVA Koblenz. Insgesamt fanden 31 Sprechtage 

statt. 

 

 

Sprechtage des Bürgerbeauftragten 2009 

 

Kreisverwaltung Bad Dürkheim 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

Kreisverwaltung Westerwaldkreis 

Kreisverwaltung Südwestpfalz 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 

Kreisverwaltung Cochem-Zell 

Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis 

Kreisverwaltung Neuwied 

Kreisverwaltung Kaiserslautern 

Verbandsgemeindeverwaltung Thalfang 

Kreisverwaltung Altenkirchen 

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße  

Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm 

Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis 

Kreisverwaltung Ahrweiler 

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 

Kreisverwaltung Kusel 

Kreisverwaltung Vulkaneifel 

JVA Koblenz 

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 

JVA Koblenz 

 

Hinzu kamen neun Sprechtage im Büro des Bürgerbeauftragten in Mainz. 

 

 

Allgemeines aus der Tätigkeit des Bürgerbeauftragten 

 

Die Zahl der Eingaben lag mit 5.141 in etwa auf demselben hohen Niveau, das be-

reits im Vorjahr erreicht worden war. Hierbei ist erneut ein verhältnismäßig hoher An-
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teil an unzulässigen Eingaben zu verzeichnen, was unter anderem darauf zurückzu-

führen ist, dass allein 755 Eingaben eingegangen sind, die eine Änderung des Lan-

deshundegesetzes zum Inhalt haben. Die Zuständigkeit für Legislativeingaben liegt 

zwar nach § 102 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz beim 

Petitionsausschuss des Landtags. Alle Eingaben werden also, gleich welchen Ge-

genstand sie zum Inhalt haben, dem Bürgerbeauftragten zugeleitet; dort werden sie 

registriert und geprüft. Nachdem die Petentinnen und Petenten eine Eingangsbestäti-

gung erhalten haben, werden die Eingaben dem Präsidenten des Landtags Rhein-

land-Pfalz vorgelegt. Die hohe Anzahl von Eingaben sowie die bereits im Jahresbe-

richt 2008 erwähnte zunehmend schwieriger und anspruchsvoller werdende Bearbei-

tung der Eingaben führte zu einer entsprechend hohen Arbeitsbelastung des Bürger-

beauftragten und seines Büros, wobei allerdings die Besetzung der im Doppelhaus-

halt 2009/2010 geschaffenen Stelle eines fünften Referenten zu einer gewissen Ent-

spannung führte.  

 

Am 1. April 2009 war der Tod des ersten Bürgerbeauftragten, Dr. Johannes Baptist 

Rösler, zu beklagen. Er verstarb im Alter von 86 Jahren in Bingen. Während seiner 

Amtszeit vom 18. Mai 1974 bis 31. Dezember 1986 gelang es ihm, das neu geschaf-

fene Amt des Bürgerbeauftragten zu etablieren und mit Leben zu erfüllen. Er hatte 

dabei die Pionierarbeit zu leisten, aus dem gesetzlichen Rahmen heraus Bürgerinnen 

und Bürger, aber auch allen Verwaltungen in Rheinland-Pfalz Möglichkeiten und 

Grenzen seiner Arbeit aufzuzeigen. Er musste eine tragfähige Plattform gemeinsamer 

Arbeit schaffen. In den 12 Jahren seiner Amtszeit hat er viele Maßstäbe gesetzt und 

ein tiefes Vertrauen in die Arbeit des Bürgerbeauftragten erreicht. Auf seine Arbeit 

konnten die nachfolgenden Amtsinhaber, und somit auch der derzeitige, aufbauen. 

Für diese Leistung gebührt ihm Respekt und Anerkennung sowie ein ehrendes Ge-

denken. 

 

Wie bereits in den vorangehenden Jahresberichten erwähnt, beobachtet der Bürger-

beauftragte mit großem Interesse die Einführung der Öffentlichen Petition beim Petiti-

onsausschuss des Deutschen Bundestages sowie entsprechende Überlegungen 

hierzu in anderen Bundesländern und in Europa. Im Berichtszeitraum hat erfreuli-

cherweise die Absicht, die Öffentliche Petition auch in Rheinland-Pfalz einzuführen, 

konkretere Formen angenommen. Auf die Bedeutung wird in einem gesonderten Bei-

trag im dritten Teil des Jahresberichts ausführlich eingegangen. 
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Anlässlich der Aussprache des Jahresberichts 2008 im Landtag unterstrichen der 

Vorsitzende des Arbeitskreises Petitionen der SPD-Landtagsfraktion, Herr Abgeord-

neter Dieter Burgard, sowie der Vorsitzende des Petitionsausschusses, Herr Abge-

ordneter Peter Wilhelm Dröscher, die Absicht der SPD-Landtagsfraktion, das Petiti-

onsrecht in Rheinland-Pfalz mit der Einführung der Öffentlichen Petition weiter zu 

entwickeln. Hierbei wurde hervorgehoben, dass das seit 35 Jahren in Rheinland-Pfalz 

bestehende Amt des Bürgerbeauftragten und die Zusammenarbeit von Bürgerbeauf-

tragtem und Petitionsausschuss eine Erfolgsgeschichte sind. Mehr als 100.000 Ein-

gaben in diesen dreieinhalb Jahrzehnten würden zeigen, dass die Bürgerinnen und 

Bürger es intensiv für ihre Belange nutzen. Und die Quote von 70 % der Eingaben, 

die im Sinne der Petentinnen und Petenten bzw. mit einer weiterführenden Hilfe ab-

geschlossen werden konnten, mache deutlich, wie bürgerfreundlich das Petitions-

recht wirke. Mit der Einführung der Öffentlichen Petition würde ein wichtiger neuer 

Schritt zur Weiterentwicklung dieses Verfassungsrechts gemacht. Der Jahresbericht 

des Bürgerbeauftragten zeige erneut, dass das Petitionsrecht auch als Seismograph 

wirke, der verdeutliche, in welchen Bereichen die Bürgerinnen und Bürger mit dem 

Verwaltungshandeln und seinen rechtlichen Grundlagen besonders häufig Probleme 

haben. Beide Abgeordnete dankten dem Bürgerbeauftragten und seinem Büro für die 

engagierte und gute Zusammenarbeit und verbanden dies mit dem Appell an die 

Verwaltung, die Kooperation mit dem Bürgerbeauftragten, die meistens gut verlaufe, 

noch weiter zu verbessern. 

 

Mit Aufmerksamkeit beobachtet der Bürgerbeauftragte, welche weiteren Institutionen 

geschaffen werden, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie 

Probleme mit einer Verwaltung haben. Hierzu gehört sicherlich auch der „Behörden-

ruf 115“, an dem offensichtlich die Städte Mainz und Trier sowie der Landkreis Trier-

Saarburg während einer zweijährigen Pilotphase teilnehmen. Dort können Bürgerin-

nen und Bürger bei Verwaltungsanfragen aller Art anrufen. Sie sollen innerhalb von 

30 Sekunden mit einer geschulten Kraft verbunden sein, die in 80 % der Fälle helfen 

werde, gleichgültig, ob eine Kommune oder eine andere Stelle zuständig ist. Der Bür-

gerbeauftragte wird die in der Pilotphase gewonnenen Erkenntnisse mit größtem Inte-

resse verfolgen. Dies gilt ebenso für einen Antrag auf Schaffung eines Ombudsrats 

bei der Job-Börse Pirmasens, der von einer Stadtratsfraktion gefordert worden war. 

Seitens der Stadtverwaltung wurde, gerade weil es die Möglichkeit gibt, sich bei Be-

schwerden über die Job-Börse zum Beispiel an den Bürgerbeauftragten zu wenden, 

keine Veranlassung gesehen, diesem Antrag zu folgen. Diese Ansicht wird vom Bür-
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gerbeauftragten ausdrücklich geteilt. Gerade weil es in Rheinland-Pfalz das Amt des 

Bürgerbeauftragten gibt, sind Institutionen mit ähnlicher Zielrichtung auf anderen 

Ebenen entbehrlich. Hierbei kommt dem Amt des Bürgerbeauftragten insbesondere 

seine Unabhängigkeit und Überparteilichkeit zugute, was die Überlegenheit gegen-

über verwaltungsinternen Kontrolleinrichtungen, so begrüßenswert sie im Einzelfall 

auch sein mögen, begründet. 

 

Im Jahresbericht 2008 hatte der Bürgerbeauftragte im 3. Teil unter der Überschrift  

„Gute Verwaltung“ unter anderem das von der Landesregierung veranlasste Bürger-

gutachten zu den Eckpunkten der Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-

Pfalz dargestellt. Im Berichtszeitraum wurden als nächste Stufe der Bürgerbeteiligung 

rund 45.000 Haushalte angerufen, um einen Termin für ein Telefoninterview zu ver-

einbaren. Bei dieser Befragung hatten Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, das Pro 

und Contra der Reform abzuwägen und aufzuzeigen, was sie erwarten und was nach 

ihrer Ansicht gut und was schlecht läuft. Inhaltlich ging es dabei um die drei Bereiche: 

Wie bürgernah ist die Verwaltung?, wie werden Bürgerinnen und Bürger an Entschei-

dungsprozessen beteiligt ? und welches Für und Wider gibt es bei der Gebietsreform 

? Im Zuge dieser Aktion wurden auch 1,2 Mio. Faltblätter per Post verschickt und An-

zeigen in Zeitungen geschaltet. Bürgerinnen und Bürger sollen mit ihrem Votum der 

Landesregierung helfen, gute und tragfähige Lösungen für die Verwaltung von mor-

gen zu finden. Der Bürgerbeauftragte sieht diese Verfahrensweise als weiteren posi-

tiven Schritt im Sinne einer aktiven Bürgerbeteiligung. 

 

Im Sinne einer „Guten Verwaltung“ ist auch das Bemühen um eine „schlanke Verwal-

tung“ zu sehen. Das Ministerium des Innern und für Sport hat in seiner Antwort auf 

eine große Anfrage der Fraktion der CDU zu diesem Thema (Drucksache 15/3293) u. 

a. angeführt, dass seit Beginn der 90er Jahre die Verwaltungsmodernisierung ein 

Schwerpunktthema der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist und dabei maß-

geblich der Abbau überflüssiger Bürokratie und damit einhergehend die Verschlan-

kung der Verwaltung erfolgt. Aus Sicht des Bürgerbeauftragten ist es zu begrüßen, 

dass das Ministerium des Innern und für Sport die auch oft vom Bürgerbeauftragten 

beklagte Überbürokratisierung erkannt und Maßnahmen dagegen veranlasst hat, al-

lerdings sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich hierbei um eine Grat-

wanderung handelt. Es darf nämlich auch nicht dazu kommen, dass die Verwaltung 

„kaputt-entbürokratisiert“ wird mit der für die Bürgerinnen und Bürger nachteiligen 
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Folge, dass möglicherweise Verfahren nicht mehr sachgerecht erledigt werden oder 

deren Bearbeitung verzögert wird. 

 

Der Bürgerbeauftragte erhielt im Rahmen einer öffentlichen Anhörung des Petitions-

ausschusses der Bremischen Bürgerschaft zum Bremischen Petitionsgesetz Kenntnis 

davon, dass sich beispielsweise in Nordrhein-Westfalen Beamtinnen und Beamte 

gemäß einer entsprechenden ausdrücklichen Regelung im nordrhein-westfälischen 

Landesbeamtengesetz auch im Zusammenhang mit Anliegen, die beamtenrechtliche 

Fragen betreffen, jederzeit unmittelbar an den Landtag wenden können. Da bei frühe-

ren Eingaben von rheinland-pfälzischen Beamtinnen und Beamten, bei denen es um 

beamtenrechtliche Fragen ging, seitens des Ministeriums des Innern und für Sport 

Wert darauf gelegt wurde, dass zunächst der Dienstweg eingehalten wird, wurde die-

ses im Rahmen eines Selbstaufgriffs um Prüfung gebeten, ob eine entsprechende 

Regelung nicht auch in das rheinland-pfälzische Landesbeamtengesetz aufgenom-

men werden könnte, um so sicherzustellen, dass sich auch Beamtinnen und Beamte 

wie alle übrigen Bürgerinnen und Bürger unmittelbar an den Bürgerbeauftragten 

wenden können. Das Ministerium des Innern und für Sport vertritt allerdings die Auf-

fassung, dass der betreffenden Regelung im nordrheinwestfälischen Landesbeam-

tengesetz im Hinblick auf das verfassungsrechtlich garantierte Petitionsrecht nur de-

klaratorische Bedeutung zukomme und an der grundsätzlich auch in Nordrhein-

Westfalen geltenden Rechtslage nichts ändere, wonach Entscheidungen in einer das 

Dienstverhältnis oder den Dienstbereich betreffenden Angelegenheit nur auf dem 

Dienstweg begehrt werden können. Eine Rückfrage des Bürgerbeauftragten bei der 

Vorsitzenden des Petitionsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen ergab 

allerdings, dass dort die betreffende Regelung im Landesbeamtengesetz durchaus so 

gesehen wird, dass Beamtinnen und Beamte auch in dienstrechtlichen Angelegenhei-

ten Petitionen ohne Einhaltung des Dienstwegs unmittelbar an das Parlament richten 

könnten. Das Ministerium des Innern und für Sport erklärte hierzu in einer ergänzen-

den Stellungnahme, dass diese Auffassung von seiner Seite nicht voll umfänglich 

geteilt werden könne. Beamtinnen und Beamten stehe zwar ohne Zweifel das verfas-

sungsrechtlich garantierte Petitionsrecht zu, bei Anliegen, die ihren dienstlichen Auf-

gabenbereich oder ihre dienstrechtliche Stellung betreffen, ergebe sich allerdings 

eine Einschränkung aus dem besonderen Dienst- und Treueverhältnis, in dem sie 

stehen. Das Ministerium hält daher an seiner Auffassung fest, dass Beamtinnen und 

Beamte bei solchen Eingaben verpflichtet sind, den Dienstweg einzuhalten. Die Ver-

pflichtung zur Einhaltung des Dienstwegs gehöre im Übrigen zu den hergebrachten 
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Grundsätzen des Berufsbeamtentums nach Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz. Die Pflicht 

zur Einhaltung des Dienstwegs trage auch den sachlichen Bedürfnissen der Aufga-

ben- und Gewaltenteilung Rechnung, indem sie gewährleistet, dass vor Beteiligung 

von Stellen außerhalb der Dienstbehörde der innerbehördliche Instanzenzug ausge-

schöpft wird. Nach eingehender Abwägung aller Gesichtspunkte ist das Ministerium 

zwar zu der Auffassung gelangt, dass von einer Ergänzung des rheinland-pfälzischen 

Landesbeamtengesetzes im Sinne der entsprechenden Regelung im nordrhein-

westfälischen Landesbeamtengesetz abgesehen werden sollte. Der Bürgerbeauftrag-

te ist jedoch der Auffassung, dass eine dem nordrhein-westfälischen Landesbeam-

tengesetz entsprechende Regelung auch in das rheinland-pfälzische Landesbeam-

tengesetz aufgenommen werden sollte, um das Petitionsrecht der Beamtinnen und 

Beamten zu stärken. 

 

 

Vernetzung mit anderen Institutionen 

 

Im Berichtszeitraum hat der Bürgerbeauftragte wie bereits in den Vorjahren vielfältige 

Kontakte zu vergleichbaren Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene 

unterhalten. Auf europäischer Ebene geschieht dies insbesondere durch die Mitglied-

schaft des Bürgerbeauftragten im „Europäischen Ombudsmann-Institut (EOI)“, zu 

dessen Präsident er auf der Generalversammlung am 5. Oktober 2009 einstimmig mit 

zwei Enthaltungen wiedergewählt worden ist. Auf die Aktivitäten des Bürgerbeauftrag-

ten im EOI wird in einem besonderen Beitrag im dritten Teil näher eingegangen. 

Daneben unterhält der Bürgerbeauftragte auf internationaler Ebene auch Kontakt 

zum „Internationalen-Ombudsmann-Institut (IOI)“, an dessen World-Konferenz in 

Stockholm vom 9. bis 12. Juni 2009 er zum Beispiel teilnahm. Bei dieser Konferenz 

anlässlich des 200jährigen Bestehens des Ombudsmanns in Schweden hat sich bei-

spielsweise Carl XVI Gustav, König von Schweden, positiv über die Ombudsleute und 

deren Bedeutung für den Schutz der Menschenrechte geäußert. Der frühere UN-

Generalsekretär, Kofi Annan, hat bei dieser Gelegenheit sinngemäß darauf hingewie-

sen, dass Schweden den Demokratien der Welt, vor allem aber ihren Bürgerinnen 

und Bürgern, eines der größten Geschenke gemacht hat, nämlich den „Ombuds-

mann“. 

 

Der Bürgerbeauftragte hat mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass das Parla-

ment der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens mit Dekret vom 26. Mai 2009 
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einen Ombudsdienst geschaffen hat. Dieser soll nicht nur die klassischen Aufgaben 

eines Ombudsmannes übernehmen, sondern auch über die Einhaltung der Konventi-

on der Vereinten Nationen über die Rechte der Kinder, der Konvention der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung sowie der Europäischen 

Richtlinien zur Anwendung des Gleichbehandlungsgesetzes wachen. Um die Stelle 

mit einer geeigneten Persönlichkeit zu besetzen, erfolgte eine Ausschreibung. Des 

Weiteren wurde eine Jury eingesetzt, deren Mitglied u. a. auch der Bürgerbeauftragte 

des Landes Rheinland-Pfalz ist. Diese hat dem Parlament inzwischen eine Empfeh-

lung unterbreitet. Die Bestellung muss sodann durch das Parlament erfolgen. 

 

In Angelegenheiten polnischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wandte sich der 

„Commissioner for Civil Rights Protection“ der Republik Polen, Janusz Kochanowski, 

wandte sich an den Bürgerbeauftragten und bat um Hilfe bzw. Vermittlung. Hierbei 

handelte es sich zwar um eine deutschlandweite Problematik, da es für ihn jedoch 

bislang noch keinen Ansprechpartner auf Bundesebene gibt, bat er den Bürgerbeauf-

tragten um Unterstützung. Er berichtete von beunruhigenden Informationen über die 

Lage polnischer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Er machte geltend, dass vor 

allem die in Ostdeutschland lebenden Polinnen und Polen offensichtlich immer wieder 

mit dem Problem der Diskriminierung und steigender Aggression konfrontiert würden. 

Des Weiteren verweist er auf ihm zugegangene Klagen polnischer Bürgerinnen und 

Bürger, die mit Deutschen verheiratet sind bzw. waren. Im Falle des Scheiterns der 

Ehe werde das Sorgerecht für minderjährige Kinder durch Entscheidungen der Fami-

liengerichte auf einen der Ehegatten allein übertragen, in der Regel sei dies allerdings 

der deutsche Elternteil. In einem solchen Fall würden sich die Kontakte zwischen 

dem Kind und dem nicht sorgeberechtigten Elternteil auf einige Begegnungen im Mo-

nat beschränken. Ein solches Treffen werde darüber hinaus durch das zuständige 

Jugendamt veranstaltet und kontrolliert, wobei das Kind mit dem polnischen Elternteil 

nicht polnisch sprechen dürfe. Es komme auch vor, dass polnischen Bürgerinnen und 

Bürgern Kontakte zu ihren Kindern untersagt würden, was mit dem Kindeswohl be-

gründet werde.  

 

Der Bürgerbeauftragte nahm das vorgenannte Schreiben, dem sich zu einem späte-

ren Zeitpunkt auch der Botschafter der Republik Polen sowie der Generalkonsul der 

Republik Polen in Köln anschlossen, zum Anlass, sich zum Beispiel mit dem Petiti-

onsausschuss des Deutschen Bundestages, den Petitionsausschüssen der Landes-

parlamente sowie den Ausländer- bzw. Integrationsbeauftragten auf Bundes- und 
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Landesebene in Verbindung zu setzen und diese mit der angesprochenen Problema-

tik zu konfrontieren. Soweit Fälle in Rheinland-Pfalz genannt wurden, setzte sich der 

Bürgerbeauftragte mit den zuständigen Verwaltungen in Verbindung, wobei jeweils 

eine Klärung herbeigeführt werden konnte. Soweit andere Bundesländer betroffen 

waren, wurde mit den jeweiligen Petitionsausschüssen Kontakt aufgenommen, so-

dass auch insoweit weitergeholfen werden konnte. 

 

Die gesamten Bemühungen des Bürgerbeauftragten erfolgten in enger Zusammenar-

beit mit dem „Commissioner for Civil Rights Protection“, dem polnischen Botschafter 

sowie dem polnischen Generalkonsul in Köln. Diese wurden in die Ermittlungen ein-

gebunden und jeweils zeitnah informiert. 

 

Der Bürgerbeauftragte hat für den Fall etwaiger künftiger Probleme erneut seine Hilfe 

angeboten. Er steht dabei auch in engem Dialog mit der neuen polnischen General-

konsulin in Köln, Jolanta Roza Koslowska. 

 

Vom 16. bis 18. November 2009 unternahm der Bürgerbeauftragte gemeinsam mit 

dem Petitionsausschuss eine Informationsfahrt nach Brüssel. Dort fanden unter ande-

rem Gespräche mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten, Mitgliedern des Europa-

parlaments, den beiden belgischen föderalen Ombudsleuten sowie dem Ministerprä-

sidenten der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien statt. 

 

 

Zusammenarbeit und Dank 

 

Im Berichtszeitraum gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der überwiegenden An-

zahl der beteiligten Verwaltungen im Wesentlichen erneut problemlos. Der Bürgerbe-

auftragte bedankt sich bei allen, die mit Eingaben und deren Erledigung befasst wa-

ren.  

 

Leider aber kommt es immer wieder vor, dass verhältnismäßig viel Zeit verstreicht, 

bis angeforderte Stellungnahmen vorliegen. In Einzelfällen mag es dafür zwar nach-

vollziehbare Gründe geben, sie sind jedoch für den Bürgerbeauftragten nicht immer 

ersichtlich. So hat der Bürgerbeauftragte beispielsweise wenig Verständnis dafür, 

wenn eine Verzögerung mit dem Urlaub einer Sachbearbeiterin bzw. eines Sachbe-

arbeiters entschuldigt wird. Es ist ja wohl davon auszugehen, dass es eine Urlaubs-
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vertretung gibt, sodass erwartet werden kann, dass auch ein Urlaub der gebotenen 

zügigen Erledigung im Petitionsverfahren nicht entgegen steht. In einigen wenigen 

Fällen war es zudem leider erforderlich, die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde ein-

zuschalten, um die zuständige Verwaltung zur Abgabe der angeforderten Stellung-

nahme zu veranlassen.  

 

Bereits in früheren Jahresberichten hat der Bürgerbeauftragte über seine Bemühun-

gen berichtet, den Verwaltungen zu vermitteln, dass sie die Einschaltung des Bürger-

beauftragten nicht als Affront auffassen sollten, sondern vielmehr als Chance sehen 

sollten, gemeinsam zu Lösungen im Sinne der Bürgerinnen bzw. Bürger zu kommen. 

So kann eventuell auch eine größere Akzeptanz des Verwaltungshandelns erreicht 

werden. Dies ist offensichtlich von einer Verbandsgemeindeverwaltung verstanden 

worden, die sich ausdrücklich für den Einsatz des Bürgerbeauftragten zum Wohl der 

Bürgerinnen und Bürger bedankt hat.  

 

Eher weniger verstanden wurde hingegen die vorstehend beschriebene Zielrichtung 

von einigen Sozialleistungsbehörden, die gelegentlich die Ansicht vertraten, aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen erbetene Auskünfte nicht erteilen zu können. Zur Klä-

rung dieser Frage hatte sich zum Beispiel das Job-Center für Arbeitsmarktintegration 

Mainz an den Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz gewandt, der 

allerdings festgestellt hat, dass auch unter Berücksichtigung der datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen im Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) gegen eine Über-

mittlung von Sozialdaten an den Bürgerbeauftragten keine Bedenken bestehen, so-

weit die erbetenen Angaben zu dessen Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Dies gilt 

auch bezüglich der auf der Grundlage des § 44 a Sozialgesetzbuch Zweites Buch 

(SGB II) gebildeten Arbeitsgemeinschaften, da diese öffentliche Stellen des Landes 

Rheinland-Pfalz sind und daher die Befugnisse des Bürgerbeauftragten gemäß § 4 

des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz auch 

diesen gegenüber gelten. Da es sich zudem bei dem Bürgerbeauftragten um eine 

Institution handelt, die dem parlamentarischen Kontrollrecht zuzuordnen ist, seien die 

Arbeitsgemeinschaften im erforderlichen Umfang zu einer Übermittlung der Sozialda-

ten befugt.  

 

Eine entsprechende Auskunft hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rhein-

land-Pfalz auch der Kreisverwaltung Bad Kreuznach erteilt, die Bedenken hatte, dem 

Bürgerbeauftragten Akten im Rahmen einer geführten Vormundschaft bzw. Unter-
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haltsbeistandschaft zu überlassen. In diesem Zusammenhang wurde auch ausdrück-

lich darauf hingewiesen, dass der Bürgerbeauftragte grundsätzlich ein parlamentari-

sches Kontrollrecht wahrnimmt, das häufig von Bürgereingaben angestoßen wird, das 

aber nicht einseitig im Interesse von Petentinnen und Petenten ausgeübt wird. Er ist 

vielmehr Teil der parlamentarischen Organe und übt insofern eine kontrollierende 

Funktion im Rahmen der Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative aus. In 

diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass die bundesrechtlichen Geheim-

haltungsvorschriften des Sozialgesetzbuches in dieses System der staatsinternen 

Kontrollen nicht eingreifen sollen. Grenzen der Aufsichtsbefugnisse werden allerdings 

bei „anvertrauten Daten“ im Sinne § 65 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) 

gesehen, da solche Daten besonders zu schützen sind. Ein Einsichtsrecht des Bür-

gerbeauftragten in solche Daten würde allerdings nur unter ganz besonders engen 

Voraussetzungen in Betracht kommen. Um solche „anvertraute Daten“ handelte es 

sich im konkreten Fall aber gerade nicht. Es stellt sich die Frage, ob die anfängliche 

Ablehnung, die erbetenen Auskünfte zu erteilen, auf Unkenntnis der jeweiligen Ver-

waltung beruhte oder aber aus anderen Gründen, um sich eventuell nicht „in die Kar-

ten gucken“ zu lassen. 
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2. Teil   Berichte zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen 

 

1 Rechtspflege 

1.1 Gerichte 

 
Erneut betrafen verhältnismäßig viele Eingaben dieses Sachgebiet, wobei allerdings 

ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr festzustellen ist. Wie bereits in den Vorjahren 

lagen die Schwerpunkte bei Beschwerden über die lange Verfahrensdauer sowie bei 

Problemen im Zusammenhang mit Betreuungsverfahren. 

 

Während bei den Betreuungsverfahren in den meisten Fällen Unzufriedenheit mit der 

Ausübung der Betreuung Grund für Beschwerden war, ging es in einigen wenigen 

Fällen um die Erstattung von Auslagen der Betreuerin bzw. des Betreuers. So ver-

langte eine als Betreuerin ihres Sohnes eingesetzte Petentin die Erstattung von Kos-

ten für die Wäschepflege, die entstanden wären, wenn die Wäsche professionell in 

einer Wäscherei gewaschen worden wäre. Nach den einschlägigen Bestimmungen 

des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) können jedoch lediglich die Aufwendungen 

erstattet werden, die auch tatsächlich entstanden sind. Daher können nur die tatsäch-

lichen Kosten für Waschmittel, Strom und Wasser in Rechnung gestellt werden. 

 

Wie bereits in der Vergangenheit ist positiv anzumerken, dass sich die jeweils an dem 

Verfahren zu beteiligenden Gerichte um eine Klärung der jeweiligen Angelegenheit 

bemühen. Besonders aufwändig gestaltete sich dies im Fall eines Bürgers, der im 

Zusammenhang mit der Löschung von Grundbucheintragungen Auskünfte bezüglich 

der Gläubigerinnen und Gläubiger in einem Zwangsversteigerungsverfahren, das im 

Jahre 1986 anhängig war, benötigte. Es ging ihm darum, die betreffenden Gläubige-

rinnen und Gläubiger zu ermitteln, damit er sich wegen der erforderlichen Lö-

schungsbewilligungen an diese wenden konnte. Obwohl die betreffenden Akten be-

reits ausgesondert waren, gelang es dem zuständigen Amtsgericht Bingen, die für die 

Ermittlung der Gläubigerinnen und Gläubiger erforderlichen Unterlagen zur Verfügung 

zu stellen. 

 

Einige weitere Eingaben betrafen Beschwerden über richterliches Verhalten. Aller-

dings führt auch fehlerhaftes Verhalten nicht zwangsläufig dazu, dass einer Dienst-

aufsichtsbeschwerde stattgegeben wird. So hatte sich ein Petent darüber beschwert, 
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dass ein Verwaltungsgericht ohne mündliche Verhandlung über seine Klage ent-

schieden hat, obwohl er das dafür erforderliche Einverständnis nicht erteilt hatte. Auf-

grund der Eingabe hat der Präsident des betreffenden Verwaltungsgerichts zwar 

festgestellt, dass der erhobene Vorwurf zutreffend ist, jedoch zu Gunsten des betref-

fenden Richters gewertet, dass er diesen seit Jahren als einen sehr gewissenhaften 

und äußerst gründlich arbeitenden Richter kennen und schätzen gelernt hat. Aller-

dings sei auch derjenige, dessen Berufsauffassung und Arbeitsweise zu keinen Be-

anstandungen Anlass gibt, nicht davor gefeit, einmal etwas zu übersehen. Ein vor-

sätzliches Handeln sei nicht zu erkennen gewesen. Zudem sei zu berücksichtigen, 

dass der Petent keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht hat, gegen das Urteil 

Berufung einzulegen. Die Dienstaufsichtsbeschwerde wurde daher zurückgewiesen. 

 

Der Präsident des Landgerichts Koblenz hatte in einer Stellungnahme einen Petenten 

als „Querulanten“ bezeichnet. Der Petitionsausschuss schloss sich der Auffassung 

des Bürgerbeauftragten an, dass künftig im Schriftverkehr mit dem Bürgerbeauftrag-

ten von derartigen Bewertungen von Petentinnen und Petenten abgesehen werden 

sollte. Dieser Beschluss wurde auch dem Minister der Justiz sowie dem Präsidenten 

des zuständigen Oberlandesgerichts zur Kenntnis gegeben. Letzterer hat daraufhin 

bestätigt, dass er die zu Recht beanstandete Bezeichnung eines Petenten als „Que-

rulant“ für seinen Geschäftsbereich untersagt hat. 

 

 

1.2 Staatsanwaltschaft 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet bewegen sich auf demselben Niveau wie im 

Vorjahr. Erneut betraf der Schwerpunkt der Eingaben Beschwerden über die Einstel-

lung von Ermittlungsverfahren, in mehreren Fällen aber auch über deren Dauer. Hier-

zu ist anzumerken, dass gemäß § 3 Abs. 1 d des Landesgesetzes über den Bürger-

beauftragten des Landes Rheinland-Pfalz zwar grundsätzlich Eingaben unzulässig 

sind, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, die Gegenstand eines laufenden 

staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist, die sachliche Prüfung jedoch zu-

lässig ist, soweit sich die Eingabe gegen die eventuell verzögernde Behandlung des 

Ermittlungsverfahrens richtet. Ein weiterer Schwerpunkt lag bei Eingaben, mit denen 

die Stundung verhängter Geldstrafen bzw. die Aussetzung verhängter Freiheitsstra-

fen begehrt wurde.  
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Ungewöhnlich war die Eingabe eines Petenten, der beanstandete, dass die Staats-

anwaltschaft beim zuständigen Gericht einen Haftbefehl gegen ihn beantragt hatte. Er 

machte geltend, er habe sich freiwillig bei der zuständigen Justizvollzugsanstalt zum 

Haftantritt gemeldet, sei jedoch nicht reingelassen worden. Der Petent hat allerdings 

nicht beachtet, dass in den Hinweisen zur Ladung ausdrücklich darauf hingewiesen 

wird, dass die Aufnahme nur werktags (außer samstags) in der Zeit von 8.00 bis 

15.00 Uhr stattfindet. Ungeachtet dieses Hinweises hat er sich an einem Samstag in 

der betreffenden Justizvollzugsanstalt eingefunden. Die Aufnahme konnte daher nicht 

erfolgen, zumal die Geschäftsstelle nicht besetzt war und der Petent sich auch nicht 

durch die Ladung der Staatsanwaltschaft ausweisen konnte. Da sich der Petent in der 

Folgezeit nicht erneut stellte, sah die Staatsanwaltschaft keine andere Möglichkeit, 

als einen Vollstreckungshaftbefehl zu erwirken. 

 

 

1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet haben sich zwar gegenüber dem Vorjahr ver-

doppelt, liegen jedoch nach wie vor auf eher niedrigem Niveau.  

 

In einem Fall beschwerte sich ein Petent nicht nur über den betreffenden Rechtsan-

walt, sondern auch über das Ministerium der Justiz, weil dieses die Vorgehensweise 

der zuvor eingeschalteten Rechtsanwaltskammer nicht beanstandete. Er begehrte 

eine zumindest „kursorische materielle Prüfung“ durch das Ministerium. Im Zuge des 

Petitionsverfahrens hat das Ministerium darauf verwiesen, dass sich die Staatsauf-

sicht über die Rechtsanwaltskammern lediglich auf die Beachtung von Gesetz und 

Satzung, und insbesondere darauf, ob die der Rechtsanwaltskammer übertragenen 

Aufgaben erfüllt werden, beschränkt. Die Rechtsanwaltskammer hatte auf die Be-

schwerde des Petenten mit abschließendem Bescheid ausgeführt, dass auf der 

Grundlage des sich darstellenden Sachverhalts nicht zu erkennen ist, dass dem 

betreffenden Rechtsanwalt der Vorwurf, berufsrechtswidrig gehandelt zu haben, ge-

macht werden kann. Nach den vom Ministerium getroffenen Feststellungen liegt die-

se Wertung der Rechtsanwaltskammer im Rahmen des ihr eröffneten Ermessens, 

sodass ihr aus Rechtsgründen nicht entgegengetreten werden kann. Ergänzend hat 

das Ministerium darauf hingewiesen, dass es ihm nicht gestattet ist, unter Missach-

tung seiner ihm eingeräumten begrenzten Aufsichtsbefugnisse einen Vorgang selb-

ständig inhaltlich zu überprüfen und das Ergebnis einer solchen Prüfung den Beteilig-
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ten mitzuteilen. Das Ministerium konnte daher die vom Petenten erbetene „kursori-

sche materielle Prüfung“ nicht durchführen. 

 

In einem anderen Fall beschwerte sich ein Petent über die Notarkammer, weil diese das 

vom Petenten geltend gemachte dienst- oder standesrechtliche Fehlverhalten eines Notars 

nicht festgestellt hat. Der Petent stützte seine Beschwerde im Wesentlichen darauf, dass er 

vor der Beurkundung eines Vertrags keinen Entwurf erhalten hatte. Hierzu erklärte die No-

tarkammer, dass die Übersendung eines Entwurfs vor dem Beurkundungstermin nach dem 

Gesetzeswortlaut zwar nicht vorgesehen ist, im Hinblick auf den Gesetzeszweck jedoch in 

der notariellen Praxis üblich ist. Im Übrigen hatte sich der betreffende Notar dahingehend 

geäußert, dass er dem Petenten vorab einen Entwurf zugesandt habe. Aus Sicht der No-

tarkammer war kein Grund ersichtlich, weshalb der Notar im vorliegenden Fall von der übli-

chen Versendung des Entwurfs abgesehen haben sollte. Aber selbst wenn dies der Fall 

gewesen wäre, bestand aus Sicht der Notarkammer keine Veranlassung, dies zu bean-

standen, weil im Einzelfall von der vorherigen Versendung des Entwurfs auch abgesehen 

werden kann. Die sachgerechte Gestaltung des Beurkundungsverfahrens ist stets eine 

Frage des Einzelfalls, in dem Art und Dringlichkeit des Rechtsgeschäfts sowie die Schutz-

bedürftigkeit der Beteiligten zu berücksichtigen sind. Die von der Notarkammer Koblenz 

vertretene Auffassung deckt sich im Übrigen mit einer Auskunft des Präsidenten der Bun-

desnotarkammer, die im Rahmen eines Selbstaufgriffs eingeholt wurde. 

 

 

1.4 Strafvollzug 

1.5 Vollzugslockerungen 

1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug 

 

Wie bereits in den Vorjahren liegt die Zahl der Eingaben von Strafgefangenen auf 

hohem Niveau, wobei gegenüber dem Vorjahr eine erneute Zunahme zu verzeichnen 

ist. Zwar haben sich nicht mehr in demselben Ausmaß einzelne Gefangene mit einer 

Vielzahl von Eingaben an den Bürgerbeauftragten gewandt. Stattdessen haben sich 

aber in mehreren Fällen zahlreiche Gefangene einer bestimmten Eingabe ange-

schlossen. Solche Eingaben betrafen insbesondere die JVA Frankenthal und die Ju-

gendstrafanstalt Wittlich. 

 

Ein Vergleich, wie sich die einzelnen Eingaben auf die Justizvollzugsanstalten vertei-

len, wobei Eingaben, die sich einer einzelnen angeschlossen haben, außer Betracht 
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geblieben sind, zeigt, dass erstmals die meisten Eingaben, und zwar mit deutlichem 

Abstand, die JVA Koblenz betreffen. Es folgen mit ebenfalls recht hohen Zahlen die 

JVA Rohrbach und die JVA Diez, während die JVA Frankenthal und die JVA Wittlich 

im Mittelfeld liegen und aus den übrigen Justizvollzugsanstalten sowie der Jugend-

strafanstalt Wittlich jeweils eine geringere Anzahl von Eingaben zu verzeichnen ist. 

Keine Eingaben gab es aus der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. 

 

Auf die Aufarbeitung der Sprechtage der Jahre 2007 in der JVA Rohrbach und 2008 

in der JVA Trier sowie auf den weiteren Sprechtag in der JVA Koblenz wird im dritten 

Teil näher eingegangen. 

 

Bei den Eingaben konnten ansonsten die folgenden Schwerpunkte festgestellt wer-

den: 

 

Beschwerden über besondere Maßnahmen im Vollzug betrafen insbesondere die JVA Diez, 

Beschwerden über Bedienstete die JVA Wittlich und die JVA Koblenz. Verlegungswünsche in 

andere JVA’en kamen insbesondere aus der JVA Diez, der JVA Wittlich und JVA Rohrbach. 

Beschwerden bezüglich der Kleidung beziehungsweise der Wäsche kamen überwiegend aus 

der JVA Rohrbach und der JVA Koblenz. Über Probleme im Zusammenhang mit dem Du-

schen wurde überwiegend in der JVA Frankenthal und der JVA Koblenz geklagt. Eingaben im 

Zusammenhang mit der ärztlichen Versorgung kamen überwiegend aus der JVA Rohrbach 

und der JVA Koblenz. 

 

Insgesamt sind die JVA’en Koblenz und Rohrbach aus Sicht des Bürgerbeauftragten 

„die Sorgenkinder des Strafvollzugs“ in Rheinland-Pfalz. 

 

Im Jahresbericht 2008 war eingehend auf die Problematik im Zusammenhang mit der 

Gewährung von Taschengeld an Untersuchungsgefangene eingegangen worden. Die 

in diesem Zusammenhang geäußerte Erwartung, dass die Angelegenheit mit dem 

Rundschreiben des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frau-

en, wonach bedürftige Häftlinge grundsätzlich Anspruch auf Taschengeldleistungen 

der Sozialhilfe haben, geklärt worden sei, schien sich allerdings zunächst nicht zu 

bewahrheiten. Die im vorliegenden Fall zuständige Stadtverwaltung Zweibrücken hat-

te nämlich erklärt, dass sie dem Rundschreiben nicht folgen wolle. Erfreulicherweise 

trat dann jedoch eine Sinnesänderung ein, indem der Oberbürgermeister ausdrück-

lich erklärte, dass bis zum Inkrafttreten des Landesuntersuchungshaftvollzugsgeset-
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zes bei Vorliegen der Voraussetzungen des SGB XII Untersuchungsgefangenen Ta-

schengeld bewilligt wird. Somit konnte schließlich doch noch eine abschließende Klä-

rung zugunsten des betroffenen Personenkreises erreicht werden. 

 

Erfreulicherweise zu einem positiven Abschluss gebracht werden konnte auch der 

tragische Fall eines Gefangenen, der während des Strafvollzugs aufgrund einer Er-

krankung erblindete. Er begehrte die Zuteilung einer für ihn geeigneten Arbeit, damit 

er nicht den ganzen Tag allein auf dem Haftraum verbringen muss, was aufgrund der 

Erblindung besonders bedrückend sei. Die JVA Diez sah sich zunächst nicht in der 

Lage, dem Anliegen des Petenten zu entsprechen, da keine für Blinde geeigneten 

Arbeitsplätze zur Verfügung stünden. Schließlich konnte dann aber doch erreicht wer-

den, dass der Betreffende im Rahmen einer Arbeitstherapie beschäftigt wird. 

 

Auch in Justizvollzugsanstalten, in denen bereits seit längerem die Möglichkeit, Telefonge-

spräche zu führen, besteht, kommt es hin und wieder zu Eingaben von Gefangenen, die 

eine Erweiterung der Möglichkeiten begehren. So beanstandete ein Petent, dass in der 

JVA Frankenthal an den Wochenenden nicht telefoniert werden kann. Erfreulicherweise 

hat die JVA im Zuge des Petitionsverfahrens veranlasst, dass zumindest in den Abteilun-

gen, in denen eine offene Freizeit stattfindet, nun auch samstags und sonntags telefoniert 

werden kann. 

 

Immer wieder kommt es zu Beschwerden auch im Zusammenhang mit der Postkon-

trolle. So beanstandete ein Petent, dass Anträge oder Beschwerden an das Ministeri-

um der Justiz als zentraler Vollzugsverwaltung, an Gerichte oder an andere Behörden 

nicht in verschlossenen Umschlägen zur Post gegeben werden dürfen. Er war der 

Ansicht, dies verstoße gegen die europäischen Strafvollzugsgrundsätze. Nach den 

einschlägigen Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes darf der Schriftverkehr der 

Gefangenen aber grundsätzlich überwacht werden. Davon sind auch Beschwerden 

an die vom Petenten genannten Stellen nicht ausgenommen. Aus Sicht der JVA ist 

eine allgemeine Briefkontrolle zur Aufrechterhaltung der Sicherheit erforderlich und 

geboten, zumal dann, wenn es sich um eine Anstalt der höchsten Sicherheitsstufe 

handelt. Eine bloße Sichtkontrolle von Außen eines als Behördenpost gekennzeich-

neten Briefes wird nicht als ausreichend erachtet. Nach Ansicht der JVA verstößt dies 

auch nicht gegen die europäischen Strafvollzugsgrundsätze, deren aktualisierte Ver-

sion den Gefangenen das Recht einräumt, sowohl als Einzelne als auch als Gruppe 

ausreichend Gelegenheit zu erhalten, sich mit Anträgen oder Beschwerden an die 
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Anstaltsleiterin bzw. den Anstaltsleiter oder an sonstige zuständige Behörden zu wen-

den. Die Weitergabe im verschlossenen Umschlag wird hierbei allerdings nicht emp-

fohlen. Diese Auffassung ist auch auf eine entsprechende Anfrage des Bürgerbeauf-

tragten hin vom Bundesministerium der Justiz bestätigt worden. 

 

Obwohl den Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten bereits eine umfangreiche 

Auswahl an Fernsehprogrammen zur Verfügung steht, werden gelegentlich Wünsche 

nach weiteren Programmen geäußert. Die JVA Diez hat einen solchen Wunsch je-

doch mit der Begründung abgelehnt, dass 51 Fernsehprogramme empfangen werden 

können. Die Programme seien unter Beteiligung der Gefangenenmitverantwortung 

ausgewählt worden und tragen aus Sicht der JVA dem Unterhaltungs- und Informati-

onsbedürfnis in großem Maße Rechnung. Für jedes weitere Programm würden der 

JVA Kosten von 800 bis 1.000 € entstehen, die nur durch eine Erhöhung der monatli-

chen Mietgebühren aufgefangen werden könnte. Es wird daher kein Anlass gesehen, 

weitere Programme aufzuschalten. 

 

Auf Eingaben bezüglich der Zulassung von Elektrogeräten in Hafträumen wurde be-

reits im Jahresbericht 2008 eingegangen. Die Zulassung ist unter anderem in der JVA 

Koblenz problematisch, weil die Installation weiterer Elektrogeräte aufgrund des vor-

handenen älteren Elektrosystems zur Folge hätte, dass die komplette Elektroversor-

gung auf der jeweiligen Abteilung zusammenbrechen könnte. Jedoch nahm die JVA 

den Wunsch eines Gefangenen, einen Ventilator zur Kühlung seines Haftraums in 

Betrieb zu nehmen, zum Anlass für eine erneute Überprüfung des Stromnetzes. Hier-

bei wurde festgestellt, dass der Betrieb von kleineren Ventilatoren auf den Hafträu-

men durchgehend möglich ist, sodass dem Betreffenden der Kauf eines Ventilators 

gestattet werden konnte. 

 

Nicht entsprochen werden konnte hingegen dem Wunsch eines Gefangenen, ein 

DVB-T-Gerät zu erwerben, um 8 € monatlich für den Kabelempfang sparen zu kön-

nen. Die betreffende JVA sieht keine Möglichkeit, den Besitz von DVB-T-Geräten zu 

gestatten, da deren Nutzung die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden wür-

de. Nach den von der JVA getroffenen Feststellungen besteht mit Hilfe eines solchen 

Geräts die Gefahr einer unkontrollierten Nachrichtenübermittlung an Mitgefangene. 

Das Gerät ist daher wegen seiner Beschaffenheit allgemein zum Missbrauch geeig-

net, dem weder durch technische Maßnahmen noch durch zumutbare Kontrollen aus-
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reichend begegnet werden kann. Soweit der TV-Empfang mittels Zimmerantenne 

nicht möglich ist, hält die JVA die Kosten für den Kabelempfang für vertretbar. 

 

Ebenfalls nicht entsprochen werden konnte dem Anliegen eines Petenten, der die 

Behandlung durch den Anstaltsarzt ablehnte und die Überweisung an einen vom ihm 

gewünschten Arzt begehrte. Nach den einschlägigen Bestimmungen des Strafvoll-

zugsgesetzes liegt die gesundheitliche Betreuung der Gefangenen in der ausschließ-

lichen Zuständigkeit und Verantwortlichkeit des Anstaltsarztes. Die Strafgefangenen 

haben daher keine freie Arztwahl. Die Überweisung an einen Facharzt kann nur nach 

einer Vorstellung beim Anstaltsarzt erfolgen. 

 

Einige Eingaben dieses Sachgebietes zeigen, dass durchaus erreicht werden kann, 

dass die JVA’en über den Einzelfall hinaus eine bestehende Praxis überdenken. So 

beanstandete ein Petent, dass Gefangene, die sich während der Freizeit in der Stati-

onsküche aufhalten, nicht dorthin zurückkehren können, wenn sie die Toilette aufsu-

chen müssen. Die Eingabe gab Anlass, die bestehende Regelung dahingehend zu 

ändern, dass innerhalb der Freizeit eine Pause eingeführt wird, in der gegebenenfalls 

die Toilette aufgesucht, aber auch geraucht werden kann. Nach der Pause können 

die Gefangenen dann wieder die Stationsküche aufsuchen und die Freizeit gemein-

sam fortsetzen. 

 

In einem anderen Fall beanstandete ein Petent, dass er als Unbeschäftigter auf sei-

ner Abteilung nur dreimal wöchentlich duschen darf, während auf anderen Abteilun-

gen Unbeschäftigte täglich duschen dürfen. Er sah insoweit eine Ungleichbehand-

lung. Die betreffende JVA nahm die Eingabe zum Anlass, die bisherige Duschrege-

lung dahingehend zu überarbeiten, dass nunmehr unter Zurückstellung organisatori-

scher Schwierigkeiten und ökonomischer Bedenken alle unbeschäftigten Gefangenen 

arbeitstäglich duschen dürfen. 

 

Hingegen konnte dem Vorschlag eines Petenten, im Pausenhof Klimmstangen zu 

errichten, nicht gefolgt werden. Die betreffende JVA begründete ihre ablehnende Ent-

scheidung damit, dass ihre bisher gemachten Beobachtungen zeigen, dass einzelne 

Inhaftierte immer wieder versuchen, durch Kraftübungen optisch Macht und Stärke 

gegenüber Mitgefangenen zu demonstrieren. Die Ausstattung der Spazierhöfe mit 

Geräten und Hilfsmitteln zur Ausübung von Kraftsport berge die Gefahr der Förde-

rung oder Ausweitung solcher Verhaltensmuster. Dies gelte auch im Hinblick darauf, 
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dass viele Gefangene mit einer Gewalt- und Aggressionsproblematik inhaftiert seien. 

Andererseits zeigte die JVA durchaus Verständnis, dem Anliegen der Gefangenen 

nach sportlicher Betätigung nachzukommen. So wurden die Höfe bereits mit Basket-

ballständern ausgestattet. Zusätzlich sollen auch Laufwege angelegt werden. 

 

Gleich mehrere Gefangene wandten sich gegen besondere Maßnahmen, die gegen 

sie angeordnet worden waren. Im Zuge des Petitionsverfahrens stellte sich heraus, 

dass der Grund für diese Maßnahmen eine gewalttätige Auseinandersetzung in der 

Beschäftigtenfreistunde war, an der die Petenten beteiligt waren. Aus Sicht der 

betreffenden JVA waren die Sicherungsmaßnahmen in dem angeordneten Umfang 

erforderlich, um der Gefahr weiterer schwerwiegender Straftaten und Gewalttätigkei-

ten zu begegnen. Insbesondere konnten den Petenten nur solche Gegenstände über-

lassen werden, von denen keine Gefährdung für andere Gefangene oder Bedienstete 

ausgehen kann. Daher waren beispielsweise auch Tauchsieder aus den Hafträumen 

zu entfernen. Ebenso waren die Einkaufsmöglichkeiten zu reduzieren, da beim Ein-

kauf Waren erworben werden könnten, die für die Allgemeinheit der Gefangenen 

nicht sicherheitsrelevant sind, jedoch bei den unter Sicherungsmaßnahmen stehen-

den Petenten missbräuchlich verwandt werden könnten. Im Übrigen beeinträchtigt 

der Umfang des normalen Einkaufs ohnehin schon die Übersichtlichkeit des Haft-

raums. Die bei den Petenten aufgrund des Vorfalls häufiger durchzuführenden Haft-

raumkontrollen würden dadurch noch weiter erschwert. Für die Petenten wurde je-

doch eine Einkaufsliste erstellt, um ihnen zumindest den Einkauf dringend benötigter 

Waren zu ermöglichen. 

 

 

1.7 Gnadensachen 

 

Wie bereits in den Vorjahren haben sich nur wenige Bürgerinnen und Bürger mit Ein-

gaben, die Gnadensachen betreffen, an den Bürgerbeauftragten gewandt.  
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2 Ordnungsverwaltung 

2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 

2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren 

 

Die Eingaben zu diesen Sachgebieten haben im Vergleich zum Vorjahr erneut etwas 

zugenommen. Sie betrafen schwerpunktmäßig Beschwerden über Bedienstete der 

Polizei, allgemeine Ordnungsmaßnahmen sowie Bußgeldverfahren. 

 

In einem Falle ging es einer älteren Bürgerin um die Erstattung der Kosten, die ent-

standen waren, weil ihre Wohnungstür auf Veranlassung der Polizei aufgebrochen 

worden war. Grund für die Aktion war der Anruf einer Mitbürgerin bei der Polizei, die 

sich Sorgen machte, der Petentin könnte etwas zugestoßen sein, weil sie sie telefo-

nisch nicht erreichen konnte. Die Polizei begab sich sodann zu der Wohnung und 

veranlasste deren gewaltsame Öffnung, weil auf mehrfaches Klingeln hin nicht geöff-

net wurde. Tatsächlich war die Petentin jedoch wegen eines Kurzurlaubs nicht zu 

Hause. Da die Petentin das polizeiliche Vorgehen nicht veranlasst hatte, wurden ihr 

die Reparaturkosten für das aufgebrochene Schloss in Höhe von 163,26 € erstattet. 

 

In einem anderen Fall machte sich ein Mitbürger Sorgen um die Sicherheit alleinste-

hender Frauen, die die Internetplattform „wer-kennt-wen.de“ anklicken. Er wies darauf 

hin, dass es ihm ein leichtes gewesen sei, die tatsächliche Anschrift der Betreffenden 

beispielsweise über die Telefonauskunft oder andere Internetdienste herauszufinden 

und er machte geltend, dass er die Polizei bereits auf die Gefahren hingewiesen ha-

be, eine angemessene Reaktion aber vermisse. Aufgrund der Eingabe führte die zu-

ständige Kriminalinspektion ein 2-stündiges Gespräch mit dem Petenten, wobei ins-

besondere Präventionsmaßnahmen der Polizei erörtert wurden. Hierbei wurde auch 

auf die Veröffentlichung im Internet zum Thema „Sicherheit im Internet“ hingewiesen. 

Darüber hinaus wurde der Petent über Ermittlungsmethoden und –möglichkeiten der 

Polizei zur Bekämpfung von Kriminalität „Rund um das Internet“ unterrichtet. Schließ-

lich wurden dem Petenten mehrere Informationsbroschüren zu der betreffenden 

Thematik übergeben. Der Petent zeigte sich mit dem gesamten Gesprächsverlauf 

sehr zufrieden und bedankte sich ausdrücklich für das Gespräch. 
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2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, ÖPNV, Bahn 

 

In diesem Sachgebiet hat sich die Zahl der Eingaben gegenüber dem Vorjahr erneut 

deutlich erhöht. Grund hierfür ist unter anderem eine Eingabe im Zusammenhang mit 

der Reaktivierung der Hunsrückbahn, der sich 279 Bürgerinnen und Bürger ange-

schlossen haben. Die Eingaben wenden sich nicht grundsätzlich gegen die Reaktivie-

rung der Hunsrückbahn, jedoch wird gefordert, dass die Belastungen für die Bürge-

rinnen und Bürger auf ein Minimum reduziert werden. Hierbei werden insbesondere 

Lärmschutz nach neuesten Erkenntnissen, eine Absicherung der Trasse und der 

Bahnübergänge, der Erhalt der Nachtruhe und Haltepunkte in allen Orten gefordert. 

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat sich in ers-

ten Stellungnahmen dahingehend geäußert, dass seit Beginn der Entwurfsplanung 

für die Hunsrückbahn die Planungsgruppe Hunsrückbahn des Landes und des Lan-

desbetriebs Mobilität gemeinsam mit dem Maßnahmeträger Deutsche Bahn intensiv 

und vor Ort arbeitet, um das Projekt mit den Gemeinden und den betroffenen Bürge-

rinnen und Bürgern abzustimmen. Hierbei gehe es in erster Linie um die Abstimmung 

der Detailkonzession bei technisch zu sichernden Bahnübergängen und die Ersatz-

maßnahmen bei der Schließung von Bahnübergängen, aber auch um die Abwägung 

aller vorgebrachten Forderungen seitens der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. 

Das Ministerium hat sich auf Vorschlag des Bürgerbeauftragten bereit erklärt, nach 

Vorliegen und Auswertung der Entwurfsplanung ein weiteres Gespräch mit interes-

sierten Bürgerinnen und Bürgern durchzuführen, da erst dann eine eventuelle Grund-

lage vorliegt, wie einzelne Forderungen der Bürgerinnen und Bürger eingearbeitet 

werden können. 

 

Andere Bürgerinnen und Bürger haben sich wegen Verkehrsproblemen, zu denen es 

ihrer Ansicht nach durch Schulbusse kommt, an den Bürgerbeauftragten gewandt. 

Hierbei wird die Planung, dass die Schulbusse bis unmittelbar an die Schule heran-

fahren, beanstandet. Hierdurch komme es zu Behinderungen in einem eng bebauten 

Wohngebiet, während es den Schulkindern durchaus zugemutet werden könne, wie 

bisher einen Fußweg von den Bussen zur Schule von ca. 6 Minuten zurückzulegen. 

Aus Sicht der Verbandsgemeindeverwaltung sind jedoch gewisse, sich in Grenzen 

haltende Beeinträchtigungen der Anliegerinnen und Anlieger im Sinne der Sicherheit 

der Schulkinder hinzunehmen. 
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Im Übrigen liegt ein Schwerpunkt bei den Eingaben zu diesem Sachgebiet bei Bean-

standungen der mit dem Straßenverkehr verbundenen Beeinträchtigungen und Be-

lästigungen sowie den konkreten Verkehrsregelungen, die beanstandet oder begehrt 

werden. So haben sich beispielsweise 27 Bürgerinnen und Bürger über die starke 

Verkehrsbelastung in den Durchfahrtsstraßen in dem von ihnen bewohnten Ludwigs-

hafener Stadtteil Ruchheim beklagt. Insbesondere der erhebliche landwirtschaftliche 

Verkehr mit teilweise überbreiten Traktorgespannen führe angesichts der geringen 

Breite der Straße und der Bürgersteige zu Gefahren für Fußgängerinnen und Fuß-

gänger sowie die angrenzenden Gebäude. Die Stadtverwaltung hat sich aufgrund der 

Eingabe eingehend mit dem Anliegen befasst und die geschilderte Situation im We-

sentlichen bestätigt. Allerdings könnten wegen der geografischen Lage des Stadtteils 

Regelungen nur in enger Absprache mit den angrenzenden Gemeinden sowie dem 

Landesbetrieb Mobilität angeordnet werden. So konnte immerhin erreicht werden, 

dass eine der Ortszufahrten für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

über 3,5 t, jedoch ausgenommen des landwirtschaftlichen Verkehrs, gesperrt wird. 

Aus Sicht der Stadtverwaltung wird keine Möglichkeit gesehen, von dieser Ausnahme 

abzusehen, weil es keine zumutbaren Ausweichstrecken gibt. 

 

In einer Reihe weiterer Eingaben begehrten Bürgerinnen und Bürger, dass ihrer An-

sicht nach zu hohe Geschwindigkeiten, mit denen Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-

kehrsteilnehmer die Ortsdurchfahrten durchfahren, Einhalt geboten wird. Hierzu be-

steht bei den zuständigen Stellen durchaus Bereitschaft, geschwindigkeitsreduzie-

rende Maßnahmen anzuordnen. Jedoch ist dies nicht in allen Fällen in dem von den 

Petentinnen und Petenten gewünschten Umfang möglich und je nach Sachlage auf-

grund der örtlichen Gegebenheiten auch nicht immer zulässig. Soweit im Zuge von 

Eingaben eine Geschwindigkeitsüberwachung erfolgt ist, fällt allerdings auf, dass die 

tatsächlich festgestellten Geschwindigkeiten häufig unter den subjektiv von den An-

liegerinnen und Anliegern empfundenen lagen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt sind Führerscheinangelegenheiten, wobei es in den meis-

ten Fällen darum geht, dass nach vorangegangenem Entzug der Fahrerlaubnis eine 

neue erteilt wird. Hierbei kommt es immer wieder zu Problemen, vor allem die Eig-

nung für die Neuerteilung nachzuweisen. Die Betroffenen vermögen auch nicht immer 

nachzuvollziehen, dass die Eignung für alle Führerscheinklassen gilt. So begehrte ein 

Bürger die Erteilung einer Fahrerlaubnis für einen kleinen Traktor, mit dem er Holz 

aus dem Wald holen wollte. Ihm musste vermittelt werden, dass auch für die dafür 
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erforderliche Fahrerlaubnis ein positives Eignungsgutachten vorliegen muss. Da dies 

aber nicht der Fall war, konnte auch diese Fahrerlaubnis nicht erteilt werden. 

 

Ebenfalls nicht geholfen werden konnte der Mutter eines behinderten Sohnes, der 

aufgrund seiner Behinderung über eine Prüfbescheinigung verfügt, die es ihm ledig-

lich gestattet, sein Lastendreirad innerhalb der Ortsgemeinde zu führen. Sie setzte 

sich dafür ein, dass ihr Sohn auch in Nachbarorte fahren darf. Da nach einer vorlie-

genden gutachterlichen Stellungnahme des zuständigen Gesundheitsamts eine Ent-

scheidung also nur aufgrund einer medizinisch-psychologischen Untersuchung 

(MPU) möglich ist, sah die zuständige Kreisverwaltung keine Möglichkeit, dem Anlie-

gen zu entsprechen. 

 

Schließlich liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Eingaben, die das Parken betreffen. 

Hierbei handelt es sich zum einen um Bürgerinnen und Bürger, die die Schaffung von 

Parkflächen bzw. weiterer Parkflächen in der Nähe ihrer Wohnung oder ihres Gewer-

bebetriebs wünschen. Zum anderen geht es Bürgerinnen und Bürgern um Probleme 

mit parkenden Fahrzeugen, durch die sie sich behindert fühlen, sodass sie um die 

Einrichtung von Parkverbotszonen bzw. verstärkte Kontrollen des ruhenden Verkehrs 

bitten. In sämtlichen Fällen haben die zuständigen Stellen nach Lösungsmöglichkei-

ten gesucht. Allerdings zeigte sich in manchen Fällen, dass letztlich nichts geändert 

werden kann, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kein ausreichender Park-

raum zur Verfügung steht und auch nicht geschaffen werden kann. Erfreulich war aus 

Sicht des Bürgerbeauftragten ein Fall in Bendorf, wo auf dem Parkplatz eines Ein-

kaufszentrums Parkflächen für Schwerbehinderte geschaffen wurden und die zustän-

dige Stadtverwaltung zudem zugesichert hat, die Beachtung der entsprechenden Ver-

kehrszeichen zu überwachen. 

 

 

2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit 

 

Im Berichtszeitraum war zwar eine deutliche Zunahme der Eingaben, die ausländer-

rechtliche Angelegenheiten betreffen, zu verzeichnen, wobei jedoch weiterhin ein 

deutlich niedrigeres Niveau zu verzeichnen ist als in den Jahren zuvor. Nur noch we-

nige Eingaben betreffen Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien, die sich in 

früheren Jahren in großer Zahl an den Bürgerbeauftragten gewandt hatten.  
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Offensichtlich bewirkt nach wie vor die gesetzliche Altfallregelung, dass die Zahl der 

Eingaben deutlich niedriger ist als in vergangenen Jahren. Der Bürgerbeauftragte 

begrüßt daher ausdrücklich, dass die Innenministerkonferenz am 4. Dezember 2009 

eine Verlängerung dieser Regelung beschlossen hat. Demnach ist Personen, die sich 

in Besitz einer Aufenthaltserlaubnis auf Probe nach § 104a Absatz 1 Satz 1 Aufent-

haltsgesetz befinden, eine Verlängerung beantragt haben und bei denen wegen 

mangelnder Sicherung des Lebensunterhalts oder sonstigen Prüfungsbedarfs keine 

rechtzeitige Verlängerung des zum 31. Dezember 2009 befristeten Aufenthaltsrechts 

nach der gesetzlichen Altfallregelung möglich ist, eine Fiktionsbescheinigung für die 

Dauer von drei Monaten zu erteilen. Die Fiktionsbescheinigung kann verlängert wer-

den. Der Bürgerbeauftragte würde es allerdings begrüßen, wenn der betreffende Per-

sonenkreis ein unbefristetes Aufenthaltsrecht erhalten könnte. 

 

Auffallend viele Eingaben betrafen Probleme im Zusammenhang mit dem Aufent-

haltsrecht von Familienangehörigen bzw. Verlobten. Dies liegt offensichtlich daran, 

dass die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen verhältnismäßig restriktiv sind, 

sodass sich häufig der verständliche Wunsch, die Familieneinheit in Deutschland 

herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten, nicht oder nur unter größten Schwierigkeiten 

verwirklichen lässt. 

 

So begehrte beispielsweise eine deutsche Staatsangehörige ein Aufenthaltsrecht für 

ihren Verlobten. Da dieser vollziehbar ausreisepflichtig war, verlangte die zuständige 

Kreisverwaltung die Ausreise, obwohl die Eheschließung bereits beim Standesamt 

angemeldet war. Es erschien unbillig, dass der Betreffende ausreisen sollte, um so-

dann bei der Deutschen Auslandsvertretung in seinem Herkunftsland ein Visum zum 

Zwecke der Eheschließung zu beantragen. Ein nachvollziehbarer Grund hierfür war 

nicht ersichtlich, zumal auch der Lebensunterhalt des Betreffenden aufgrund eigener 

Erwerbstätigkeit sichergestellt ist. Erfreulicherweise konnte erreicht werden, dass die 

Eheschließung im Zuge des Petitionsverfahrens erfolgte, sodass sodann ein Aufent-

haltsrecht erteilt werden konnte, ohne dass die vorherige Ausreise erforderlich wurde. 

 

In einem anderen Fall begehrte ein deutscher Staatsangehöriger die Niederlassungs-

erlaubnis für seine Ehefrau. Diese war zunächst abgelehnt worden, weil nach Ansicht 

der zuständigen Stadtverwaltung die zeitlichen Voraussetzungen noch nicht vorlagen. 

Hierbei waren allerdings die Zeiten zur Vorbereitung eines Studiums sowie nach dem 

erfolgreichen Abschluss nicht berücksichtigt worden. Im Zuge des Petitionsverfahrens 
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konnte geklärt werden, dass auch diese Zeiten zu berücksichtigen sind, sodass die 

zeitlichen Voraussetzungen bereits vorlagen und die Niederlassungserlaubnis erteilt 

werden konnte. 

 

In diesem Zusammenhang müssen auch einige Eingaben gesehen werden, bei de-

nen Ausweisungen aufgrund begangener Straftaten erfolgt sind. Insbesondere wenn 

die Betreffenden Angehörige in Deutschland haben, besteht seitens der Angehörigen 

sowie der betroffenen Ausländerinnen und Ausländer häufig der Wunsch, nach einer 

gewissen Zeit den Familienverbund wiederherzustellen. In diesen Fällen ist eine Ent-

scheidung der zuständigen Ausländerbehörde über die nachträgliche Befristung der 

Folgen der Ausweisung erforderlich. Erst im Fall einer Befristung ist die erneute Wie-

dereinreise möglich. Neben anderen Kriterien ist hierbei auch von Bedeutung, ob 

möglicherweise entstandene Abschiebungskosten erstattet worden sind oder nicht. 

Im Fall eines italienischen Staatsangehörigen lehnte es die zuständige Stadtverwal-

tung zunächst ab, über den Befristigungsantrag zu entscheiden, weil die entstande-

nen Kosten der Abschiebung noch nicht erstattet worden waren. Im Zuge des Petiti-

onsverfahrens sah sich der Bürgerbeauftragte veranlasst, die Stadtverwaltung auf 

eine neuere Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hinzuweisen, wonach we-

gen des Gewichts der Grundfreiheit der Freizügigkeit die Erstattung von Abschie-

bungskosten bei Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern nicht als Voraussetzung für 

die Befristung aufgestellt werden darf. Die Stadtverwaltung nahm diesen Hinweis zum 

Anlass, bereits vor der Begleichung der entstandenen Abschiebungskosten die Wir-

kungen der Abschiebungen zu befristen, sodass der Petent nach Ablauf der Frist 

wieder einreisen kann. 

 

Auch im Berichtszeitraum gelang es erneut in einigen Fällen, im Zusammenwirken 

mit der Härtefallkommission, deren Mitglied der Bürgerbeauftragte ist, einvernehmli-

che Regelungen herbeizuführen. So ging es in einem Fall um eine ausländische 

Staatsangehörige, die gemeinsam mit ihren Kindern bei ihrem Lebensgefährten 

wohnt. Obwohl die Betreffende bereits seit sehr langer Zeit in Deutschland lebt und 

voll integriert ist, lagen die Voraussetzungen für die gesetzliche Altfallregelung wegen 

zwischenzeitlicher Aufenthaltszeiten im Ausland nicht vor. Gleichwohl hätte die Rück-

kehr ins Herkunftsland eine unzumutbare Härte dargestellt, sodass erfreulicherweise 

auf diesem Wege ein Aufenthaltsrecht erteilt werden konnte. 
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Einige wenige Eingaben betrafen nicht die Erteilung eines Aufenthaltsrechts, sondern 

andere ausländerrechtliche Probleme wie beispielsweise die Teilnahme an einem 

Integrationskurs, einer Ausstellung von Reisedokumenten, Fragen des Aufenthaltsor-

tes bzw. der Unterbringung sowie Probleme im Zusammenhang mit der Ausreise. So 

beanstandete eine Petentin, dass es bei einer Ausreise nach Brasilien über Spanien,  

einem Schengenstaat, wegen einer nicht ganz eindeutigen Formulierung in der 

Grenzübertrittsbescheinigung zu einer Verzögerung am Flughafen gekommen ist, 

wodurch zusätzliche Kosten entstanden sind. Sie hatte sich mit ihrem Anliegen zu-

nächst an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages gewandt, der be-

schlossen hat, die Eingabe den Landesvolksvertretungen zuzuleiten, damit die 

Grenzübertrittsbescheinigungen im Falle der Ausreise über einen Schengenstaat ein-

deutig abgefasst werden. Aufgrund der Eingabe hat das Ministerium des Innern und 

für Sport im Vorgriff auf eine Verwaltungsvorschrift, die zunächst noch mit den ande-

ren Bundesländern abgesprochen werden muss, die Ausländerbehörden auf die 

Problematik der Ausreise über eine Schengenbinnengrenze hingewiesen und ver-

bindliche Vorgaben für die Formulierung in den Grenzübertrittsbescheinigungen er-

teilt. Inzwischen liegt die auf Bundesebene erarbeitete abschließende Fassung der 

Grenzübertrittsbescheinigung vor; die Ausländerbehörden wurden am 23. Dezember 

2009 vom Ministerium des Innern und für Sport entsprechend unterrichtet. 

 

Wie bereits in den Vorjahren betrafen einige Eingaben auch Fragen im Zusammen-

hang mit Einbürgerungsverfahren beziehungsweise der Feststellung der deutschen 

Staatsangehörigkeit. Ungewöhnlich in diesem Zusammenhang war der Fall einer ge-

bürtigen Deutschen, die mit einem amerikanischen Staatsangehörigen verheiratet 

war und mit diesem zeitweise in den USA gelebt hatte. Da sie durchgehend in Besitz 

eines deutschen Reisepasses war, war sie sehr überrascht, dass ihr letzter Antrag 

auf Ausstellung eines neuen Passes mit der Begründung abgelehnt wurde, sie habe 

die deutsche Staatsangehörigkeit durch Heirat verloren. Die Petentin vertrat jedoch 

die Ansicht, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit niemals verloren hat und be-

gehrte die Feststellung, dass sie weiterhin deutsche Staatsangehörige ist. Im Zuge 

des Petitionsverfahrens wurde festgestellt, dass die Petentin unabhängig von einem 

etwaigen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit diese auf jeden Fall wieder er-

worben hat, weil sie durchgehend einen deutschen Reisepass besessen hat. Ihr 

konnte daher der beantragte Staatsangehörigkeitsausweis ausgestellt werden. 
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2.5 Pass- und Meldewesen 

2.6 Personenstandswesen 

 

Die Eingaben zu diesen Sachgebieten liegen nach wie vor auf niedrigem Niveau. 

 

Ungewöhnlich war die Eingabe eines Bürgers, der Unstimmigkeiten in der veröffent-

lichten Einwohner-Statistik seiner Heimatstadt Wittlich festgestellt haben will. Er be-

gehrte, dass die Statistik in „Wohnsitz-Statistik“ geändert wird und die Anzahl der 

Hauptwohnsitze und Nebenwohnsitze jeweils getrennt ausgewiesen wird. Im Zuge 

der Ermittlungen wurde festgestellt, dass es zu den vom Petenten beanstandeten 

Unstimmigkeiten deshalb kommt, weil zum einen die amtliche Bevölkerungsfort-

schreibung durch das Statistische Landesamt nach den Bestimmungen des Landes-

statistikgesetzes erfolgt. Dabei werden auf der Grundlage der letzten Volkszählung 

aus dem Jahr 1987 die Geburten- und Sterbefälle sowie die Zu- und Fortzüge laufend 

berücksichtigt. Dem stehen zum anderen die Angaben zur Bevölkerung aus den Mel-

deregistern der Kommunen gegenüber. Bereits aufgrund der Volkszählung weichen 

die amtliche Bevölkerungsfortschreibung und die Melderegister voneinander ab. Ein 

Abgleich der bei der Volkszählung ermittelten Zahlen mit den bei der Meldebehörde 

gespeicherten Daten wurde allerdings durch ein Urteil des Bundesverfassungsge-

richts aus dem Jahre 1983 ausdrücklich untersagt. Nach Feststellungen des Statisti-

schen Landesamtes kommen die Abweichungen zwischen diesen beiden Quellen 

grundsätzlich in allen Gemeinden des Landes vor. Die Entscheidung, welche Ein-

wohnerzahl im Internet veröffentlicht wird, ist Angelegenheit der Gemeinde. Die Hei-

matstadt des Petenten sah keine Veranlassung, die veröffentlichten Informationen 

dahingehend zu ändern, dass Haupt- und Nebenwohnsitz getrennt ausgewiesen 

werden. Sie verwies vielmehr darauf, dass die derzeit veröffentlichten Informationen 

von den Nutzerinnen und Nutzern eher positiv aufgenommen werden. 

 

 

2.7 Wahlen und Statistik 

 

Wie in den Vorjahren erreichten den Bürgerbeauftragten nur wenige Eingaben zu 

diesem Sachgebiet, gleichwohl war eine deutliche Zunahme zu verzeichnen, was 

insbesondere mit den stattgefundenen Kommunalwahlen zusammenhängt. So wur-

den von einigen Bürgerinnen und Bürgern Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang 

mit der Wahl vermutet, die sich jedoch in keinem Fall bestätigt haben. Die Bundes-
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tagswahl gab einem Trierer Bürger Anlass, sich darüber zu beschweren, dass an ei-

ner von ihm täglich befahrenen Straße die Wahlplakate auch zwei Wochen nach der 

Wahl noch nicht beseitigt worden waren. Hierzu erklärte die Stadtverwaltung Trier, 

dass sie aufgrund negativer Erfahrungen bei früheren Wahlkämpfen mit der straßen-

rechtlichen Erlaubnis von Plakatwerbung zugleich eine straßenbehördliche Anord-

nung erlassen hat, wonach das Entfernen der Plakatwerbung etwa eine Woche nach 

der Wahl zu erfolgen hat. Für diese Beseitigungsverfügung wurde der Sofortvollzug 

angeordnet und bei Nichtbefolgung die Ersatzvornahme angedroht. Die Stadtverwal-

tung hat, nachdem viele Parteien diese konkret gefasste Verfügung nicht beachtet 

haben, nach Ablauf der gesetzten Frist zuzüglich einer kurzen Zusatzzeit die ange-

drohte Ersatzvornahme durchgeführt. 

 

 

2.8 Brand- und Katastrophenschutz 

 

Auch zu diesem Sachgebiet erreichten den Bürgerbeauftragten nur wenige Eingaben. 

 

 

2.9 Bestattungswesen 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet haben gegenüber dem Vorjahr erheblich zuge-

nommen, was jedoch insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass sich allein 127 

Bürgerinnen und Bürger gegen die Abschaffung von Doppelgräbern auf dem Friedhof 

in Thalfang wenden. Da die entsprechende Regelung in der vom zuständigen kom-

munalen Gremium beschlossenen Friedhofssatzung geregelt ist, wird mit den Einga-

ben letztlich eine Änderung dieser Satzung begehrt. Eine abschließende Entschei-

dung hierzu ist allerdings bislang noch nicht getroffen worden. 

 

Im Übrigen ist wie bereits in den Vorjahren zu beobachten, dass die Verwaltungen 

gerade in Friedhofsangelegenheiten wegen starrer Regelungen in den Friedhofssat-

zungen verhältnismäßig unbeweglich sind. Umso erfreulicher ist es, dass gelegentlich 

doch geholfen werden kann. So beanstandete eine Petentin, dass von ihrer Stadt-

verwaltung im Zusammenhang mit einer Urnenbestattung die Verlängerung eines 

Wahlgrabes um 25 Jahre verlangt und ein entsprechender Gebührenbescheid erlas-

sen wurde, obwohl eine entsprechende Liegezeit überhaupt nicht vorgesehen ist. 
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Aufgrund der Eingabe hat die Stadtverwaltung die Laufzeit auf 15 Jahre reduziert und 

den Gebührenbescheid entsprechend abgeändert. 

 

In einem anderen Fall hat eine Bürgerin beanstandet, dass ihre Stadtverwaltung von 

ihr verlangt hatte, dass der zu errichtende Grabstein eine Wandstärke von mindes-

tens 14 cm hat. Die Petentin verwies darauf, dass nach einer früher für den Friedhof 

geltenden Satzung eine Stärke von 12 cm ausgereicht hätte. Sie hat zwar einen 

Grabstein in der geforderten Stärke erstellen lassen, begehrte jedoch die Erstattung 

der hierdurch entstandenen Mehrkosten von knapp 300 €. Im Zuge des Petitionsver-

fahrens konnte mit der Stadtverwaltung Mainz eine dahingehende Regelung erzielt 

werden, dass ein Betrag von 100 € erstattet wird. Die Petentin erklärte sich mit dieser 

Regelung ausdrücklich einverstanden. 

 

 

 

3 Gemeindeverfassungsrecht – Kommunales Abgabenrecht 

3.1 Gebühren 

3.2 Beiträge 

3.3  Anschlusskosten 

 
Einen Zuwachs hat im Berichtszeitraum insbesondere das Sachgebiet 3.2 Beiträge 

erfahren. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich gleich mehrfach mehrere 

Anliegerinnen und Anlieger einer Straße bzw. eines Abrechnungsgebiets, die zu Aus-

bau- oder Erschließungsbeiträgen herangezogen wurden bzw. werden sollen, an den 

Bürgerbeauftragten gewandt haben. Im Übrigen hängt die Entwicklung der Eingaben-

zahl in diesem Sachgebiet in jedem Jahr auch davon ab, wie viele Ausbau- oder Er-

schließungsmaßnahmen durchgeführt werden.  

 

Auch in diesem Berichtszeitraum gab es häufiger Beschwerden von Bürgerinnen und 

Bürgern wegen Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen. Sie waren der Auffassung, 

dass diese entweder überhaupt nicht erforderlich oder aber überteuert waren.  

 

Insofern richtet sich das Vorbringen der Petentinnen und Petenten in erster Linie ge-

gen die Entscheidung des jeweiligen Gemeinde- oder Stadtrats, in dessen Verantwor-

tung und Zuständigkeit es liegt, über das Ob und Wie einer Ausbau- oder Erschlie-

ßungsmaßnahme zu entscheiden. Dabei handelt es sich um Entscheidungen, die der 
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jeweilige Gemeinde- bzw. Stadtrat im Rahmen seiner Selbstverwaltungshoheit trifft, 

was selbstverständlich vom Bürgerbeauftragten beachtet wird; trotzdem muss es er-

laubt sein, nach einer einvernehmlichen Lösung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Landes-

gesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz zu suchen.  

 

Der Bürgerbeauftragte versucht jeweils eine Lösung zu finden. Dabei lässt sich fest-

stellen, dass es durchaus von Vorteil ist, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger mög-

lichst frühzeitig an den Bürgerbeauftragten wenden und nicht erst dann, wenn „das 

Kind schon in den Brunnen gefallen ist“ und der Gemeinde- bzw. Stadtrat seine Ent-

scheidung bereits getroffen hat. Sinnvoll ist es vielmehr, bereits bei Bekanntwerden 

einer beabsichtigten Ausbau- oder Erschließungsmaßnahme Ermittlungen einzulei-

ten, da dann möglicherweise am ehesten noch eine einvernehmliche Lösung ermög-

licht werden kann.  

 

An dieser Stelle erfolgt wie auch im letzten Jahresbericht der Vorschlag des Bürger-

beauftragten an die Gemeinde- und Stadträte, möglichst frühzeitig den Kontakt zu 

den zukünftigen Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern zu suchen und sich um 

umfassende Informationen über die anstehende Maßnahme zu bemühen.  

 

Dieser mögliche „Mehraufwand“ am Anfang hilft vielleicht Ärger am Ende zu vermei-

den und führt vielleicht im Übrigen auch zu einer höheren Akzeptanz der Ausbau- 

oder Erschließungsmaßnahme in der Bevölkerung und damit zur Vermeidung von 

rechtlichen Auseinandersetzungen im Anschluss an die Beitragserhebung.    

 

Beispielhaft seien die Eingaben mehrerer Anliegerinnen und Anlieger an den Bürger-

beauftragten genannt, mit denen die beabsichtigte Erschließung zweier Straßen in 

einer Gemeinde beanstandet wurde. Obwohl die Petentinnen und Petenten die Erfor-

derlichkeit der geplanten Maßnahme verneinten, wies die beteiligte Verbandsge-

meindeverwaltung darauf hin, dass die erstmalige Herstellung aus Gründen der Ver-

kehrssicherungspflicht - Untersuchungen hatten ergeben, dass die Straßen nicht trag-

fähig sind und nicht den Anforderungen an einen standfesten und frostsicheren Stra-

ßenaufbau entsprechen - erforderlich ist. Daher konnte den Petentinnen und Peten-

ten leider nicht geholfen werden.  

 

Ähnlich war das Anliegen einer Petentin, die sich gegen die voraussichtliche Höhe 

der Kosten für einen geplanten Straßenausbau wandte und eine damit einhergehen-
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de finanzielle Überforderung der Anliegerinnen und Anlieger geltend machte. Der 

Ausbau war bereits im Jahr 2007 vom Gemeinderat beschlossen worden, wobei die 

gewählte Ausbauart dem Standard entspricht und es wegen des schlechten Straßen-

zustands keine Alternative zum Vollausbau gibt. Nach Auskunft der zuständigen Ver-

bandsgemeindeverwaltung wird der Ausbau aber auch nicht teurer als anderswo in 

der Verbandsgemeinde. Ein schwacher Trost für die Petentin.   

 

Wandte sich der überwiegende Teil der Petentinnen und Petenten gegen zukünftige 

Beitragsveranlagungen, so ging es einer Petentin mit ihrer Eingabe um die Erstattung 

bereits im Jahr 2005 gezahlter Beiträge. Die Petentin begründete ihr Begehren mit 

dem Umstand, dass andere Bürgerinnen und Bürger die bereits gezahlten Beiträge 

erstattet bekommen hätten. Dies war tatsächlich auch der Fall.  

 

Die Frage nach dem Warum dieser „Ungleichbehandlung“ wurde im Zuge der Ermitt-

lungen von der Verwaltung dahingehend beantwortet, dass diejenigen Bürgerinnen 

und Bürger, die ihre Beiträge erstattet bekamen, seinerzeit - im Gegensatz zur Peten-

tin - Widerspruch gegen die Beitragsbescheide eingelegt hatten.  

 

In einem Musterverfahren urteilte das Verwaltungsgericht dann, dass die Beitragser-

hebung rechtswidrig ist, sodass die wegen der Widersprüche nicht bestandskräftig 

gewordenen Bescheide aufgehoben und die Beiträge erstattet wurden. Dies war im 

Fall der Petentin, deren Beitragsbescheid mangels Widerspruch Bestandskraft er-

langt hat, leider nicht möglich.  

 

Eine andere Art der Ungleichbehandlung machte die Eigentümerin eines sog. Eck-

grundstücks, d.h. eines Grundstücks, das an zwei Straßen angrenzt, geltend. Ihr 

Grundstück wurde zu Ausbaubeiträgen für die Straßenbeleuchtung der Straße A zur 

Hälfte veranlagt. Der Einwand der Petentin, die anderen Grundstückseigentümerin-

nen und Grundstückseigentümer - die im Gegensatz zu ihr nur an eine, nämlich die 

andere Straße B, angrenzen - müssten aber keine Beiträge zahlen, ging insoweit fehl, 

als dass diese bereits einmal die vollen Beiträge für die Straße B gezahlt haben. Lei-

der konnte auch ein persönliches Gespräch zwischen der Petentin und dem zustän-

digen Mitarbeiter der Stadtverwaltung keine Klärung herbeiführen.         

 

Erfreuerlicherweise reicht es aber manchmal schon aus, wenn sich die Verwaltung im 

Rahmen des Petitionsverfahrens erneut mit der Angelegenheit beschäftigt und die 
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Sach- und Rechtslage nochmals prüft. So im Fall eines Petenten, der sich wegen 

eines Bescheids über die Erhebung von Abwassergebühren an den Bürgerbeauftrag-

ten gewandt und Unstimmigkeiten geltend gemacht hatte.  

 

Die nochmalige Überprüfung des Bescheids durch die Verbandsgemeindeverwaltung 

führte dazu, dass die ursprüngliche Gebührenberechnung berichtigt wurde und eine 

Erstattung an den Petenten erfolgte.    

 

Ein anderer Bürger wandte sich gegen die Erhebung von Beiträgen für den Bau von 

Feld- und Waldwegen und war der Auffassung, dass dies nicht richtig ist. Auch hier 

führte die erneute Prüfung der Sach- und Rechtslage zur Aufhebung des vom Peten-

ten beanstandeten Beitragsbescheids. 

 

 

3.4 Sonstige kommunale Angelegenheiten 

3.5 Grundstücksangelegenheiten 

3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen 

3.7 Gemeindeverfassungsrecht 

 
Die Zahl der Eingaben zu dem Sachgebiet 3.4 Sonstige Kommunale Angelegenhei-

ten hat gegenüber dem Vorjahr leicht zugenommen. Schwerpunkte bei den Anliegen 

der Bürgerinnen und Bürger oder besondere Gründe für das Ansteigen der Eingaben 

sind allerdings nicht ersichtlich.  

 

Mehrere Eingaben hatten unbeantwortete Schreiben zum Gegenstand. Petentinnen 

und Petenten beanstandeten, dass entweder eines oder gleich mehrere ihrer Schrei-

ben an Verwaltungen nicht beantwortet wurden bzw. sie nicht einmal eine Eingangs-

bestätigung erhalten haben. 

 

Als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sollte es sich von selbst verstehen, 

dass Schreiben von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet werden. Dies entspricht 

nicht nur einem modernen Verständnis von Verwaltung, sondern ist im Übrigen schon 

allein ein Akt der Höflichkeit. Jedes andere Verhalten ist im Übrigen auch mit dem 

Verhaltenskodex für eine gute Verwaltungspraxis des Europäischen Bürgerbeauftrag-

ten, der das in der Grundrechtscharta der Europäischen Union verankerte Recht auf 

eine gute Verwaltung konkretisiert, nicht zu vereinbaren.  
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So entschuldigte sich z. B. zu einer Eingabe die Stadtverwaltung Trier bei einem Pe-

tenten für die Nichtbeantwortung seines Schreibens und entsprach gleichzeitig sei-

nem Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Restaurierung einer Kapelle.  

 

Auch zum Stichwort Schadensersatz waren im Berichtszeitraum Eingaben von Bür-

gerinnen und Bürgern zu bearbeiten.  

 

So beanstandete eine Bürgerin Schäden an ihrem Wohnhaus, die nach ihrer Auffas-

sung durch eine Absperrung auf dem Bürgersteig verursacht wurden. Diese Absper-

rung wurde zuvor wegen einer Veranstaltung in der Gemeinde aufgestellt. Nach ei-

nem Gespräch zwischen dem Bürgermeister und der Petentin konnte die Angelegen-

heit dadurch gelöst werden, dass der Schaden von der Verbandsgemeindeverwal-

tung ausgebessert wurde.  

 

Ebenfalls um Schäden an einem Wohnhaus und deren Beseitigung ging es bei einer 

Eingabe, mit der ein Petent Schäden am Wohnhaus seiner Mutter nach einer Stra-

ßenausbaumaßnahme geltend machte. 

 

Allerdings wurde vor Durchführung der Ausbaumaßnahme eine Bauzustandsdoku-

mentation durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vorge-

nommen, die zum Ergebnis hatte, dass das Anwesen bereits erhebliche Vorschäden 

aufwies, die aber nunmehr vom Petenten geltend gemacht wurden. Eine nach der 

Baumaßnahme erfolgte Überprüfung brachte aber das Ergebnis, dass keine neuen 

Schäden hinzugekommen sind. Hier konnte der Bürgerbeauftragte leider nicht helfen. 

Dem Petenten blieb nur der Rechtsweg.  

 

Schadensersatz für 17 Flaschen Mineralwasser je 0,19 € begehrte ein Petent aus 

Wissen, der das Mineralwasser zum Spülen seiner Toilette nach einem Wasserrohr-

bruch in der Nachbarschaft benutzt hatte und der Auffassung war, dass die Stadtwer-

ke Ersatz leisten müssten. Die einschlägige Verordnung über Allgemeine Bedingun-

gen für die Versorgung mit Wasser regelt aber, dass bei Schäden unter 15 € eine 

Ersatzpflicht entfällt.    

 

Einen etwas anderen „Schadensersatz“ forderte ein Petent von der Stadtverwaltung 

Ingelheim. Er begehrte 50,00 € mit der Begründung, er sei zum Zweck eines Muse-

umsbesuchs extra zu einem Museum der Stadt gefahren und dieses sei aber ge-
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schlossen gewesen. Wegen der unnötigen Fahrt und der aufgewandten Zeit - der 

Petent wohnt in einem Nachbarort -  forderte er von der Stadt 50,00 € Entschädigung. 

Die Stadtverwaltung lehnte das Ansinnen des Petenten mit Hinweis auf die veröffent-

lichten Öffnungszeiten ab.  

 

Andere Bürgerinnen und Bürger beschwerten sich mit ihren Eingaben über Bürger-

meisterinnen und Bürgermeister. 

 

So beschwerte sich ein Petent darüber, dass ihn der Ortsbürgermeister seiner Ge-

meinde „Dummschwätzer“ genannt hatte und begehrte eine Entschuldigung. Der 

Ortsbürgermeister erklärte daraufhin sein Verhalten und entschuldigte sich ausdrück-

lich für die von ihm gewählte Ausdrucksweise. Bravo. 

 

Auch die Aussage eines Leiters eines Verbandsgemeindewerkes war Gegenstand 

einer Eingabe, mit der ein Petent beanstandete, dass der Leiter die Aussage gemacht 

haben soll „…wenn einem so einer vor die Flinte kommt“. Allerdings hat eine Prüfung 

der Dienstaufsichtsbeschwerde ergeben, dass die vom Petenten geltend gemachte 

Aussage nicht bestätigt werden konnte. Auch die vom Petenten selbst benannten 

Zeugen konnten eine solche Aussage nicht bestätigen.  

 

Andere Eingabe befassten sich mit Vorgängen in Gemeinderäten. 

 

Zum Beispiel begehrte ein Bürger mit seiner Eingabe, dass alle Ausschusssitzungen 

eines Verbands- und eines Ortsgemeinderats öffentlich sind, da er der Auffassung ist, 

dass die Angelegenheiten häufig bereits in den Ausschüssen beraten werden, sodass 

die eigentliche Entscheidungsfindung des Rates nicht nachvollziehbar sei. Diese Ver-

fahrensweise erachtete der Petent als „undemokratisch“. 

 

Hier haben die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten ergeben, dass nach der ein-

schlägigen Vorschrift der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz und den jeweiligen Ge-

schäftsordnungen Ausschusssitzungen, die der Vorbereitung von Gemeinderatsbe-

schlüssen dienen, in der Regel nicht-öffentlich sind. Nach Auffassung der Verbands-

gemeindeverwaltung dient die Nichtöffentlichkeit der Ausschusssitzungen dem Zweck 

einer sachlichen und unbeeinflussten Erörterung. Zudem werden in den Ausschüssen 

keine Entscheidungen getroffen und die Angelegenheiten würden später im Gemein-
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derat nochmals in öffentlicher Sitzung beraten; eine Beeinträchtigung von Informati-

onsrechten der Bürgerinnen und Bürger sei darin nicht zu erkennen.    

 

Der festen Überzeugung, dass ein Gemeinderatsbeschluss hätte veröffentlicht wer-

den müssen, war eine Petentin, die aus dem Umstand der Nichtveröffentlichung die 

Unwirksamkeit eines ihr auferlegten Baugebots folgerte. Allerdings führte die Tatsa-

che, dass der Gemeinderatsbeschluss nicht veröffentlicht wurde, nicht zu der von der 

Petentin erhofften Wirkung. Vielmehr wurde nach einer Überprüfung durch die zu-

ständige Kommunalaufsicht festgestellt, dass die Nichtveröffentlichung des Beschlus-

ses unschädlich war, da den Bekanntmachungspflichten in anderer Weise und in aus-

reichendem Maß nachgekommen wurde. 

   

Die mangelnde Umsetzung eines gerichtlichen Vergleichs beanstandete ein Petent, 

der sich an den Bürgerbeauftragten gewandt und um Unterstützung gebeten hat. Der 

Petent hatte zuvor mit seiner Verbandsgemeinde einen gerichtlichen Vergleich ge-

schlossen und dann gerügt, dass dieser nicht vollständig umgesetzt wird, insbeson-

dere, dass der „Geist des Vergleichs“ nicht erfüllt sei. Die Verbandsgemeinde legte im 

Laufe des Petitionsverfahrens dar, warum der Vergleich aus ihrer Sicht erfüllt ist; 

gleichzeitig wurde ein vom Petenten gestellter Antrag auf Vollstreckung aus dem 

Vergleich mit gerichtlichem Beschluss abgelehnt, da die Verbandsgemeinde ihren 

Verpflichtungen nachgekommen sei.  

 

Die Zustellung des Amtsblatts war Gegenstand einer anderen Eingabe, bei der eine 

Lösung im Sinne des Petenten gefunden werden konnte. Der Petent beanstandete 

die unregelmäßige Zustellung des Amtsblatts. Zum einen stellte die Verbandsge-

meinde im Laufe des Petitionsverfahrens eine zukünftig ordnungsgemäße Zustellung 

sicher und zum anderen wurde dem Petenten ein Ansprechpartner benannt, an den 

er sich wenden kann, sollte es dennoch noch einmal zu Problemen kommen.   

 

Im Sachgebiet Grundstücksangelegenheiten zeigten sich ebenfalls keine Besonder-

heiten. Nur beispielhaft soll auf die folgenden Eingaben verwiesen werden. 

 

In einer Eingabe ging es um den Streit zwischen einem Petenten und seiner Kreis-

verwaltung über den Kaufpreis für einen Teil seines Grundstücks. Die Kreisverwal-

tung benötigte den Teil des Grundstücks für eine Straßenbaumaßnahme und bot da-
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für 1,20 €/m² an, was dem Petenten jedoch zu wenig war. Im Laufe des Petitionsver-

fahrens einigte man sich dann auf einen Kaufpreis von 1,95 €/m². 

 

In einer anderen Eingabe dieses Sachgebiets hatte ein Bürger seiner Stadt eine Im-

mobilie geschenkt. Bedingung war, dass die Stadt diese Immobilie zu einem Vereins- 

und Kulturhaus für die kulturtreibenden Vereine der Stadt aus- und umbaut. Es kam 

wie es kommen musste - der Petent war mit den Planungen der Stadt hinsichtlich der 

zukünftigen Nutzung der geschenkten Immobilie nicht einverstanden. 

 

Hintergrund ist, dass der Petent zwar - wie vertraglich auch vorgesehen - in die Pla-

nungen mit eingebunden war, aber auch einen eigenen Planentwurf vorgelegt hatte, 

der allerdings nach Auffassung der Stadt nicht zu realisieren gewesen wäre. Aus die-

sem Grund hat die Stadt sich für den Planentwurf eines Ingenieurbüros entschieden. 

 

Allerdings stand nach den vertraglichen Vereinbarungen der Stadt die alleinige Ver-

antwortung und Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der Um- und Ausbaumaßnahmen 

zu, sodass leider keine Lösung im Sinne des Petenten gefunden werden konnte.     

 

Ungerecht empfand ein Bürger die Erteilung von Sondergenehmigungen für das Be-

fahren einer zwischen 14.00 Uhr und 05.00 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrten 

Straße. Hintergrund der Sperrung ist ein entsprechender Stadtratsbeschluss. 

 

Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten ergaben, dass die erteilten Berechtigungen 

nur denjenigen Anliegerinnen und Anliegern erteilt wurden, die in der Straße wohnen 

und dort einen privaten Stellplatz vorweisen können. Der Petent begehrte Gleiches 

auch für seine Mieterinnen und Mieter, die allerdings nicht über die erforderlichen 

privaten Stellplätze verfügen, sodass eine Ungleichbehandlung nicht festgestellt wer-

den konnte.  

 

Probleme mit einer Grundstückszufahrt machte ein Ehepaar geltend. Es schilderte 

dem Bürgerbeauftragten, dass es stets rückwärts aus der zu dem Grundstück füh-

renden Straße, einer „Sackgasse“, hinausfahren muss, da die Straße zu schmal zum 

Wenden sei. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese Situation be-

reits seit 1967 besteht und eine Erschließung des Grundstücks eigentlich von einer 

anderen - ausreichend breiten - Straße aus geplant war. Zwar haben auch Nachbarn 

der Petenten die Grundstückszufahrt von der schmalen „Sackgasse“ aus angelegt, 
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wohlweislich aber im Gegensatz zu den Petenten genug Platz zum Wenden der 

Fahrzeuge auf ihren Grundstücken gelassen. Folglich konnte der Bürgerbeauftragte 

hier leider nicht helfen.  

 

 

 

4 Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 

4.1 TV-L und Zusatzversorgung außer Justiz 

 

Die Zahl der Eingaben in diesem Sachgebiet hat im Vergleich zum Vorjahr geringfü-

gig zugenommen. Dabei begehrten die Petentinnen und Petenten in den meisten 

Fällen eine Eingruppierung in eine höhere Stufe oder eine Versetzung/Umsetzung 

innerhalb einer Dienststelle.  

 

So wurde einer Lehrkraft im Beschäftigungsverhältnis bei der Einstellung in den 

Schuldienst des Landes Rheinland-Pfalz für einen Zeitraum von sechs Monaten ge-

mäß § 16 Abs. 5 TV-L der Unterschiedsbetrag zwischen der Entgeltstufe 3 und der 

Entgeltstufe 5 vorweg gewährt. Hiergegen wandte sich der Petent aber mit der Be-

gründung, dass die Zulage nach § 16 Abs. 5 Satz 4 TV-L widerruflich sei. Der Petent 

sah hierin einen erheblichen Nachteil nicht nur gegenüber verbeamteten Kolleginnen 

und Kollegen mit gleichen Voraussetzungen, sondern auch zu Lehrerinnen und Leh-

rern im Beschäftigungsverhältnis. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion teilte 

daraufhin mit, dass der TV-L bei Besitzstandswahrung eine Anrechnung von Zeiten 

vor einem Vertragsabschluss nicht vorsehe. Das bedeutet, dass Zeiten vor Eintritt in 

den öffentlichen Dienst zur Entgeltstufenermittlung weder als endgültige noch als 

vorweg gewährte Entgeltstufe berücksichtigt werden können. Das Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat mit Schreiben vom 26. Mai 2008 ent-

schieden, dass bei Lehrkräften im Beschäftigungsverhältnis, die in die Funktion einer 

Lehrerin oder eines Lehrers für Fachpraxis eingesetzt sind, durch die Eingruppierung 

in die Entgeltgruppe 9 TV-L vor der Ausbildung sowie in die Entgeltgruppe 9 TV-L 

nach der Ausbildung ein finanzieller Nachteil soweit als möglich vermieden werden 

soll. Bei einer Vergleichsberechnung für den Petenten zwischen BAT IV b und der 

Entgeltgruppe 9, Entgeltstufe 5, habe sich gezeigt, dass nur dadurch der maximal 

mögliche Ausgleich geschaffen werden kann. Man hat den Petenten daher in die 

Entgeltgruppe 9 Entgeltstufe 5 (höchste Stufe) im Rahmen der Vorweggewährung 

eingestuft. Dies sei wegen des Besitzstandes des Petenten aus den Arbeitsverträgen 
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nur über eine Vorweggewährung möglich. Der Unterschied zwischen einer endgülti-

gen Einstufung in eine Entgeltstufe und einer vorweg gewährten Entgeltstufe sei le-

diglich formeller Art und habe finanziell keine Auswirkungen. Mit dieser Auskunft war 

der Petent einverstanden.  

 

Ein anderer Petent wehrte sich gegen seine beabsichtigte Versetzung von seiner regiona-

len Dienststelle zum Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz. Nach Auffassung des Lan-

desbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz hatte der Petent sich mehrfach gegen Aufgabenzu-

weisungen, fachliche sowie dienstrechtliche Entscheidungen seiner Vorgesetzten gewandt. 

Seine Dienstelle habe dann erstmals im Jahre 2000 die Zentrale in Koblenz um Unterstüt-

zung gebeten. In mehreren Gesprächen habe man dem Petenten vorgeschlagen, durch 

eine Umsetzung innerhalb des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz eine neue Basis 

zu finden, um die Konfliktlage befrieden zu können. So habe man vorgeschlagen, den Pe-

tenten zur Zentrale des Landesbetriebs Mobilität nach Koblenz zu versetzen und ihm dort 

eine neue Aufgabe zuzuweisen. Der Petent erklärte daraufhin, diese neue Aufgabe sei für 

ihn nicht akzeptabel. Er sei daher nicht bereit, diese Aufgaben zu übernehmen.  

 

Um die Konfliktlage zu entschärfen, wurde dann vorgeschlagen, dem Petenten die 

anvisierte neue Aufgabe zu übertragen. Mit Blick auf seine Schwerbehinderung und 

das Ziel, die Maßnahme möglichst sozialverträglich umzusetzen, wollte man den Pe-

tenten am bisherigen Standort belassen. Der Petent sollte daher mit Aufgaben der 

Zentrale in Koblenz betraut werden und diese überwiegend in seinem derzeitigen 

Büro wahrnehmen. Eine Präsenz in der Zentrale in Koblenz würde nur 1-2 Mal pro 

Woche erforderlich sein. Sowohl die Schwerbehindertenvertretung als auch die Per-

sonalvertretung stimmten dieser Maßnahme zu. Bezüglich der für den Petenten anfal-

lenden Fahrtkosten nach Koblenz wurde eine einvernehmliche Regelung gefunden. 

Der Petent war schließlich mit der gefundenen Lösung einverstanden.  

 

 

4.2 Besoldung, Beihilfe außer Justiz 

 

Die Zahl der Eingaben in diesem Sachgebiet ist im Vergleich zum Vorjahr leicht rück-

läufig. Ein Teil der Eingaben betrifft Besoldungsangelegenheiten.  

 

So arbeitet zum Beispiel ein Petent als Sachbearbeiter im kommunalen Vollzug bei 

einer Gemeinde in der Abteilung Ordnungsverwaltung und im Sachgebiet Vollzugs-
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dienst. Er ist Gemeindehauptsekretär und wird nach der Besoldungsgruppe A 8 be-

zahlt. Er ist der Auffassung, dass die von ihm ausgeübte Tätigkeit der Besoldungs-

gruppe A 9 entspricht und er hierdurch einen Anspruch auf Beförderung nach Besol-

dungsgruppe A 9 habe. Er ist der Meinung, dass die von der Gemeindeverwaltung 

erstellte Stellenbewertung offensichtlich von Personen gefertigt wurde, „die keine Ah-

nung von der Sache hätten“. Der Bürgermeister der Gemeinde ist hingegen der Mei-

nung, dass die vom Petenten ausgeübte Tätigkeit nach A 7 zu bewerten sei. Bei der 

Gemeindeverwaltung seien alle Dienstposten im Hinblick auf die Stellenbewertung 

überprüft worden, so auch die Stelle des Petenten. Die hierfür eigens eingerichtete 

Bewertungskommission, an der auch Mitglieder des Personalrats beteiligt waren, ha-

be einstimmig festgestellt, dass die Tätigkeit des Petenten nach A 7 zu bewerten sei. 

Aufgrund der Eingabe des Petenten habe die Bewertungskommission dessen 

Dienstposten ein weiteres Mal überprüft und sei nochmals zu dem gleichen Ergebnis 

gekommen. Also hat der Bürgermeister der Gemeinde darauf hingewiesen, dass der 

Petent für die von ihm derzeit ausgeübte Tätigkeit mit der Besoldungsgruppe A 8 

„mehr als ausreichend besoldet wird“. Für eine Beförderung in die Besoldungsgruppe 

A 9 bestehe demnach kein Anlass. Die Eingabe des Petenten war nicht einvernehm-

lich abzuschließen.  

 

Ein anderer Teil der Eingaben betrifft Beihilfeangelegenheiten. In der Regel sind die 

Betroffenen nicht mit der Höhe der ihnen bewilligten Beihilfeleistungen einverstanden, 

begehren Auskunft über deren Berechnung oder möchten, dass die Bearbeitung ihrer 

Anträge zeitnaher erfolgt, damit sie ihren Verpflichtungen nachkommen können. 

Grundlage für die Gewährung von Beihilfen ist die Beihilfenverordnung (BVO), die die 

Ansprüche der Beihilfeberechtigten nicht nur konkretisiert, sondern auch begrenzt. 

Ihrem Wesen nach sollen Beihilfen die Bezüge nämlich ergänzen. Insofern ist keine 

vollständige Erstattung sämtlicher krankheitsbedingter Aufwendungen sicherzustel-

len.  

 

Ein Petent begehrte mit seiner Eingabe Hilfeleistungen für die Kosten einer Brille sei-

ner Tochter und beklagte sich diesbezüglich über die seiner Ansicht nach nicht ak-

zeptable Bearbeitungsweise durch die Beihilfestelle. Im Rahmen der Ermittlungen hat 

die Oberfinanzdirektion Koblenz mitgeteilt, dass Aufwendungen für die erstmalige 

Beschaffung einer Brille nur dann beihilfefähig sind, wenn die Brille vorher von einem 

Augenarzt schriftlich verordnet worden ist. Dies ergebe sich aus § 4 Abs. 1 Nr. 8 Bei-

hilfenverordnung. Die Beihilfestelle müsse daher selbstverständlich prüfen, ob diese 
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für die Gewährung einer Beihilfe geforderte Voraussetzung erfüllt ist. Wie die Oberfi-

nanzdirektion weiter mitgeteilt hat, hatte der Petent seinem Beihilfeantrag zwar eine 

augenärztliche Verordnung beigefügt; allerdings war das Datum der Verordnung un-

leserlich. Die Aufwendungen konnten daher noch nicht abgerechnet werden. Die O-

berfinanzdirektion weist aber darauf hin, dass der Petent zwei Möglichkeiten hat, das 

Datum der Verordnung nachzuweisen. So könne er sich vom Augenarzt bestätigen 

lassen, wann die Verordnung ausgestellt worden ist. Er könne aber auch, falls schon 

vorhanden, anhand der Rechnung des Augenarztes nachweisen, an welchem Tag 

dieser aufgesucht worden ist. Nach Ansicht der Oberfinanzdirektion Koblenz dürfte 

beides zumutbar sein. In einer weiteren Stellungnahme hat die Oberfinanzdirektion 

Koblenz dann mitgeteilt, dass der Petent inzwischen nachgewiesen hat, dass die Bril-

le vorher von einem Augenarzt schriftlich verordnet worden war. Aus diesem Grund 

wurde mit Bescheid vom 15. Oktober 2008 die Beihilfe festgesetzt und am selben 

Tag an den Petenten ausgezahlt.  

 

In einem ganz anderen Fall begehrte der Petent mit seiner Eingabe Beihilfeleistungen 

für das Präparat „Prostasol“. Zur Begründung trägt er vor, dass er an Krebs erkrankt 

sei und eine zu Beginn des Jahres 2007 durchgeführte Chemotherapie keine Heilung 

gebracht habe. Er macht geltend, dass ihm zwei Ärzte das genannte Präparat ver-

ordnet hätten, um weitere Chemotherapien zeitlich hinaus zu zögern bzw. zu erset-

zen und verweist dazu auch auf entsprechende Bescheinigungen. Im Hinblick darauf, 

dass die Beihilfestelle die Beihilfefähigkeit für dieses Präparat verneint hat, begehrt 

der Petent Auskunft, ob der Beihilfestelle insoweit ein Ermessensspielraum zustehe. 

Darüber hinaus möchte er wissen, ob die Beihilfestelle unter Berücksichtigung des 

Gebots wirtschaftlicher Verwendung öffentlicher Mittel bereit sei ihre Entscheidung zu 

überdenken. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass die Chemotherapie 

mehr als 10.000 € kostet. Dagegen würden für eine Behandlung mit „Prostasol“ Kos-

ten in Höhe von nur ca. 1.400 € anfallen. Im Zuge der Ermittlungen hat die Oberfi-

nanzdirektion Koblenz mitgeteilt, dass sie auch nach Rücksprache mit dem Ministeri-

um der Finanzen an ihrer bisherigen Rechtsauffassung festhält, dass Nahrungser-

gänzungsmittel keine Arzneimittel im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 6 der Beihilfenverord-

nung sind und eine Gewährung von Beihilfeleistungen zu Aufwendungen für Nah-

rungsergänzungsmittel schon allein aus rechtlichen Gründen ausscheidet und das 

dem Petenten verordnete Präparat „Prostasol“ sei ein Nahrungsergänzungsmittel. 

Der Petent gab sich mit dieser Auskunft zufrieden.  
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Ein weiterer Petent hat sich mit einer Eingabe an den Bürgerbeauftragten gewandt, 

weil ihm seiner Ansicht nach die Beihilfestelle seine Aufwendungen für Wahlleistun-

gen nicht erstattet hat. Der Petent wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 

2008 (von der ärztlichen Notarztzentrale) als Notfall in ein Klinikum eingewiesen. Die 

zentrale Aufnahme des Krankenhauses war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr besetzt 

und der Petent war aufgrund seines Gesundheitszustands nicht handlungsfähig. Laut 

ärztlicher Bescheinigung des Chefarztes des Klinikums vom 25. März 2009 handelte 

es sich bei der Aufnahme des Petenten um einen vollstationären Notfall. Danach war 

der Petent zum Zeitpunkt der Einlieferung ins Krankenhaus nicht in der Lage, eine 

Wahlleistungsvereinbarung zu unterschreiben; der Petent habe lediglich seine Versi-

chertenkarte abgeben können. Der Petent sei dann am Morgen des 5. Dezember 

notfallmäßig operiert worden, nachdem man ihn zuvor auf die Intensivstation verlegt 

hatte. Nachdem sich der Patient erholt hatte, sei dann am 6. Dezember 2008, sobald 

er wieder ansprechbar war, der mutmaßliche Wille des Petenten bestätigt und doku-

mentiert worden. Der Petent gibt an, dass die Wahlleistungsvereinbarung mit dem 

Krankenhaus dann am 6. Dezember 2008 in seinem Auftrag und seinem Namen von 

seiner Ehefrau abgeschlossen worden sei. Nach Angaben des Petenten weigert sich 

die Beihilfestelle aber, ihm die geltend gemachten Aufwendungen für die Wahlleis-

tungen zu erstatten und begründet dies damit, dass er vor Erbringung der Wahlleis-

tungen eine Wahlleistungsvereinbarung hätte abschließen müssen. Die Beihilfestelle 

beruft sich hierbei auf § 5 a Abs. 1 Nr. 2 b in Verbindung mit Nr. 1 b Beihilfenverord-

nung. Des Weiteren verweist die Beihilfestelle auf § 17 Abs. 2 Krankenhausentgeld-

gesetz, wo festgelegt ist, dass Wahlleistungen vor Erbringung schriftlich zu vereinba-

ren sind. Die Beihilfestelle argumentiert weiter dahingehend, dass eine – wie im vor-

liegenden Fall – rückwirkend abgeschlossene Wahlleistungsvereinbarung rechtlich 

unbeachtlich sei. Im Zuge der Ermittlungen hat die Oberfinanzdirektion Koblenz mit-

geteilt, dass im vorliegenden Fall die Wahlleistungsvereinbarung erst am 6. Dezem-

ber 2008 mit beiden Unterschriften versehen worden ist. Mit diesem Datum sei der 

Vertrag über die Inanspruchnahme von Wahlleistungen zustande gekommen. Die 

Aussage des Chefarztes des Klinikums, dass der Petent in der Nacht vom 4. auf den 

5. Dezember 2008 als Notfall vollstationär aufgenommen und erst am 6. Dezember 

2008 der mutmaßliche Wille des Petenten bestätigt und dokumentiert werden konnte, 

ändere nichts an ihrer Entscheidung. Die an den beiden Tagen davor erbrachten ärztli-

chen Leistungen seien mit der Fallpauschale (§ 7 Krankenhausentgeldgesetz/KHEntgG) 

abgegolten und dürften nicht gesondert berechnet werden. Im Übrigen stehe es dem 

Petenten frei, die unberechtigten Forderungen für diese ohne ordnungsgemäße Wahl-
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leistungsvereinbarung in Rechnung gestellten Leistungen zurückzuweisen oder – wenn 

die Rechnungen bereits gezahlt sind – die ohne Rechtsgrund gezahlten Beträge zu-

rückzufordern. Diese von der Oberfinanzdirektion Koblenz mitgeteilte Rechtsauffas-

sung konnte den Petenten nicht zufrieden stellen. Der Petent empfand dies als un-

gerecht, akzeptierte die Entscheidung dann aber dennoch.  

 

Gegenstand einer Eingabe war auch die Gewährung von Beihilfeleistungen wegen 

krankheits- und sterbefallbedingter Aufwendungen eines Vaters in Höhe von insgesamt 

30.471,81 € für seinen verstorbenen Sohn, der beihilfeberechtigt war. Der Petent und 

seine Ehefrau haben zwar einen Betrag in Höhe von 30.677,51 € aus einer Risikole-

bensversicherung erhalten, der Petent ist aber der Auffassung, dass sein Sohn diese 

Versicherung zur Absicherung seiner Darlehen beim Bau seines Hauses abgeschlossen 

hat und das Geld aus der Risikolebensversicherung deshalb nicht bei der Gewährung 

von Beihilfeleistungen angerechnet werden darf. Die Ermittlungen haben ergeben, 

dass die Beihilfe eine Hilfeleistung darstellt, die zu einer zumutbaren Eigenvorsorge 

hinzutritt. Als solche Eigenvorsorge ist auch eine Risikolebensversicherung zu sehen, 

die nur anlässlich des Todes ausgezahlt wird und den Hinterbliebenen grundsätzlich 

zur Deckung der Aufwendungen der Krankheit und des Todes zur Verfügung steht. 

Von einer Anrechnung der Leistungen aus einer Risikolebensversicherung kann nach 

den von der Oberfinanzdirektion Koblenz getroffenen Feststellungen nur dann abge-

sehen werden, wenn diese zur Sicherung eines Darlehens an das kreditgebende In-

stitut abgetreten wurde und der ursprünglich Begünstigte somit nicht mehr frei über 

den Leistungsbetrag verfügen kann. Eine solche Abtretung hatte der Sohn der Peten-

ten aber nicht vorgenommen, so dass auch das Ministerium für Finanzen unter Ver-

weis auf ein abschlägiges Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 

28. November 2008 in einem ähnlich gelagerten Fall keine Möglichkeit sieht, die Bei-

hilfeleistungen zu bewilligen.  

 

 

4.3 Anstellungsverhältnis außer Justiz 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet haben im Vergleich zum Vorjahr leicht zuge-

nommen.  

 

So war in diesem Sachgebiet auch 2009 die Versetzung und Verbeamtung wieder 

Thema.  
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Ein Petent, der bis zum 31. Oktober 2008 als Referendar an einer Berufsbildenden 

Schule tätig war, trägt vor, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion beabsich-

tige, ihm ab dem 3. November 2008 eine Planstelle an dieser Schule zuzuweisen und 

ihn zu verbeamten. Dadurch, dass das Referendariat bereits am 31. Oktober 2008 

endet und seine „Einstellung“ aber erst am 3. November 2008 erfolgt, entstehe ihm 

eine Lücke bei seinen Sozialversicherungszeiten. Darüber hinaus machte der Petent 

geltend, dass er am 1. wie auch am 2. November 2008 nicht krankenversichert sei. 

Auch dadurch habe er finanzielle Einbußen. Schließlich weist der Petent auf den Um-

stand hin, dass er sich für zwei Tage arbeitslos melden müsse und somit einen hohen 

Verwaltungsaufwand verursache. Der Petent begehrte daher eine nahtlose Über-

nahme in das Beamtenverhältnis. Im Zuge der Ermittlungen hat die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion dazu mitgeteilt, dass nach Abstimmung mit dem damaligen 

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend im Jahre 2006 festgelegt worden sei, 

dass Einstellungen von Lehrkräften in den Schuldienst grundsätzlich zum 1. Schultag 

erfolgen. Zum 1. eines Monats wird nur dann eingestellt, wenn dies ein Schultag ist 

oder ein arbeitsfreier Tag bezahlt werden muss. Wenn jedoch mehr als ein arbeits-

freier Tag zu zahlen ist, erfolgt nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion die Einstellung zum 1. Schultag. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

bat den Petenten um Verständnis dafür, dass sie im Interesse einer sparsamen 

Haushaltsführung von dieser Regelung nicht abweichen kann und die Einstellung erst 

zum 3. November 2008 möglich ist. Diese Auskunft wurde vom Petenten schließlich 

akzeptiert. Der Bürgerbeauftragte ist der Auffassung, dass von der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion die durchgeführte Praxis überdacht werden sollte. 

 

In einem anderen Fall beanstandete ein Petent mit seiner Eingabe, dass er für die 

Zeit seiner Beurlaubung ohne Dienstbezüge einen Versorgungslastenbeitrag zahlen 

soll; für den Zeitraum vom 1. September 2006 bis 31. August 2009 sind dies seiner 

Auskunft nach ca. 40.000 €. Der Petent ist Oberstudienrat für das Lehramt an berufs-

bildenden Schulen mit der Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestaltung. Zurzeit ist 

er beurlaubt, um an einer Universität in Nordrhein-Westfalen zu promovieren. Seit 

dem 1. September 2006 hat er dort eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 

Angestelltenverhältnis. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Petent nach 

Angaben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur mit Schrei-

ben vom 20. Juli 2006 rechtsverbindlich verpflichtet hat, einen Versorgungslastenbei-

trag in der Zeit seiner Beschäftigung an der Universität in Nordrhein-Westfalen zu 

tragen. Mit bestandskräftigem Bescheid der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
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vom 25. Oktober 2006 wurde der Petent auf seinen Antrag hin für die Zeit vom 1. 

September 2006 bis 31. August 2008 nach § 32 Abs. 1 der Urlaubsverordnung für 

eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und zur Promotion an der betreffen-

den Universität beurlaubt. Gleichzeitig ist nach Auskunft des Ministeriums anerkannt 

worden, dass die Beurlaubung öffentlichen Belangen dient und die Zeit der Beurlau-

bung als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wird, nachdem sich der Petent 

zuvor zur Zahlung eines Versorgungslastenbeitrags verpflichtet hat. Im Übrigen wur-

de der Petent von der Zahlung des gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrags befreit. 

Dem Petenten war nicht zu helfen.  

 

Wie im Vorjahr auch wandten sich einige Petentinnen und Petenten an den Bürger-

beauftragten, um trotz Vollendung des 40. Lebensjahres in ein Beamtenverhältnis 

übernommen zu werden. Die Ermittlungen ergaben zum Beispiel in einem Fall, dass 

für eine Verbeamtung für Beschäftigte, die bereits das 40. Lebensjahr vollendet ha-

ben, nach § 48 der Landeshaushaltsordnung der Zustimmung des Ministeriums der 

Finanzen bedarf; die Zustimmung wird in der Regel nur in begründeten Ausnahmefäl-

len bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres erteilt. Für Bewerberinnen und Bewer-

ber, die aufgrund von Kindererziehung oder Betreuung einer pflegebedürftigen Per-

son nicht zu einem früheren Zeitpunkt in den öffentlichen Dienst eintreten konnten, 

gilt das 43. Lebensjahr als Höchstgrenze. Dies setzt aber die Kausalität der Geburt 

oder der Betreuung für die Verzögerung der Einstellung voraus. 

 

So begehrte eine am 1. Juli 1968 geborene Petentin mit einer Eingabe die Berufung 

in das Beamtenverhältnis. Sie war am 4. August 2008 unbefristet in den Schuldienst 

eingestellt worden. Da sie zu diesem Zeitpunkt das 40. Lebensjahr bereits vollendet 

hatte, wurde eine Verbeamtung abgelehnt. Die Petentin hat mitgeteilt, dass sie seit 

Bestehen ihres Examens im November 2007 mehrfach darauf hingewiesen hat, dass 

es mit der Verbeamtung nach Vollendung des 40. Lebensjahres schwierig werden 

könnte. Darauf habe sie die Auskunft erhalten, dass dies wegen ihrer Kinder aus-

nahmsweise möglich sei. Zudem hat die Petentin den Antrag auf Verbeamtung am 

13. Juni 2008 und damit vor Vollendung des 40. Lebensjahres gestellt. Die Ermittlun-

gen haben ergeben, dass sich die Petentin am 12. Dezember 2007 erstmals um eine 

Planstelle für den Grund- und Hauptschuldienst beworben hat. Am 25. Juni 2008 

konnte ihr eine Planstelle als Lehrerin im Beschäftigungsverhältnis angeboten wer-

den. Da die Planstellenvergabe aber nicht in den Sommerferien erfolgt, ist der Peten-

tin zum nächsten Einstellungstermin, dem 4. August 2008, eine unbefristete Beschäf-
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tigung angeboten worden. Nach Auskunft der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

gilt bezüglich der Übernahme in das Beamtenverhältnis für alle Lehrkräfte eine Stich-

tagsregelung zum 1. August. Anhand dieser Stichtagsregelung wurde auch die Al-

tersgrenze bemessen. Eine Ausnahme von dieser Altersgrenze ist nur dann möglich, 

wenn die Petentin ausschließlich aufgrund ihrer Kindererziehung nicht zu einem frü-

heren Zeitpunkt in den öffentlichen Dienst hatte eintreten können. Die Petentin war 

vor Aufnahme des Lehramtstudiums von 1991 bis 2001 bei der Barmer Ersatzkasse 

beschäftigt; ihre Kinder wurden 1995 bzw. 1998 geboren. Da es der Petentin nach 

Auffassung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion möglich gewesen wäre, das 

Lehramtstudium bereits vor der Geburt der Kinder aufzunehmen, sei die verzögerte 

Einstellung nicht ausschließlich auf die Kinderbetreuung zurückzuführen. Auch das 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Angelegenheit ge-

prüft und zunächst mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit sieht, dem Anliegen der Pe-

tentin zu entsprechen. Stichtagsregelungen würden grundsätzlich dazu führen, dass 

bereits die Überschreitung des Stichtags um nur einen Tag den Ausschluss von der 

Regelung bedeutet. Würde davon abgewichen, gebe es letztlich keine Möglichkeit 

mehr, zeitliche Abgrenzungen festzulegen. Zu der erfolgten Antragsstellung vor 

Vollendung des 40. Lebensjahres hat das Ministerium mitgeteilt, dass eine Antrags-

stellung frühestens zu dem Zeitpunkt wirken kann, zu dem die gewünschte Maßnah-

me – hier die Verbeamtung – vollzogen werden soll. Weiter hat das Ministerium dar-

auf hingewiesen, dass eine Verbeamtung auch aus Gründen der Gleichbehandlung 

nicht in Betracht komme, da ansonsten auch in zahlreichen anderen Fällen eine Ver-

beamtung vollzogen werden müsste. Dies würde mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu 

beitragen, die derzeit geltende Höchstaltersgrenze für die Verbeamtung insgesamt zu 

Fall zu bringen, was erhebliche Konsequenzen für den Landeshaushalt mit sich brin-

gen würde. Den vorgetragenen Argumenten konnte der Bürgerbeauftragte insgesamt 

nicht folgen.  

 

Aus diesem Grund hat der Petitionsausschuss diese Eingabe auf Empfehlung des 

Bürgerbeauftragten an die Landesregierung zur Erwägung überwiesen, um zu prüfen, 

ob nicht doch eine Berufung in das Beamtenverhältnis möglich ist. Die Landesregie-

rung hat dann durch den Chef der Staatskanzlei mit Schreiben vom 30. Juni 2009 

mitgeteilt, dass das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur nach 

nochmaliger Prüfung des Sachverhalts nunmehr entschieden hat, den kausalen Zu-

sammenhang zwischen Kindererziehung und Überschreitung der Altersgrenze anzu-
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erkennen. Von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier wurde das Einver-

ständnis zur Verbeamtung der Petentin inzwischen erteilt.  

 

Der Bürgerbeauftragte, der schon lange zu den Befürwortern einer Anhebung der 

Altersgrenze zählt, nahm diese Petition aber auch zum Anlass, im Rahmen eines 

Selbstaufgriffs den Minister des Innern und für Sport um Information darüber zu bit-

ten, ob er beabsichtigt, die Altersgrenze für die Verbeamtung auf 45 Jahre heraufzu-

setzen. Der Minister des Innern und für Sport teilte dem Bürgerbeauftragten daraufhin 

mit, dass der Ministerrat in seiner Sitzung am 29. September 2009 das Ministerium 

des Innern und für Sport zusammen mit dem Ministerium der Finanzen beauftragt 

hat, durch eine Novellierung des Landesbeamtengesetzes die gesetzliche Grundlage 

für die Festlegung einer Altersgrenze zu schaffen und dabei die Altersgrenze für die 

Verbeamtung auf 45 Jahre festzulegen. Bisher war die Altersgrenze für die Über-

nahme in das Beamtenverhältnis in § 48 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung in Ver-

bindung mit Nummer 1 der dazu ergangenen Verwaltungsvorschrift vom 20. Dezem-

ber 2002 - MinBI. 2003 S. 22, 324 - sowie den jährlichen Verwaltungsvorschriften zur 

Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesverwaltung geregelt. Nach Nummer 

3.7 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 12. Dezember 

2008 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 

2009 (MinBl. 2009 S. 2) gilt als Lebensaltersgrenze für die Einstellung von Beamtin-

nen und Beamten in den Landesdienst abweichend von Nummer 1 zu § 48 W-LHO 

das vollendete 40. Lebensjahr. Diesem Höchstalter ist bei Bewerberinnen und Be-

werbern, die wegen der Betreuung mindestens eines mit ihnen in häuslicher Gemein-

schaft lebenden Kindes unter 18 Jahren oder der Betreuung eines nach ärztlichem 

Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen von einer Bewerbung um Einstellung vor 

Vollendung des 40. Lebensjahres abgesehen haben, der Zeitraum der tatsächlichen 

Verzögerung - höchstens jedoch drei Jahre - hinzuzurechnen. Wird eine Einstellung 

jenseits der Altersgrenze beabsichtigt, ist die Einwilligung des für Finanzen zuständi-

gen Ministeriums zu beantragen. 

 

Dem Ministerratsbeschluss folgend soll die Altersgrenze nunmehr in das Landesbeamten-

gesetz aufgenommen werden. Der mit den Ressorts bereits abgestimmte Referentenent-

wurf für ein neues Landesbeamtengesetz sieht für die Berufung in ein Beamtenverhältnis 

auf Probe und auf Lebenszeit eine Höchstaltersgrenze von grundsätzlich 45 Jahren und für 

die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf von grundsätzlich 40 Jahren vor. Das 

Nähere soll in den Laufbahnverordnungen geregelt werden. Da die Landesregierung be-
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schlossen hat, die Anhebung der Altersgrenze von 40 auf 45 Lebensjahre rückwirkend zum 

27. Oktober 2009 in Kraft treten zu lassen, bedarf es - bis zum Abschluss des Gesetzge-

bungsverfahrens zur Änderung des Landesbeamtengesetzes - einer Vorgriffsregelung, die 

durch das Ministerium der Finanzen in der Verwaltungsvorschrift zur Haushalts- und Wirt-

schaftsführung der Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2010 getroffen werden wird. 

 

Nach Auskunft des Ministeriums des Innern und für Sport wurde der Beschluss des Minis-

terrats vom 29. September 2009 inzwischen den Verbänden, Gewerkschaften sowie den 

Kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme zugeleitet. Am 8. März 2010 tagt der 

Kommunale Rat und wird sich ebenfalls mit der Angelegenheit befassen. Die Erörterung 

mit den Verbänden, Gewerkschaften und den Vertretern der Kommunalen Spitzenverbän-

de ist für den 12. März 2010 vorgesehen. Nach jetziger Planung wird der Ministerrat am 13. 

April 2010 nach Abschluss der Anhörungen und Erörterungen einen Beschluss fassen und 

danach die Angelegenheit an den Landtag zur Beratung und Beschlussfassung weiterlei-

ten. Es ist vorgesehen, dass – vorbehaltlich der Zustimmung des Landtags – die Neurege-

lung bezüglich der Anhebung der Altersgrenze bei der Einstellung von Beamtinnen und 

Beamten zum 1. September 2010 in Kraft tritt. Eine Sonderregelung bei der Anhebung der 

Altersgrenze für schwerbehinderte Menschen, sowie zum Beispiel die Anerkennung von 

Kindererziehungszeiten werde in den jeweiligen Laufbahnverordnungen vorgesehen. 

 

Der Bürgerbeauftragte begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich.  

 

 

4.4 Versorgung  

 

Die Zahl der Eingaben hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.  

 

Ein Beispiel aus diesem Sachgebiet: Ein Petent beanstandet mit seiner Eingabe, 

dass die Pfälzische Pensionsanstalt seine Versorgungsbezüge um den Versorgungs-

ausgleich in Höhe von 737,48 €/Monat kürzt. Zwar wurde der Petent im Scheidungs-

verfahren seinerzeit verpflichtet, einen Versorgungsausgleich an seine geschiedene 

Ehefrau zu leisten. Der Petent macht jedoch geltend, dass seine Ehefrau vor drei 

Jahren verstorben ist. Die Ermittlungen im Petitionsverfahren haben ergeben, dass 

nach § 4 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich eine Kür-

zung der Versorgungsbezüge dann wegfällt, wenn die geschiedene Ehefrau entweder 

keine Leistungen aus dem im Versorgungsausgleich erworbenen Anrecht erhalten 
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hat oder wenn diese Leistungen einen bestimmten Grenzbetrag nicht übersteigen. 

Nach den von der Pfälzischen Pensionsanstalt getroffenen Feststellungen hat die 

geschiedene Ehefrau des Petenten im Zeitraum vom 10. Januar bis 21. Februar 1989 

Rehabilitationsleistungen und im Zeitraum vom 1. Januar 1990 bis 31. Dezember 

2004 Rentenleistungen erhalten, die den Grenzbetrag überschreiten. Aus den vorge-

nannten Gründen sieht die Pfälzische Pensionsanstalt daher keine Möglichkeit, von 

einer Kürzung der Versorgungsbezüge abzusehen. Nach Angaben der Pfälzischen 

Pensionsanstalt greift § 4 des Gesetzes zur Regelung von Härten im Versorgungs-

ausgleich auch nur für Fälle, in denen der ausgleichsberechtigte Ehegatte verstorben 

ist, ohne angemessene Leistungen aus dem im Versorgungsausgleich erworbenen 

Anrecht erhalten zu haben. Zudem habe das Bundesverfassungsgericht mit Urteil 

vom 5. Juli 1989 entschieden, dass § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von Här-

ten im Versorgungsausgleich nicht gegen die hergebrachten Grundsätze des Berufs-

beamtentums verstößt. Auch das ebenso grundgesetzlich verankerte Eigentumsrecht 

wird nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts nicht dadurch verletzt, dass 

beim Vorversterben des Ausgleichsberechtigten die Kürzung der Versorgung des 

Ausgleichspflichtigen nur dann wegfällt, wenn die aus dem Versorgungsausgleich 

gewährten Leistungen innerhalb der von § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung von 

Härten im Versorgungsausgleich bestimmten Grenzen liegen.  

 

 

4.5 Krankenversicherung, Pflegeversicherung 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet haben im Vergleich zum Vorjahr wieder zuge-

nommen, wobei weiterhin der größte Teil der Eingaben den Bereich der Krankenver-

sicherung betraf.  

 

Wie bereits im letzten Berichtsjahr festgestellt, sind die Eingaben von Petentinnen 

und Petenten, die die Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung zum Ge-

genstand haben, erheblich zurückgegangen. Dennoch erreichten den Bürgerbeauf-

tragten auch im Berichtsjahr noch Eingaben zu diesem Themenkomplex. Allerdings 

hatten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bereits alle eine Krankenversicherung, 

die ihnen jedoch in der Regel zu teuer war. So wollte eine Petentin erreichen, dass ihr 

75 Jahre alter Ehemann in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert werden 

kann, da die private Krankenversicherung zu teuer sei. Aufgrund der bestehenden 

gesetzlichen Regelungen ist dieser Wechsel jedoch nicht mehr möglich.  
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In zwei anderen Fällen ging es den Petenten um die Aufnahme in die Krankenversi-

cherung der Rentner. Beide sind bisher freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung versichert. Während die Aufnahme des einen an den nicht erfüllten Vorversiche-

rungszeiten in einer gesetzlichen Krankenkasse scheiterte, wurde der andere Petent 

auf seinen Antrag hin vor über 35 Jahren von der Versicherungspflicht nach dem Ge-

setz über die Krankenversicherung der Landwirte befreit. Da diese Befreiung nicht 

widerrufbar ist, ist eine Versicherung in der Krankenversicherung der Rentner nicht 

mehr möglich, auch wenn dies für den Petenten kostengünstiger wäre. 

 

Daneben betraf ein großer Teil der Eingaben die Übernahme von Kosten für nicht 

verschreibungspflichtige Medikamente oder medizinische Hilfsmittel, wie beispiels-

weise einen Rollstuhl, ein mobiles Sauerstoffgerät oder ein Hörgerät. So beanstande-

te z. B. ein Petent, dass seine Krankenkasse sich bereits seit mehreren Monaten wei-

gert, ihm ein dringend benötigtes Hörgerät zu bewilligen, da er eines verloren und ein 

weiteres versehentlich zerstört hat. Die Krankenkasse erklärte in dem Zusammen-

hang, dass eine Ersatzbeschaffung zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung 

nur möglich ist, wenn keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Da die Angaben des Peten-

ten zum Verlust der Hörgeräte nicht nachvollziehbar sind, wurde er von seiner Kran-

kenkasse aufgefordert, zu den Unklarheiten Stellung zu nehmen, was jedoch nicht 

erfolgte. Durch den Bürgerbeauftragten wurde er ebenfalls darauf hingewiesen, dass 

es in seinem Interesse liegt, die genauen Umstände des Verlustes seiner Hörgeräte 

darzulegen. Eine Reaktion hierauf erfolgte leider nicht mehr.  

 

Weitere Eingaben betrafen die Übernahme von Kosten für einen stationären Kran-

kenhausaufenthalt, die Übernahme von Fahrtkosten für eine ärztliche Behandlung 

oder auch die Weitergewährung von Krankengeldzahlungen.  

 

Auch zum Bereich Pflegeversicherung erreichten den Bürgerbeauftragten etliche Ein-

gaben, die hauptsächlich die Gewährung von Leistungen der Pflegeversicherung 

bzw. die Einstufung in eine höhere Pflegestufe betrafen. Ein besonderer Streitpunkt 

ist dabei meist die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversi-

cherung (MDK), da oftmals die Wahrnehmung des Pflegebedarfs durch die Betroffe-

nen mit dem festgestellten Bedarf durch den MDK nicht übereinstimmt. Hilfreich ist, 

vor einer Begutachtung ein sog. Pflegetagebuch zu führen, das bei den Kranken- und 

Pflegekassen sowie verschiedenen Sozialverbänden erhältlich ist. Bei entsprechen-

den Anliegen weist der Bürgerbeauftragte in der Regel auf diese Möglichkeit hin, da 
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dadurch einerseits eine bessere Selbsteinschätzung möglich ist und andererseits 

dem Gutachter des MDK der notwendige Zeitaufwand und Pflegebedarf besser ver-

mittelt werden kann.  

 

Die Unzufriedenheit eines Bürgers mit dem Gutachten des MDK führte unter anderem 

auch dazu, dass er sich mit seiner Eingabe darüber beschwerte, dass die Begutach-

tung durch eine Krankenschwester und nicht durch einen Arzt erfolgte. Die zuständi-

ge Krankenkasse hat dann darauf hingewiesen, dass die Aufgaben des MDK durch 

Ärztinnen und Ärzte in enger Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften und anderen 

geeigneten Kräften wahrgenommen werden. Auf der Grundlage der bereits vorhan-

denen oder dem MDK von der Pflegekasse übergebenen Informationen und des zu 

erwartenden Schwerpunktes der Begutachtung legen Arzt bzw. Ärztin und Pflegekraft 

gemeinsam fest, wer den Besuch durchführt. Sowohl bei der Auswertung des Be-

suchs als auch dem Gutachtenabschluss arbeiten beide eng zusammen. Da in die-

sem Fall jedoch nach der erfolgen Begutachtung kein grundpflegerischer Hilfebedarf 

in Form von Körperpflege, Ernährung und Mobilisation, sondern „nur“ ein Hilfebedarf 

in der hauswirtschaftlichen Versorgung vorlag, wurde im Ergebnis das Vorliegen einer 

Pflegebedürftigkeit verneint.  

 

 

4.6 Rentenversicherung 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet haben im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls zuge-

nommen.  

 

Etliche Eingaben hatten – wie in den Vorjahren auch – die Bewilligung bzw. Weiter-

gewährung einer Rente zum Gegenstand. Dabei ging es in dem größten Teil der Ein-

gaben im Berichtsjahr um die Höhe der gezahlten Rente, mit der Petentinnen und 

Petenten nicht zufrieden waren. Der Bürgerbeauftragte hat sich in diesen Fällen an 

den Rentenversicherungsträger gewandt und um eine Prüfung gebeten. Sofern die 

Petentinnen und Petenten – was leider in einigen Eingaben der Fall war – allerdings 

lediglich angaben, dass sie mit der Höhe der gezahlten Renten nicht zufrieden sind, 

konnte auch nur eine Prüfung anhand der vorliegenden Unterlagen erfolgen. Da die 

dort aufgeführten und nachgewiesenen Versicherungszeiten in der Regel bei der 

Rentenberechnung berücksichtigt werden, konnte der Rentenversicherungsträger in 

den meisten Fällen lediglich feststellen, dass die Berechnung unter Beachtung der 
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gesetzlichen Vorschriften erfolgte und in zutreffender Höhe gezahlt wird. Allerdings 

stellte sich bei einer Eingabe heraus, dass zehn Monate einer geringfügigen Beschäf-

tigung bei der Rentenberechnung nicht berücksichtigt worden waren; die Rente wur-

de rückwirkend ab dem 1. Januar 2005 neu festgestellt.  

 

In einem weiteren Fall fühlte sich ein Rentner benachteiligt, da ihm nicht, wie von ihm 

beantragt, zum 01. Januar 2009 eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, 

sondern bereits zum 01. Juni 2008 zwangsweise eine Rente wegen voller Erwerbs-

minderung gewährt wurde, wodurch er von der Altersrente ab Januar 2009 Renten-

abschläge hinnehmen muss. Nach den Feststellungen der Rentenversicherung war 

der Petent bereits seit Mai 2007 voll erwerbsgemindert. In diesen Fällen muss die 

Rentenversicherung bei einem Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

wie beispielsweise einem Rehabilitationsantrag prüfen, ob dieser Antrag in einen 

Rentenantrag umzudeuten ist. Dabei hat der Versicherte grundsätzlich das Recht, 

einer solchen Umdeutung zu widersprechen. Dieses Dispositionsrecht ist jedoch aus-

geschlossen, wenn er von seiner Krankenkasse nach § 51 Abs. 1 Sozialgesetzbuch 

Fünftes Buch (SGB V) aufgefordert wurde, einen Antrag auf Leistungen zur medizini-

schen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben zu stellen. Dann ist der Wi-

derspruch des Versicherten von der Zustimmung der Krankenversicherung abhängig. 

Die Krankenversicherung verweigerte in diesem Fall die Zustimmung; im Gegenteil, 

sie hatte auf Nachfrage der Rentenversicherung sogar ausdrücklich mitgeteilt, dass 

sie auf der Umdeutung in den Rentenantrag besteht. Aus ihrer Sicht nachvollziehbar, 

da sie so für den Zeitraum kein Krankengeld mehr zahlen muss. Da dieses Vorgehen 

den gesetzlichen Bestimmungen entsprach, konnte dem Anliegen des Petenten leider 

nicht entsprochen werden.  

 

Daneben betraf ein weiterer großer Teil der Eingaben die Gewährung von Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben. In diesen Fällen geht es in der Regel um die Frage, 

wie die zu gewährende Teilhabeleistung im Ergebnis aussehen soll, also ob tatsäch-

lich die Bewilligung einer Umschulungsmaßnahme erforderlich ist oder ob die Finan-

zierung günstigerer Maßnahmen ausreicht, einen Arbeitsplatz zu erlangen. Naturge-

mäß gibt es dabei unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Rentenversiche-

rungsträger, der eine möglichst kostengünstige Maßnahme bevorzugt, und den Be-

troffenen, die einen „sicheren“ Arbeitsplatz wünschen. 
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Darüber hinaus haben sich im Berichtsjahr einige Petentinnen und Petenten an den 

Bürgerbeauftragten gewandt, da sie sich zwischen der Agentur für Arbeit und ihrem 

Rentenversicherungsträger hin und her geschoben fühlten, also die Kostenträger-

schaft zwischen den beiden Verwaltungen streitig war. So begehrte beispielsweise 

eine Bezieherin von Arbeitslosengeld I eine Kostenzusage für die Übernahme einer 

Ausbildung zur PTA. Dies war im März 2009 in einer Eingliederungsvereinbarung mit 

der Agentur für Arbeit geregelt worden. Der Rentenversicherungsträger hatte im Mai 

2009 auf den Antrag der Petentin hin Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dem 

Grunde nach bewilligt. In der Folgezeit lehnten beide Verwaltungen unter Hinweis auf 

die Zusage des jeweils anderen eine Kostenzusage bzw. bereits die Beratung im Vor-

feld ab. Aufgrund der Eingabe erfolgte eine Absprache zwischen dem Rentenversi-

cherungsträger und der Agentur für Arbeit dergestalt, dass die Agentur für Arbeit 

Leistungen erbringt, wenn der Rentenversicherungsträger seinen Bescheid aufhebt, 

was dann auch der Fall war.  

 

 

4.7 Unfallversicherung 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet sind im Berichtsjahr zurückgegangen. Dabei 

ging es in der Regel um die Zahlung einer Rente oder die Bewilligung von Rehabilita-

tionsleistungen. 

 

 

4.8 Soldatenversorgung; Unterhaltssicherung 

 

Zu diesem Sachgebiet gab es im Berichtsjahr lediglich zwei Eingaben, die die Bear-

beitung von Widersprüchen im Zusammenhang mit Leistungen der Unterhaltssiche-

rung bzw. die Höhe des Grades der Wehrdienstschädigung betrafen.  

 

 

 

5. Sozialwesen 

 

Die Eingaben, die den Bereich Sozialwesen betreffen, bilden nach wie vor einen 

Schwerpunkt in der Arbeit des Bürgerbeauftragten. Dabei ist auch in diesem Jahr 
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insgesamt bei der Zahl der Eingaben ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu ver-

zeichnen.  

 

 

5.1 Leistungen nach dem SGB II 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet hat in diesem Jahr weiter zugenom-

men. Die Schwerpunkte der Eingaben sind dabei unverändert und betreffen vor allem 

die Bereiche der Unterkunftskosten, der Bewilligung bzw. Fortzahlung von Arbeitslo-

sengeld II, die Höhe der gezahlten Leistungen, die Gewährung von einmaligen Beihil-

fen sowie Beschwerden über die Art und Weise der Bearbeitung. Allerdings ist eine 

genaue Zuordnung oft sehr schwierig, da meist verschiedene Bereiche betroffen sind. 

Im Folgenden wird auf einzelne Schwerpunkte näher eingegangen: 

 

Die Eingaben, die sich mit dem Thema Unterkunftskosten befassen, sind recht unter-

schiedlich. So fallen darunter zunächst die Eingaben, in denen es um die Berücksich-

tigung der tatsächlichen Miete geht. Sind die Kosten nicht angemessen und liegen 

keine Gründe für die Unzumutbarkeit eines Umzugs vor, werden die tatsächlichen 

Kosten nach den gesetzlichen Regelungen längstens für sechs Monate übernommen.  

 

Die angemessenen Kosten spielen aber auch dann eine Rolle, wenn ein Umzug in 

eine andere Wohnung erfolgen soll. Und zwar hat die bzw. der erwerbsfähige Hilfe-

bedürftige vor Abschluss eines Mietvertrags die Zusicherung des für die Leistungs-

erbringung zuständigen kommunalen Trägers zu den Aufwendungen für die Unter-

kunft einzuholen. Voraussetzungen für die Erteilung der Zusicherung sind grundsätz-

lich die Erforderlichkeit des Umzugs und die Angemessenheit der Unterkunft.  

 

Sind die Unterkunftskosten nicht angemessen, wird die Zusicherung in der Regel 

auch nicht erteilt. Zwar gibt es einige Bürgerinnen und Bürger, die dennoch eine spe-

zielle Wohnung anmieten möchten, da sie der Auffassung sind, die über die Ange-

messenheit hinausgehenden Kosten selbst tragen zu können. Allerdings werden 

nach § 22 SGB II die Umzugskosten sowie die Kaution (meist in Form eines Darle-

hens) nur dann übernommen, wenn zuvor die Zusicherung erteilt wurde. Dies soll die 

Betroffenen davor bewahren, eine Wohnung anzumieten, deren Miete sie voraus-

sichtlich nicht zahlen können.  
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Weitere Voraussetzung ist, dass der Umzug erforderlich ist. Dies ist der Fall, wenn 

der Umzug durch den kommunalen Träger veranlasst wurde oder aus anderen Grün-

den notwendig ist und ohne die Zusicherung eine Unterkunft in einem angemessenen 

Zeitraum nicht gefunden werden kann. So wandte sich die Mutter einer siebenjähri-

gen Tochter an den Bürgerbeauftragten, da sie die Möglichkeit hatte, eine Wohnung 

anzumieten. Allerdings war diese Wohnung sowohl von der Größe als auch der Kalt-

miete her nicht angemessen. Die Petentin war jedoch bereits seit 2 Monaten woh-

nungslos und kam nun bei verschiedenen Bekannten unter, was jedoch immer 

schwieriger wurde. Vor diesem Hintergrund hat die Arbeitsgemeinschaft der Anmie-

tung zugestimmt.  

 

In einem anderen Fall erfolgte die Zustimmung dagegen nicht, da bereits die Unter-

kunftskosten nicht angemessen waren und darüber hinaus die Notwendigkeit zum 

Umzug noch nicht gegeben war. Zwar war die Wohnung der Familie von ihrem Ver-

mieter zum Ende des Jahres gekündigt, allerdings bestand Ende Juni, als die Familie 

die Zustimmung für die Anmietung dieser Wohnung begehrte, noch die Möglichkeit, 

eine andere, angemessene Wohnung zu finden.  

 

Die Zusicherung zu einem solchen Umzug muss in der Regel kurzfristig erfolgen, da 

die Vermieter nicht lange auf eine Zusage warten, sondern die Wohnung möglichst 

schnell vermieten wollen. Eine Unterschrift unter den Mietvertrag sollte jedoch erst 

erfolgen, wenn die Zusicherung durch die Arbeitsgemeinschaft vorliegt. Immer wieder 

erreichen den Bürgerbeauftragten daher Beschwerden, dass Petentinnen und Peten-

ten zu lange darauf warten müssen. Nach der Erfahrung des Bürgerbeauftragten sind 

die Arbeitsgemeinschaften jedoch bemüht, solche Mietangebote möglichst kurzfristig 

zu prüfen. Insoweit war der Arbeitsgemeinschaft die Beschwerde einer Petentin, dass 

ihr trotz Hinweises auf die Dringlichkeit gesagt worden sei, die Bearbeitung könne ein 

bis zwei Wochen dauern, nicht nachvollziehbar. Vielmehr habe die Petentin kommen-

tarlos ein Mietangebot eingereicht, wobei ein Hinweis auf die Dringlichkeit nicht er-

kennbar gewesen sei. Zudem habe auch die Notwendigkeit des Umzugs erst durch 

intensives Blättern in den Leistungsunterlagen erahnt werden können. Zwei Tage 

nach Abgabe des Mietangebots ist der Petentin eine Zusage zur Anmietung erteilt 

worden.  

 

Ein großer Teil der Eingaben zum Bereich der Unterkunftskosten betrifft die Über-

nahme von Heiz- und Nebenkosten. Probleme gibt es immer wieder, wenn der Ver-
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mieter auf die Begleichung der Nebenkostenabrechnung wartet, aber erst noch ge-

prüft werden muss, ob die Abrechnung richtig erstellt worden und ob der Verbrauch – 

insbesondere in Bezug auf die Heizkosten – angemessen ist. In den Fällen, in denen 

sich Bürgerinnen und Bürger an den Bürgerbeauftragten wandten und die lange Be-

arbeitungsdauer ihres Antrags beanstandeten, konnte regelmäßig eine kurzfristige 

Prüfung und Bearbeitung erreicht werden.  

 

Daneben erreichten den Bürgerbeauftragten auch im Berichtsjahr wieder Eingaben 

von Vermieterinnen und Vermietern, die eine Wohnung an Empfängerinnen und 

Empfänger von Arbeitslosengeld II vermietet haben und in diesem Zusammenhang 

Probleme mit den Mietzahlungen schildern. Sie beanstanden vor allem, dass sie von 

den Arbeitsgemeinschaften keine von ihnen erbetenen Zahlungen bzw. Auskünfte 

erhalten. Wie bereits im Bericht des Jahres 2008 näher ausgeführt, haben Vermieter 

nur gegen ihre Mieter als Vertragspartner einen Zahlungsanspruch, nicht jedoch ge-

gen die Arbeitsgemeinschaft, sodass entsprechende Ansprüche auch nur gegen die 

Mieter geltend gemacht werden können. Darüber hinaus dürfen die Arbeitsgemein-

schaften den Vermietern aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskünfte über 

die Höhe der an die Leistungsberechtigten gezahlten Leistungen geben. Dies ist für 

die Vermieter oft nur schwer nachzuvollziehen, insbesondere dann, wenn ihnen nicht 

der vollständige Betrag für die Kaltmiete und Nebenkostenvorauszahlung überwiesen 

wird. Soweit möglich, versucht der Bürgerbeauftragte eine Klärung herbeizuführen. 

Dies ist aus den oben genannten Gründen jedoch schwierig.  

 

Relativ schnell ließ sich jedoch ein Fall klären, in dem eine Verwaltungsgesellschaft 

für Wohnungseigentum von der Arbeitsgemeinschaft Aufklärung über eine auf dem 

Konto eingegangene Zahlung begehrte, da nicht zu ersehen war, für welchen Mieter 

diese Kaution gezahlt wurde. Zwar war der Arbeitsgemeinschaft diese Gesellschaft 

nicht bekannt, sodass sie dem Geschäftsführer keine Auskunft geben durfte, sie hat 

jedoch den bei der Arbeitsgemeinschaft geführten Vermieter entsprechend informiert.  

 

Neben den Unterkunftskosten bildeten die Beschwerden über die Art und Weise der 

Bearbeitung der Anträge durch die Arbeitsgemeinschaften einen Schwerpunkt bei der 

Arbeit des Bürgerbeauftragten.  

 

Auch hier sind die Eingaben sehr unterschiedlich. So sind darunter zunächst die Fälle 

zu erfassen, in denen sich die Bürgerinnen und Bürger darüber beschweren, dass 
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ihnen vorgeworfen wird, Änderungen in ihren persönlichen und wirtschaftlichen Ver-

hältnissen nicht bzw. nicht rechtzeitig mitgeteilt zu haben und daraufhin gewährte 

Leistungen zurückgefordert werden, obwohl sie doch die entsprechende Mitteilung 

der Arbeitsgemeinschaft sofort zur Verfügung gestellt haben. Meist stellt sich dann 

heraus, dass beispielsweise die Mitteilung über ein zu erwartendes Einkommen zwar 

vor Auszahlung der Leistung erfolgte, dies aber aus unterschiedlichen Gründen nicht 

mehr bei der Auszahlung berücksichtigt wurde. Die Rückforderung erfolgt dann in der 

Regel zu Recht. Dagegen stellte die Arbeitsgemeinschaft in einem Fall, in dem von 

einer Petentin für die zurückliegenden acht Monate insgesamt 1.156 € zurückgefor-

dert wurden, fest, dass diese die erforderlichen Angaben gemacht hatte und ihr kein 

Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Auch wenn die Arbeitsgemeinschaft die 

Auffassung vertrat, die Petentin hätte erkennen können, dass ihre Familie für diese 

Zeit insgesamt höhere Leistungen als zuvor erhalten hat, verzichtete sie auf die Gel-

tendmachung der Rückforderung, da darin keine besonders schwere Sorgfaltspflicht-

verletzung zu sehen war. 

 

Allerdings stellte sich in einigen Fällen auch heraus, dass die von den Petentinnen 

und Petenten beanstandeten Probleme bei der Bearbeitung auf fehlende oder nicht 

ausreichende Mitwirkung zurückzuführen waren. So beanstandete ein Petent, dass er 

die Verdienstbescheinigung seiner Tochter für ihre Aushilfstätigkeit bei der Arbeits-

gemeinschaft zwar vorgelegt hat, die Arbeitsgemeinschaft aber noch einmal die Ver-

dienstbescheinigungen verlangte und die Zahlung der Leistungen komplett einstellte. 

Es stellte sich dann heraus, dass bereits im Jahr 2008 durch einen Datenabgleich 

eine Beschäftigung der Tochter für zwei Monate festgestellt worden war. Die darauf-

hin angeforderte Verdienstbescheinigung für diese beiden Monate wurde auch vorge-

legt. Es war der Arbeitsgemeinschaft jedoch nicht bekannt, dass die Tochter des Pe-

tenten diese Tätigkeit weiterhin ausübt und Einkommen erzielt, zumal dies auch im 

Folgeantrag nicht angegeben wurde. Nachdem die Tochter die Arbeitsgemeinschaft 

darüber im Jahr 2009 in einem persönlichen Gespräch informiert hat, wurde die noch 

nicht vorgelegte Verdienstbescheinigung angefordert und die Zahlung der Leistungen 

zur Vermeidung von Überzahlungen eingestellt. Nachdem die Unterlagen vorgelegt 

wurden, erfolgte auch die zeitnahe Weitergewährung der Leistungen.  

 

In einem anderen Fall wandte sich eine Petentin an das Büro des Bürgerbeauftrag-

ten, da ihr kein Geld für den laufenden Monat gezahlt wurde und sie den Grund dafür 

nicht kannte. Bei der Durchsicht ihrer Unterlagen viel auf, dass sie aufgrund eines 
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Gutachtens des ärztlichen Dienstes der Agentur für Arbeit von der Arbeitsgemein-

schaft aufgefordert worden war, einen Antrag auf Gewährung einer Erwerbsminde-

rungsrente zu stellen. In einem zweiten Schreiben wurde sie daran erinnert und dar-

auf hingewiesen, dass die Leistungen eingestellt werden, wenn sie den Rentenantrag 

nicht stellt. Die Petentin gab an, dass sie gegen dieses Schreiben Widerspruch einge-

legt habe und davon ausgegangen war, dass deswegen das Arbeitslosengeld II wei-

tergezahlt wird. Die Petentin wurde eindringlich darauf hingewiesen, möglichst umge-

hend den Antrag bei der Rentenversicherung zu stellen und dies der Arbeitsgemein-

schaft gegenüber nachzuweisen. Nachdem der Arbeitsgemeinschaft dieser Sachver-

halt vorgetragen wurde, hat diese ohne Anerkennung einer Rechtspflicht veranlasst, 

dass die Leistungen für den aktuellen Monat ausgezahlt werden. Sie hat jedoch dar-

auf hingewiesen, dass eine Zahlung für die kommenden Monate erst erfolgt, wenn die 

Rentenantragstellung nachgewiesen wird.  

 

Notwendig für die Gewährung der begehrten Leistungen ist ein Antrag, der möglichst 

auch rechtzeitig gestellt werden sollte. So werden Anträge auf Fortzahlung der Leis-

tungen in der Regel etwa sechs Wochen vor Ablauf des Bewilligungszeitraums über-

sandt. Wird allerdings ein Antrag erst kurz vor Ablauf des Bewilligungszeitraums ab-

gegeben, ist es meist nur sehr schwer möglich, dass die Leistungszahlung nahtlos 

erfolgt. Dies gilt vor allem dann, wenn nicht einmal kenntlich gemacht wurde, dass die 

Bearbeitung dringend erfolgen soll. So beanstandete ein Petent, der es nach eigenen 

Aussagen versäumt hatte, einen Antrag rechtzeitig zu stellen und ihn daher erst zwei 

Arbeitstage vor Ablauf des Bewilligungszeitraums abgab, dass er nach knapp zwei 

Wochen weder den Bewilligungsbescheid noch die Leistungen erhalten hat. Es stellte 

sich heraus, dass er den Antrag kommentarlos bei der Arbeitsgemeinschaft abgege-

ben und auf dem Antragsformular auch nicht kenntlich gemacht hatte, dass die Bear-

beitung eilt, sodass erst bei der Bearbeitung festgestellt wurde, dass der Antrag be-

reits ab Beginn des laufenden Monats gestellt wurde.  

 

Allerdings sollte bei frühzeitiger Abgabe der Fortzahlungsanträge bzw. der Erstanträ-

ge die Bearbeitung der Anträge bis zum beantragten Leistungsbeginn durch die Ar-

beitsgemeinschaften auch sichergestellt werden, damit den Antragstellerinnen und 

Antragstellern pünktlich die Leistungen ausgezahlt werden. Es hat sich im Berichts-

jahr jedoch gezeigt, dass es diesbezüglich (zu) oft Probleme gegeben hat. Aus Sicht 

der Betroffenen, die auf das ihnen zustehende Geld warten und nicht wissen, wie sie 

beispielsweise sich und ihre Kinder in den nächsten Tagen ernähren sollen, ist dies 
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natürlich ein großes Problem. Abgesehen davon, zieht die verspätete Zahlung in der 

Regel auch weitere Probleme nach sich, da beispielsweise die Miete zu Monatsbe-

ginn nicht gezahlt werden kann. In den meisten Fällen erfolgt dann nach Einschalten 

des Bürgerbeauftragten eine kurzfristige Bearbeitung des Antrags und die Auszah-

lung der Leistungen. Es gibt dem Bürgerbeauftragten jedoch zu denken, wenn Ar-

beitsgemeinschaften dann in ihren Antwortschreiben zur Begründung für eine verzö-

gerte Bearbeitung der gestellten Anträge auf die Krankheit der zuständigen Sach-

bearbeiterin bzw. des zuständigen Sachbearbeiters, einen hohen Arbeitsrückstand 

aufgrund krankheits- oder urlaubsbedingter Ausfälle bzw. ein hohes Postaufkommen 

hinweisen. Gerade bei Leistungen, die der Sicherung des Lebensunterhalts dienen, 

sollte auch sichergestellt werden, dass diese pünktlich ausgezahlt werden.  

 

Wie in den vergangenen Jahren auch, ist für das Berichtsjahr erneut festzuhalten, 

dass die Probleme, die in der Unübersichtlichkeit der Bescheide, den vorgegebenen 

Formulierungen sowie der oftmals schweren Erreichbarkeit von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaften begründet sind, fortbestehen. Der Bürgerbe-

auftragte möchte sich in diesem Zusammenhang dennoch ausdrücklich bei den Ar-

beitsgemeinschaften für die zumeist gute und konstruktive Zusammenarbeit bedan-

ken. 

 

 

5.2 Landespflegegeld, Blindengeld 

 

Zu diesem Sachgebiet gab es im Berichtsjahr eine Eingabe, mit der die Gewährung 

von Landesblindengeld begehrt wurde, wobei allerdings die Voraussetzung der Blind-

heit nicht nachgewiesen werden konnte.  

 

 

5.3 Wohngeld 

 

Die Zahl der Eingaben zum Bereich Wohngeld ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich 

gestiegen, wobei die Eingaben die Höhe des Wohngelds bzw. die Bearbeitungsdauer 

betrafen. Die Erhöhung der Zahl der Anträge resultiert aus der gesetzlichen Neurege-

lung des Wohngeldbezugs zum 1. Januar 2009. Der Kreis der Anspruchsberechtigten 

wurde hierdurch ausgedehnt.  
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Einem Petenten zum Beispiel wurde mit Bescheid seiner Stadtverwaltung vom 28. 

Februar 2009 für den Monat Dezember 2008 Wohngeld in Höhe von 108,00 € bewil-

ligt; für die Monate Januar, Februar und März 2009 wurde ihm jeweils monatlich 

Wohngeld in Höhe von 135,00 € bewilligt. Nachdem das ihm zustehende Wohngeld 

nicht auf sein Konto überwiesen wurde, hat der Petent die zuständige Sachbearbeite-

rin bei der Wohngeldstelle an die Erledigung erinnert, was jedoch keinen Erfolg hatte. 

Die Ermittlungen im Zuge des Petitionsverfahrens haben ergeben, dass durch die 

Falscheingabe der Bankleitzahl durch die Sachbearbeiterin die Nachzahlung in Höhe 

von 513,00 € fehlgeleitet wurde und aus diesem Grund der Betrag wieder zurück ü-

berwiesen worden war. Nachdem die Eingabe der falschen Bankleitzahl durch die 

Mitarbeiterin der Stadtverwaltung korrigiert wurde, hat der Petent das ihm zustehende 

Wohngeld erhalten.  

 

Eine andere Petentin begehrte mit ihrer Eingabe die Auszahlung des ihr bewilligten 

Wohngelds. Nach Angaben der Petentin blieben verschiedene Telefonanrufe ihrer-

seits bei der Wohngeldstelle ohne Ergebnis. Im Zuge des Petitionsverfahrens haben 

die Ermittlungen ergeben, dass in Folge technischer Schwierigkeiten das der Petentin 

zustehende Wohngeld zunächst auf ein falsches Konto überwiesen worden war. 

Nach Auskunft der Stadtverwaltung wurde das der Petentin zustehende Wohngeld in 

Höhe von 574,00 € dann am 8. Juli 2009 auf deren Konto überwiesen. Der Oberbür-

germeister der Stadt Mainz hat in diesem Fall ausdrücklich bedauert, dass es zu die-

ser Verzögerung gekommen ist.  

 

 

5.4 Bundesausbildungsförderung 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Eingaben, die das Elterngeld betreffen, nunmehr 

im Sachgebiet 7.6 Kinder-, Jugend- Personensorge, Elterngeld erfasst werden.  

 

Es ging in der Regel um Probleme bei der Höhe der gewährten Leistungen, um die 

grundsätzliche Bewilligung der Leistungen oder um die Rückforderung von Leistun-

gen aufgrund der Tatsache, dass die Ämter für Ausbildungsförderung nachträglich 

neue Informationen über seinerzeit vorhandenes Vermögen erhielten.  
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So begehrte zum Beispiel ein Petent mit seiner Eingabe die Gewährung von Leistun-

gen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für eine Ausbildung zum 

Grafikdesigner in Hamburg, da seine Eltern finanziell nicht in der Lage seien, die Kos-

ten von ca. 1.000 € monatlich für Schule, Wohnung und Lebensunterhalt zu über-

nehmen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die vom Petenten besuchte Kunst-

schule zwar grundsätzlich förderfähig ist. Unter Berücksichtigung des den Eltern zur 

Verfügung stehenden Einkommens bestand nach Auskunft der zuständigen Kreis-

verwaltung jedoch kein Anspruch auf Ausbildungsförderung, sodass der Antrag abge-

lehnt werden musste. So steht dem errechneten Bedarf nach dem BAföG in Höhe von 

monatlich 412,00 € ein anzurechnendes Einkommen von 639,83 € gegenüber. Auch ein 

im Rahmen des Widerspruchsverfahrens vom Petenten gestellter Aktualisierungsan-

trag wurde abgelehnt, da dem nun errechneten Bedarf von 455,00 € ein anrechenba-

res Einkommen von 501,33 € gegenüber stand. Der von dem Petenten erhobene 

Widerspruch wurde ebenfalls als unbegründet zurückgewiesen.  

 

In einem anderen Fall beanstandete eine Petentin mit ihrer Eingabe, dass die Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz seit dem Jahr 2005 immer wieder Unterlagen zur Überprü-

fung ihrer Vermögensverhältnisse für die Zeit des Bezugs von BAföG-Leistungen anfordert. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens teilte die Universität mit, dass erst aufgrund des automa-

tisierten Datenabgleichs im Jahr 2003 bekannt wurde, dass die Petentin im Jahr 2000 über 

einen entsprechenden Freistellungsbetrag von 462,00 DM verfügte und der Verdacht na-

helag, dass auf die Leistung nach BAföG anzurechnendes Vermögen bei Antragstellung 

verschwiegen wurde.  

 

Nachdem der Petentin die Hintergründe erläutert wurden, legte sie die angeforderten 

Unterlagen vor. Die daraufhin erfolgte Überprüfung ergab, dass während des Förder-

zeitraums kein zu berücksichtigendes Vermögen vorlag. Dies hatte zur Folge, dass 

die Vermögensüberprüfung im Sinne der Petentin abgeschlossen wurde. 

 

In einem weiteren Fall ist die Petentin alleinerziehende Mutter und erhält sowohl BA-

föG-Leistungen als auch Arbeitslosengeld II. Sie beanstandete mit ihrer Eingabe, 

dass eine von der Berufsgenossenschaft gezahlte Unfallrente sowohl von ihrer Stadt-

verwaltung bei den BAföG-Leistungen als auch von der Arbeitsgemeinschaft beim 

Arbeitslosengeld II angerechnet wird. Im Zuge des Petitionsverfahrens teilte die 

Stadtverwaltung mit, dass  eine Verständigung mit der Arbeitsgemeinschaft erfolgte, 

sodass eine doppelte Anrechnung vermieden wird. Dies bedeutet, dass die ARGE 
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den Teil der Waisenrente, der bereits bei der Festsetzung der Leistungshöhe nach 

dem BAföG angerechnet wurde, nicht berücksichtigt und die Petentin dadurch eine 

höhere Geldleistung erhält.  

 

 

5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist im Berichtsjahr nahezu gleich geblie-

ben. 

 

Ein kleiner Teil der Eingaben zu diesem Sachgebiet betraf die Gewährung von Leis-

tungen nach dem Opferentschädigungsgesetz. Der überwiegende Teil hatte jedoch 

die Gewährung eines höheren Grades der Behinderung bzw. die Zuerkennung von 

Merkzeichen zum Inhalt. Dabei sind die Petentinnen und Petenten in der Regel der 

Auffassung, dass die Ämter für soziale Leistungen ihre Erkrankungen nicht ausrei-

chend berücksichtigen. Bei der Bearbeitung der Eingaben ist in vielen Fällen festzu-

stellen, dass das subjektive Empfinden über die Schwere der gesundheitlichen Beein-

trächtigungen nicht mit den Feststellungen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte 

sowie den Gutachtern der Ämter für soziale Angelegenheiten übereinstimmt.  

 

Weiter stellt der Bürgerbeauftragte bei seiner Arbeit immer wieder fest, dass für viele 

Bürgerinnen und Bürger – es handelt sich hier oftmals um ältere Menschen – auch 

die Feststellung des Gesamt-Grades der Behinderung, wenn bei ihnen verschiedene 

dieser sog. Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, nicht nachvollziehbar ist. So 

kennt das Schwerbehindertenrecht nur einen Gesamtzustand der Behinderung, der 

sich im Gesamt-Grad der Behinderung ausdrückt. Liegen mehrere Beeinträchtigun-

gen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft vor, so ist der Grad der Behinderung 

(GdB) nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Be-

rücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festzustellen. Dies bedeutet, dass 

nicht einfach die für die einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen festgestellten GdB-

Sätze addiert werden dürfen. Vielmehr wird in der Regel von der Beeinträchtigung 

ausgegangen, die den höchsten GdB bedingt; im Hinblick auf alle weiteren Beein-

trächtigungen ist dann zu prüfen, ob und inwieweit dadurch das Ausmaß der Behin-

derung größer wird. Auch wenn dies in der Regel in den Bescheiden entsprechend 

erläutert wird, können dies viele Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen. Der Bür-

gerbeauftragte bemüht sich in der Regel, diese Problematik ausführlich zu erläutern. 
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Da für viele Bürgerinnen und Bürger die Ermittlung des Gesamt-GdB offensichtlich zu 

kompliziert und damit unverständlich ist, wäre es aus Sicht des Bürgerbeauftragten 

wünschenswert, wenn die Betroffenen durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Familie und Frauen bzw. die zuständigen Ämter für soziale Angelegen-

heiten hierüber noch besser informiert werden.  

 

Einen weiteren Beschwerdepunkt stellt die Dauer der Bearbeitung der Anträge bzw. 

des Widerspruchsverfahrens dar, wobei gerade kranke Bürgerinnen und Bürger, de-

nen es auf die mit der Zuerkennung von Merkzeichen verbundenen Nachteilsausglei-

che wie beispielsweise den Behindertenparkausweis ankommt, verständlicherweise 

eine möglichst rasche Entscheidung begehren. Allerdings benötigen die Ämter für 

soziale Angelegenheiten entsprechende Befundberichte der behandelnden Ärztinnen 

und Ärzte. Gehen diese erst verspätet zu oder muss mehrmals erinnert werden, 

kommt  es auch bei der Bearbeitung des Antrags bzw. des Widerspruchs zu Verzöge-

rungen. So war es auch im Fall einer Petentin, von deren Hausarzt der angeforderte 

Bericht nicht einging, sodass schließlich das Sozialgericht um eine Vernehmung des 

behandelnden Arztes ersucht wurde. Zusätzlich teilte die Petentin dem Bürgerbeauf-

tragten erst während des Petitionsverfahrens mit, dass ihre geltend gemachte Sturz-

verletzung von einer anderen Ärztin behandelt worden war. Nachdem dies dem Amt 

für soziale Angelegenheiten mitgeteilt worden war, konnte dieses den entsprechen-

den Bericht anfordern, der dann auch kurzfristig übersandt wurde.   

 

Daneben erreichen den Bürgerbeauftragten auch immer wieder Eingaben, in denen 

die Bürgerinnen und Bürger sich gegen eine erneute Überprüfung des bereits festge-

stellten Grades der Behinderung durch das jeweilige Amt für soziale Angelegenheiten 

wenden. Hintergrund ist in diesen Fällen, dass eine Besserung des Gesundheitszu-

stands erwartet wird und daher bereits bei der ersten Feststellung des Grades der 

Behinderung eine Überprüfung vermerkt wird. Allerdings ist das für die Betroffenen 

nicht immer nachvollziehbar. In einem Fall verwies ein Petent darauf, dass er im Jahr 

2001 Opfer einer Gewalttat geworden war und ihn die Nachprüfungen immer sehr 

aufwühlen und anstrengen. Im Übrigen führte er aus, dass die Fahrt zum Gutachter 

für ihn einen erheblichen Aufwand darstellt, sodass er bei einem Verzicht auf die Un-

tersuchung sogar eine Reduzierung des GdB von 100 oder Aberkennung eines Merk-

zeichens hinnehmen wollte. Das Amt für soziale Angelegenheiten hat im Verlauf des 

Petitionsverfahrens zunächst auf die Begutachtung verzichtet und mit Einverständnis 

des Petenten ein amtsärztliches Gutachten, das für seinen ehemaligen Dienstherrn 



 - 65 -  

erstellt worden war, angefordert. Die Auswertung ergab, dass die ursprünglich ge-

plante Begutachtung nicht mehr notwendig ist und die bisherigen Feststellungen 

nunmehr dauerhaft erfolgen. Dem Anliegen wurde somit entsprochen.  

 

 

5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich, Entschädigung für Häftlinge aus 

der ehemaligen DDR, Aussiedlerhilfe 

 

Zu diesem Sachgebiet waren im Berichtsjahr keine Eingaben zu verzeichnen. 

 

 

5.7 Behindertenrecht 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist weiter zurückgegangen. Dies bedeu-

tet jedoch nicht, dass auch die Zahl der Eingaben von behinderten Menschen insge-

samt zurückgegangen ist. So gibt es nach wie vor viele Eingaben behinderter Bürge-

rinnen und Bürger bzw. ihrer Familienangehörigen, die sich um sie kümmern. Aller-

dings werden diese Eingaben oftmals unter anderen Sachgebieten erfasst, da diese 

spezieller sind, so vor allem beim Schwerbehindertenrecht, im Bereich der Kranken- 

und Pflegeversicherung, bei der Gewährung von Sozialleistungen, im Baurecht 

(Stichwort barrierefreies Bauen) oder im Straßenverkehrsrecht, wenn es beispiels-

weise um die Einrichtung von Behindertenparkplätzen geht. Bei diesem Sachgebiet 

handelt es sich daher eher um einen sog. „Auffangtatbestand“ für Eingaben, die zu-

nächst keinem anderen Bereich zugeordnet werden können. 

 

So wandte sich in einem Fall die Mutter einer mehrfach schwerst behinderten Toch-

ter, die seit dem Jahr 1995 in einer Einrichtung für behinderte Menschen lebt, an den 

Bürgerbeauftragten, da sie nicht verstehen konnte, dass ihre Tochter die Tagesför-

derstätte dieser Einrichtung nicht mehr besuchen sollte.  

 

Hintergrund der Entscheidung, die Kosten für den Besuch der Tagesförderstätte ab 

August 2009 nicht mehr zu übernehmen, war offensichtlich ein Streit zwischen der 

zuständigen Kreisverwaltung und dem Leistungsträger. Nach Auffassung der Kreis-

verwaltung war die Tochter der Petentin wegen ihrer sehr schweren Behinderung und 

nur kurzer „Wachphasen“ nicht in der Lage, das Angebot der Tagesstätte in dem Um-

fang zu nutzen, der die Zahlung des Pflegesatzes von rund 166 € pro Tag für die Ta-



 - 66 -  

gesstätte an den Einrichtungsträger rechtfertigen würde. Die Kreisverwaltung führte 

dazu aus, dass es ihr nicht darum gehe, der Tochter der Petentin notwendige Hilfe 

vorzuenthalten, sondern sie vielmehr eine differenzierte Hilfegewährung und Abrech-

nung mit der Einrichtung anstrebe. Die Petentin vertrat die Ansicht, dass der Besuch 

der Tagesförderstätte für ihre Tochter auch zur Aufrechterhaltung der sozialen Kon-

takte notwendig sei und sie als kranker und behinderter Mensch ein Recht auf ein 

menschenwürdiges Leben habe. Im Laufe des Petitionsverfahrens fand ein persönli-

ches Gespräch zwischen der Petentin und der zuständigen Mitarbeiterin der Kreis-

verwaltung statt, in dem einerseits der Petentin die Gründe für die Aufhebung der 

Kostenzusage erläutert wurden, andererseits auch die Petentin Gelegenheit erhielt, 

ihre Sichtweise vorzutragen. Im Ergebnis erklärte die Kreisverwaltung, dass aus dor-

tiger Sicht nach einer Besserung des Gesundheitszustandes der Besuch der Tages-

förderstätte ab Dezember 2008 wieder sinnvoll erscheint und ab diesem Zeitpunkt 

auch die Kosten übernommen werden. Mit dieser Entscheidung war die Petentin ein-

verstanden. 

 

5.8 Gesundheitswesen 

 

Auch die Eingaben zu diesem Sachgebiet sind im Berichtsjahr im Vergleich zum Vor-

jahr wieder gestiegen. 

 

Dies liegt vor allem daran, dass sich mehr als 20 Petentinnen und Petenten über das 

Verhalten eines Lungenfacharztes in Frankenthal beschwerten. Ursprünglich hatte 

sich eine Patientin bei ihrer Krankenkasse beschwert, nachdem sie von dem Arzt der 

Praxis verwiesen worden war. Die Krankenkasse hatte diese Beschwerde an die 

Kassenärztliche Vereinigung weitergeleitet. Diese sah jedoch aufgrund der Stellung-

nahme des Arztes keinen Anlass für ein zu beanstandendes Verhalten. Nachdem die 

örtliche Presse darüber berichtete, meldeten sich immer mehr betroffenen Patientin-

nen und Patienten, die sich dann an den Bürgerbeauftragten wandten. Der Bürgerbe-

auftragte hat daraufhin die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz gebeten, 

sich zu den vorgetragenen Beschwerden zu äußern und diese bei der weiteren Bear-

beitung der Angelegenheit zu berücksichtigen. Erwähnenswert ist dabei insbesonde-

re, dass die Beschwerden auch Vorfälle aus weiter zurückliegenden Jahren betreffen 

und sich neben gesetzlich Krankenversicherten auch Privatversicherte den Be-

schwerden angeschlossen haben. Aufgrund der Beschwerden hat der Vorstandsvor-

sitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz mit dem betroffenen Arzt 
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ein persönliches Gespräch geführt, in dem die wesentlichen Kritikpunkte, zu denen 

insbesondere die langen Wartezeiten gehören, angesprochen und nach Lösungs-

möglichkeiten gesucht wurden. Auch die Einhaltung der Grundsätze korrekter ärztli-

cher Berufsausübung im Umgang mit Patientinnen und Patienten wurde angespro-

chen. Darüber hinaus hat die Kassenärztliche Vereinigung zugesagt, die weitere 

Entwicklung zu beobachten und gegebenenfalls tätig zu werden.  

 

Die Petentinnen und Petenten waren mit diesem Ergebnis jedoch noch nicht zufrie-

den. Sie wiesen darauf hin, dass ein wesentlicher Kritikpunkt das Verhalten des Arz-

tes ihnen gegenüber ist. So beanstandeten verschiedene Patientinnen und Patienten, 

dass ihnen trotz längerer Wartezeit eine Behandlung verweigert worden sei, da der 

Arzt sie der Praxis verwiesen habe und sie daher gezwungen gewesen seien, kurz-

fristig einen anderen Arzt aufzusuchen. Der Bürgerbeauftragte hat zwischenzeitlich 

auch die zuständige Bezirksärztekammer um eine Prüfung dieser Beschwerden ge-

beten. Das Ergebnis bleibt abzuwarten. 

 

Verschiedene Petentinnen und Petenten haben im Zusammenhang mit ihren Be-

schwerden darauf hingewiesen, dass sie der Praxis verwiesen wurden und sich einen 

anderen Lungenfacharzt suchen mussten. Diese vielfach älteren und kranken Men-

schen müssen dabei oft weite Wege in Kauf nehmen, was regelmäßig auch zu höhe-

ren Kosten führt. Aus diesem Grund haben sie den Wunsch geäußert, ob sich nicht 

am Ort bzw. in der näheren Umgebung ein weiterer Lungenfacharzt niederlassen 

könnte. Der Bürgerbeauftragte hat diesen Wunsch zum Anlass für einen Selbst-

aufgriff genommen, um herauszufinden, ob und wenn ja, unter welchen Vorausset-

zungen dies eventuell möglich ist. Ein Ergebnis dieser Prüfung liegt bisher allerdings 

noch nicht vor.  

 

Aber nicht nur das Verhalten dieses Arztes gab Anlass zu Beschwerden. So bean-

standeten andere Petentinnen und Petenten mit ihren Eingaben die Behandlung 

durch ihren Arzt bzw. ihre Ärztin bzw. die Behandlung und Pflege im Krankenhaus.  

 

Die übrigen Eingaben zu diesem Sachgebiet betrafen beispielsweise die Dauer der 

Übermittlung eines zur weiteren Behandlung notwendigen Befundes durch ein Kran-

kenhaus, die Erhebung einer Verwaltungsgebühr für eine Belehrung nach § 43 Infek-

tionsschutzgesetz oder den Umgang mit dem Eigentum eines Maßregelvollzugspati-

enten. 
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5.9 Sozialhilfe, Grundsicherung, soziale Hilfen allgemein, SGB XII 

 

Nachdem die Eingaben zu diesem Sachgebiet im Vorjahr aus für den Bürgerbeauf-

tragten nicht erkennbaren Gründen deutlich zurückgegangen waren, sind sie im Be-

richtsjahr wieder erheblich angestiegen.  

 

Dabei betraf der größte Teil der Eingaben zu diesem Sachgebiet die Gewährung von 

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Probleme 

ähneln dabei denen im Bereich des Arbeitslosengeldes II.  

 

So ging es in den Eingaben vor allem um die Frage, ob Grundsicherungsleistungen 

gewährt werden können und in welcher Höhe sie gezahlt werden. Dabei spielt gerade 

auch die Frage der Höhe der zu berücksichtigenden Unterkunftskosten eine ent-

scheidende Rolle. So wandte sich eine Petentin mit dem Wunsch an den Bürgerbe-

auftragten, dass doch die tatsächlichen Unterkunftskosten bei den ihrer Mutter ge-

währten Leistungen berücksichtigt werden, da ihr aufgrund ihrer hochgradigen Seh-

schwäche (sie ist praktisch blind) und ihrer Pflegebedürftigkeit ein Umzug nicht zu-

gemutet werden könne, zumal die im Nebengebäude wohnende Petentin ihre Mutter 

versorgt. Die Stadtverwaltung teilte dazu mit, dass ihr dieser Sachverhalt inklusive 

des vorgelegten Attestes erst durch die Eingabe bekannt wurde. Dem Anliegen wurde 

deshalb nach einem Hausbesuch vor Ort entsprochen.  

 

Durch diesen Fall wird etwas deutlich, was bei der Bearbeitung auch anderer Einga-

ben auffällt. Die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger ist unverzichtbar, wenn es 

um die Gewährung von Leistungen geht. So legt bereits das Sozialgesetzbuch fest, 

dass eine Mitwirkungspflicht besteht und normiert entsprechende Konsequenzen, 

wenn die Betroffenen der von den Verwaltungen geforderten Mitwirkung nicht nach-

kommen. Sind den Verwaltungen jedoch besondere Umstände wie im oben genann-

ten Fall nicht bekannt oder ändert sich etwas im Laufe der Leistungsgewährung, soll-

te es im Interesse der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher liegen, dies 

auch mitzuteilen, damit diese Umstände bei der Leistungsgewährung auch berück-

sichtigt werden können. Dies wird beispielsweise im folgenden Fall deutlich: Nach 

einem Umzug in eine andere Verbandsgemeinde war die Mutter eines schwerbehin-

derten Sohnes, der Grundsicherungsleistungen erhält, überrascht, dass ihm nun viel 

höhere Leistungen gezahlt werden. Es stellte sich dann heraus, dass zuvor kein An-

teil an der Kaltmiete, sondern neben dem Regelsatz nur anteilige Neben- und Heiz-
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kosten gezahlt wurden. Allerdings wies die Verbandsgemeindeverwaltung darauf hin, 

dass die Petentin Anfang Januar 2008 bei der Antragstellung ausdrücklich mitgeteilt 

hatte, dass sich ihr Sohn nicht an der Kaltmiete beteiligen müsse. Den entsprechen-

den Leistungsbescheid hatte sie nicht beanstandet. Allerdings verfügte die Petentin 

bei der Antragstellung noch über Erwerbseinkommen. Ihre Arbeitslosigkeit und das 

geringere Einkommen teilte sie der Verbandsgemeindeverwaltung aber nicht mit, so-

dass dort ihre schwierige finanzielle Situation nicht bekannt war. Bei der erneuten 

Prüfung der Eingabe erinnerte sich der zuständige Sachbearbeiter daran, dass die 

Petentin dort im August 2008 wegen eines Antrags auf Rundfunkgebührenbefreiung 

vorgesprochen und dabei ihren Arbeitslosengeld II-Bescheid vorgelegt hatte. Auch 

wenn sie nicht ausdrücklich auf die Grundsicherungsleistungen ihres Sohnes hinge-

wiesen hatte, kam die Verbandsgemeindeverwaltung dennoch zu dem Ergebnis, 

dass dies dem Sachbearbeiter hätte auffallen können, sodass für die Zeit von August 

bis Oktober 2008 nachträglich der Kaltmietanteil bei der Leistungsgewährung berück-

sichtigt wurde. 

 

Daneben wandten sich im Berichtsjahr viele Bürgerinnen und Bürger an den Bürger-

beauftragten, die von ihm wissen wollten, was sie in ihrer schwierigen finanziellen 

oder persönlichen Not tun können. Diese Eingaben stellten auch den Bürgerbeauf-

tragten vor Schwierigkeiten. Die unterschiedlichen Probleme und geschilderten 

schwierigen Situationen sind meist nur schwer zu erfassen, zumal oftmals nicht ganz 

klar ist, worum es den Petentinnen und Petenten konkret geht. Der Bürgerbeauftragte 

versucht dann herauszufinden, welche Hilfsmöglichkeiten es eventuell gibt. Er ver-

sucht, soweit möglich, Empfehlungen zu geben, an wen die Betroffenen sich in ihrer 

Situation wenden oder wo sie gegebenenfalls Anträge auf Leistungen stellen können. 

Sofern Petentinnen und Petenten es wünschen und es aufgrund der zuvor geschil-

derten Situation sinnvoll erscheint, bittet der Bürgerbeauftragte die entsprechenden 

Kommunalverwaltungen darum, dass sich eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter des 

Sozialdienstes mit den Betroffenen in Verbindung setzt, um gegebenenfalls beste-

hende Hilfsmöglichkeiten zu besprechen.  

 

Allerdings gibt es auch Fälle, in denen der Bürgerbeauftragte nicht weiterhelfen kann. 

So hat sich im Berichtsjahr erneut eine Petentin an den Bürgerbeauftragten gewandt 

und – wie bereits öfter – ihre Situation als alleinerziehende Mutter geschildert. Ihr 

Anliegen ist es, dass die Arbeit von Müttern in Familien, insbesondere die der Allein-

erziehenden, mehr Anerkennung in der Gesellschaft findet. Auch wenn der Bürger-
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beauftragte diesbezüglich nicht weiterhelfen konnte, hat die Petentin darauf hinge-

wiesen, dass seine Antworten auf ihre Schreiben „immerhin ein Trost“ für sie waren. 

 

Darüber hinaus werden in diesem Sachgebiet alle Eingaben erfasst, die die Gewäh-

rung von Leistungen nach dem SGB XII betreffen. So begehrten beispielsweise ver-

schiedene Petentinnen und Petenten die Übernahme von Bestattungskosten. In ei-

nem besonders tragischen Fall wandte sich ein Ehepaar an den Bürgerbeauftragten, 

deren im Frühjahr geborene Zwillinge wenige Tage bzw. Wochen nach der Geburt, 

ohne das Krankenhaus zu verlassen, verstorben sind. Die Eltern, die Arbeitslosen-

geld II beziehen, konnten die Bestattungskosten nicht allein tragen. Die Stadt Mainz, 

in der die Kinder gestorben sind, lehnte die Übernahme jedoch mit Verweis auf die 

Zuständigkeit der Kreisverwaltung Alzey-Worms als örtlich zuständigen Sozialhilfe-

träger ab. Die Kreisverwaltung wies jedoch darauf hin, dass die Kinder nie Sozialhilfe 

bezogen haben, sodass nach § 98 Abs. 3 SGB XII der Träger der Sozialhilfe zustän-

dig ist, in dessen Bereich der Sterbeort liegt, also die Stadt Mainz. Den Eltern wurde 

erklärt, dass es sich um ein grundsätzliches Problem handelt, das endlich einmal ge-

richtlich geklärt werden müsse. Dazu sahen sich die Petenten jedoch nicht in der La-

ge. Sie wiesen darauf hin, dass es für sie nicht möglich ist, ein langes gerichtliches 

Verfahren auf sich zu nehmen und sie im Übrigen bisher durch die ungeklärte Kos-

tenfrage auch nicht in Ruhe um ihre Kinder trauern konnten. Im Laufe des Petitions-

verfahrens erklärte sich die Stadt Mainz für zuständig und teilte mit, dass zwar unter 

sozialhilferechtlichen Gesichtspunkten kein Anspruch bestehe, aber aufgrund der 

besonderen Situation eine Übernahme der Bestattungskosten in Höhe von 2.500 € 

aus Spendenmitteln erfolgt. 

 

 

 
6 Wirtschaftsordnung 

6.1 Wirtschaftsförderung 

6.2 Wirtschaftsordnung 

6.3 Fremdenverkehr 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesen Sachgebieten ist gegenüber dem vorherigen Be-

richtszeitraum leicht gesunken. 
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Besonderheiten waren bei den Eingaben zu diesen Sachgebieten nicht zu erkennen. 

Nur beispielhaft seien die folgenden Eingaben genannt.  

 

Ein Petent beanstandete seine Löschung aus der Handwerksrolle, da er dadurch 

nicht mehr die Möglichkeit hatte, Lehrlinge auszubilden. Im Laufe des Petitionsverfah-

rens wurde die Löschung wieder aufgehoben und dem Anliegen des Petenten ent-

sprochen. 

 

In einer anderen Eingabe machte der Geschäftsführer einer Firma offene Forderun-

gen für durchgeführte Sanierungsarbeiten an Gebäuden gegenüber dem Land Rhein-

land-Pfalz geltend. Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten ergaben, dass der Lan-

desbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) die vom Petenten erstellte 

Schlussrechnung beanstandet und sich die Forderung infolgedessen reduziert hatte. 

Im Anschluss daran erstellte der Petent zwei weitere Schlussrechnungen, die doppelt 

so hoch waren. Dabei wurden nach Auskunft des Landesbetriebs Einheitspreise un-

zulässig erhöht und nicht ausgeführte Arbeiten abgerechnet. Dem Petenten konnte 

nicht geholfen werden; er wurde vom Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-

Pfalz auf den Rechtsweg verwiesen.   

   

Auch in diesem Jahr dankt der Bürgerbeauftragte wieder dem Schlichter des Spar-

kassenverbands Rheinland-Pfalz für sein Engagement bei Eingaben, mit denen Pe-

tentinnen und Petenten Probleme mit rheinland-pfälzischen Sparkassen geltend ge-

macht haben. Die bereits in den Vorjahren angesprochene gute Zusammenarbeit hat 

sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt und mit Hilfe des Schlichters konnten 

zahlreiche Probleme von Petentinnen und Petenten geklärt werden. 

 

 

6.4 Wohnungsbauförderung 

6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme 

6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 

 

In diesen Sachgebieten gab es keine wesentliche Veränderung der Anzahl der Ein-

gaben gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Eingaben bewegt sich wie auch bereits 

im Vorjahr auf geringem Niveau.  
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Um die Ablehnung der Förderung einer neuen Heizungsanlage ging es z.B. in einer 

Eingabe. Hier hatte ein Petent nicht beachtet, dass der Antrag entsprechend der För-

dervorschrift des Ministeriums der Finanzen grundsätzlich vor Beginn der Maßnahme 

zu stellen ist und nur ausnahmsweise nach Maßnahmebeginn, sofern es sich um eine 

objektiv dringende Maßnahme handelt und der Antrag umgehend gestellt wird. Der 

Petent hatte den Antrag jedoch erst mehrere Wochen nach dem Einbau seiner Hei-

zung gestellt; auch seine Unkenntnis der Fördermöglichkeiten führte zu keiner ande-

ren Beurteilung. Hier konnte leider nicht geholfen werden.  

 

In einer anderen Eingabe konnten Fragen einer Petentin zur Förderung einer Solar-

Öl-Brennwertkesselheizung durch das Land Rheinland-Pfalz beantwortet werden. Der 

Petentin konnten dabei mit Hilfe des Ministeriums der Finanzen die Möglichkeiten 

einer Förderung aufgezeigt und zudem der richtige Ansprechpartner vor Ort genannt 

werden.  

 

 

6.7 Steuern 

 

Im Sachgebiet 6.7 Steuern ist die Zahl der Eingaben gegenüber dem vorherigen Be-

richtszeitraum leicht gestiegen.  

 

Ganz unterschiedliche steuerliche Probleme waren wieder Gegenstand von Eingaben 

an den Bürgerbeauftragten. In mehreren Fällen ging es um Probleme mit Vollstre-

ckungsmaßnahmen der Finanzämter.  

 

So beanstandete ein Ehepaar einen vom Finanzamt veranlassten Vollstreckungsver-

such, der jedoch als verjährungsunterbrechende Maßnahme angesichts der Höhe der 

rückständigen Steuern in Höhe von ca. 350.000 € erforderlich und auch geboten war.   

 

In einer anderen Eingabe begehrte ein Ehepaar eine Ratenzahlungsvereinbarung mit 

dem Finanzamt und bat den Bürgerbeauftragten um diesbezügliche Unterstützung. 

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich, dass die von den Petenten angebotenen Ra-

tenzahlungen angesichts der bestehenden Steuerschuld in Höhe von ca. 111.700 € 

zu gering waren und bereits seit mehreren Jahren Steuerrückstände bestehen, die 

nicht beglichen wurden. Auch wurden bereits in der Vergangenheit mehrfach Zah-
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lungsaufschübe gewährt, ohne dass sich die Petenten an die getroffenen Vereinba-

rungen gehalten haben. Hier konnte den Petenten nicht geholfen werden.    

 

Insgesamt hat sich die gute Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden des Landes 

Rheinland-Pfalz auch im Jahr 2009 fortgesetzt.  

 

Für die überwiegend schnelle und umfassende Beantwortung der Anliegen bedankt 

sich der Bürgerbeauftragte bei allen Verantwortlichen in der Finanzverwaltung. 

 

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass die Finanzverwaltung nicht einfach 

auf Steuerforderungen verzichten darf, sondern vielmehr von Gesetzes wegen ver-

pflichtet ist, Steuern zu erheben. Ein Umstand, der von einigen Bürgerinnen und Bür-

gern gelegentlich übersehen wird.  

 

So ging es einem Petenten z.B. darum, dass das Finanzamt einen gestellten Insol-

venzantrag zurücknimmt. Der Petent machte geltend, dass ihm im Fall einer Insol-

venz seine wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen würde. Nach einem Gespräch 

zwischen dem Petenten und dem Finanzamt stimmte das Finanzamt der Regelung zu 

und nahm den Insolvenzantrag zurück.  

 

Im Gegensatz dazu konnte für die Eingabe eines anderen Petenten, der ebenfalls die 

Stellung eines Insolvenzantrags durch ein Finanzamt beanstandete, leider keine Lö-

sung im Sinne des Petenten gefunden werden. Angesichts von Steuerrückständen in 

Höhe von ca. 90.000 € und dem Umstand, dass die vom Petenten angebotenen Ra-

tenzahlungen im Verhältnis zur Steuerschuld viel zu gering waren, kam das Finanz-

amt auch nach einer erneuten Überprüfung zu dem Ergebnis, dass der Petent zah-

lungsunfähig im Sinne der Insolvenzordnung ist und somit der Antrag auf Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens zu stellen war.   

 

In vielen Fällen ist es der Gesprächsbereitschaft der Leiterinnen und Leiter der Fi-

nanzämter zu verdanken, dass Lösungen gefunden werden konnten.  

 

Hier zeigt sich wieder, dass oftmals ein persönliches Gespräch zwischen den Betei-

ligten mehr bringt als viele Schreiben.  
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Nur beispielhaft sei dazu die Eingabe einer Petentin erwähnt, die sich an den Bürger-

beauftragten gewandt hat, weil sie steuerliche Probleme mit der Firma ihres verstor-

benen Ehemanns hatte. Hier konnte im Rahmen eines persönlichen Gesprächs zwi-

schen dem Leiter des Finanzamts und der Petentin sowie deren Steuerberaterin eine 

einvernehmliche Lösung in Gestalt einer Billigkeitsmaßnahme gefunden werden.     

 

In einem anderen Fall wandte sich ein Petent, der einen Hotelbetrieb besitzt, an den 

Bürgerbeauftragten und bat diesen um Unterstützung. Dem Petenten ging es insbe-

sondere um die Beantwortung von Fragen hinsichtlich der steuerlichen Behandlung 

eines Sanierungsgewinns. Auf Bitte des Bürgerbeauftragten führte der Leiter des Fi-

nanzamts ein persönliches Gespräch mit dem Petenten, in dessen Rahmen alle seine 

Fragen geklärt werden konnten. Im Ergebnis waren keine Steuernachzahlungen zu 

leisten.   

 

Es gibt aber auch Fälle, in denen die Steuerpflichtige bzw. der Steuerpflichtige ein-

fach nicht versteht, warum Steuern erhoben werden. In diesen Fällen versucht der 

Bürgerbeauftragte durch seine Ermittlungen Klarheit zu schaffen.  

  

So beanstandete zum Beispiel ein Ehepaar die Berichtigung bereits bestandskräftiger 

Steuerbescheide, woraus sich Steuernachforderungen ergaben.  

 

Was zunächst seltsam anmutet, ist jedoch Folge der gesetzlichen Regelung des § 129 der 

Abgabenordnung, wonach Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtig-

keiten jederzeit berichtigt werden können. Vorliegend wurden Versorgungsbezüge der Pe-

tenten zunächst unzutreffend erfasst und dadurch zu Unrecht höhere Entlastungen bei der 

Einkommensteuerberechnung berücksichtigt. Nach einer Berichtigung des Fehlers und 

einer entsprechenden Änderung der Steuerbescheide ergaben sich dann Steuernachfor-

derungen. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die Finanzämter im 

Hinblick auf das Gebot der Gleichmäßigkeit der Besteuerung verpflichtet sind, Steuer-

forderungen geltend zu machen. Eine Überprüfung durch die Oberfinanzdirektion 

Koblenz bestätigte im Übrigen die Rechtmäßigkeit der Vorgehensweise. 
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Manchmal führt aber auch schon die Tatsache, dass im Laufe des Petitionsverfah-

rens Angelegenheiten noch einmal überprüft werden, dazu, dass Fehler entdeckt und 

Lösungen gefunden werden.  

 

So beschwerte sich ein Petent über eine überhöhte Einkommensteuerveranlagung. 

Im Laufe des Petitionsverfahrens stellte sich dann heraus, dass bei der Ermittlung der 

Einkommensteuer wegen eines Eingabefehlers aus Versehen ein zu hoher Steuer-

satz zugrunde gelegt worden war, woraufhin der Einkommensteuerbescheid geändert 

wurde. 

 

Eine andere Bürgerin beanstandete mit ihrer Eingabe beim Bürgerbeauftragten eine 

unberechtigte Abbuchung durch ihr Finanzamt. Hier wurde im Rahmen einer Über-

prüfung durch das Finanzamt entdeckt, dass die Abbuchung erfolgt ist, obwohl die 

Forderung überhaupt noch nicht fällig war. Der Fehler wurde behoben und zudem 

sichergestellt, dass der Petentin daraus keine finanziellen Nachteile entstehen.     

 

Mehrere Bürgerinnen und Bürger haben sich im Berichtszeitraum mit einer besonde-

ren Angelegenheit an den Bürgerbeauftragten gewandt. Sie alle sind Opfer eines Ka-

pitalanlagebetrugs geworden.  

 

In der Sache geht es darum, dass der Bundesfinanzhof in einem Urteil bestätigt hat, 

dass sowohl die tatsächlich ausgezahlten Zinsen, als auch die stehengelassenen, 

d.h. wieder angelegten (Schein-) Renditen, zu Kapitaleinnahmen führen und versteu-

ert werden müssen, was im Ergebnis bedeutet, dass auch die sog. „Scheingewinne“ 

zu versteuern sind. Für die Anlegerinnen und Anleger hat das zur Folge, dass sie 

neben den erlittenen Verlusten auch zusätzlich noch Steuerforderungen zu erwarten 

haben. Gegen dieses Urteil haben Anlegerinnen und Anleger Verfassungsbeschwer-

de eingelegt; eine Entscheidung darüber steht noch aus. Die Landesregierung ihrer-

seits versprach im Dezember 2008, alles zu tun, damit den Geschädigten geholfen 

wird.  

 

Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten dazu haben ergeben, dass bei den haupt-

sächlich betroffenen Finanzämtern Landau, Speyer-Germersheim und Pirmasens-

Zweibrücken - hier wohnen besonders viele der Geschädigten -  spezielle Teams mit 

eigenen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für die Betroffenen eingerichtet 

wurden. Nach Auskunft des Ministeriums der Finanzen soll dadurch gewährleistet 
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werden, dass einzelfallgerechte Lösungen, die z.B. in angemessenen Ratenzah-

lungsvereinbarungen und in besonderen Fällen auch in teilweisen bzw. vollständigen 

Erlassen der Steuerschuld bestehen können, erreicht werden. Allerdings wird derzeit 

noch eine steuerliche Frage geprüft, die gegebenenfalls zu einer Reduzierung der 

Steuerforderungen führen könnte. Eine notwendige Abstimmung zwischen den Bun-

desländern erfolgt auf Bundesebene. 

 

Der Bürgerbeauftragte wird die weitere Entwicklung beobachten.   

 

 

 

7 Kultur 

7.1  Schulische Angelegenheiten 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist im Vergleich zum Vorjahr leicht ge-

stiegen. Dabei betreffen die Eingaben insbesondere Beschwerden über Lehrerinnen 

und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter, die Aufnahme an einer bestimmten 

Schule, Sanierungsstau in Klassenzimmern und Schultoiletten, die Benotungen in 

Schulzeugnissen aber auch die Verletzung der Aufsichts- und Fürsorgepflicht seitens 

der Schule gegenüber Schülerinnen und Schülern. Wie bereits schon im Vorjahr bil-

den Eingaben zum Bereich der Schülerbeförderung einen Schwerpunkt in diesem 

Sachgebiet. Dabei begehren Eltern die Übernahme der Kosten der Schülerbeförde-

rung oder es geht um Probleme bei der Beförderung von Schülerinnen und Schülern. 

Bei den bestehenden Beförderungsangeboten kommt es immer wieder zu Problemen 

mit zu langen Fahrzeiten, insbesondere dann, wenn Schülerinnen und Schüler auf 

dem Schulweg das Verkehrsmittel (Bus, Zug) wechseln müssen. Dies gilt insbeson-

dere im ländlichen Raum. Kritikpunkt vieler Eltern war der Umstand, dass für Schüle-

rinnen und Schüler, die seit dem Schuljahr 2009/10 die Realschule plus besuchen, 

kein Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten verlangt wird, währenddessen 

Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasium oder eine Integrierte Gesamtschule 

besuchen, gemäß § 69 Schulgesetz einen Eigenanteil an den Beförderungskosten 

leisten müssen.  

 

Ein Petent, der drei Kinder hat, wohnt mit seiner Familie in Hessen. Zwei seiner Kin-

der besuchen ein Gymnasium in Mainz. Ursprünglich begehrte der Petent, dass auch 

sein drittes Kind zum Schuljahr 2008/2009 dort aufgenommen wird. Der Petent hatte 
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seinerzeit gegen die mündlich erteilte Ablehnung Widerspruch eingelegt und einen 

Eilantrag beim Verwaltungsgericht Mainz eingereicht. Im Zuge des Gerichtsverfah-

rens habe die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vorgetragen, dass es keine 

freien Kapazitäten an Staatlichen Gymnasien in Mainz gebe und deswegen Kinder 

aus Hessen nicht aufgenommen würden, woraufhin das Gericht den Antrag abge-

lehnt hat. Danach hat der Petent aber erfahren, dass die Schule für Hochbegabte 

bzw. die Internationale Schule in Mainz-Gonsenheim Kinder aus Hessen angenom-

men und auch das Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss in Mainz noch freie Plätze 

habe. Der Petent beanstandet mit seiner Eingabe die aus seiner Sicht unwahren An-

gaben gegenüber dem Verwaltungsgericht Mainz. 

 

Die Ermittlungen haben ergeben, dass den Aufnahmewünschen von Eltern aus Hes-

sen nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wegen der aktuellen 

Überlastung der Gymnasien in Mainz für das laufende Schuljahr nicht entsprochen 

wurde. Auch nach den vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

getroffenen Feststellungen hatte die Nachfrage von Schülerinnen und Schülern aus 

Rheinland-Pfalz ein Ausmaß erreicht, das dazu zwang, diese vorrangig aufzuneh-

men. Da zahlreiche Aufnahmegesuche von Eltern aus Hessen für ihre Kinder vorla-

gen, wurden aus Gleichbehandlungsgründen keine Ausnahmen zugelassen. Diese 

Regelung wurde nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion aber nur 

für die Regelschulen in Trägerschaft der Stadt Mainz aufgestellt und sollte für die 

Schule für Hochbegabte bzw. die Internationale Schule in Mainz-Gonsenheim gerade 

nicht gelten, da sie aus Sicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion im Hinblick 

auf ihr besonderes Konzept einen Ausnahmefall darstellen. So ist im Rahmen des 

Auswahlverfahrens allein die Eignung maßgebliches Kriterium für diesen Spezial-

zweig. Entsprechend wurden auch Kinder, die nicht aus Rheinland-Pfalz stammen, 

dort aufgenommen. Die Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gegen-

über dem Verwaltungsgericht Mainz waren demnach nach den vom Ministerium ge-

troffenen Feststellungen zutreffend.  

 

In einem anderen Fall begehrten die Petenten für ihren Sohn die Aufnahme in die 5. 

Klasse eines bestimmten Gymnasiums. Nach Angaben der Petenten ist dieses Gym-

nasium für ihren Sohn deswegen am besten geeignet, weil es von ihrem Wohnort her 

das nächstgelegene G9-Gymnasium sei. Der Schulleiter hatte mit Bescheid vom 25. 

März 2009 aus Kapazitätsgründen die Aufnahme des Sohnes der Petenten abge-

lehnt. Im Zuge des Petitionsverfahrens konnte erreicht werden, dass durch die Ent-
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scheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion dem Widerspruch der Petenten 

abgeholfen werden konnte und der Sohn der Petenten mit Beginn des Schuljahres 

2009/10 das betreffende Gymnasium besuchen kann.  

 

Eine Petentin wandte sich mit der Eingabe gegen eine mögliche Zusammenlegung 

von Schulklassen an einer Grundschule ab dem Schuljahr 2009/10. Sie befürchtete in 

pädagogischer Hinsicht eine Verschlechterung der Situation vor Ort. Im Zuge des 

Petitionsverfahrens konnte durch eine Entscheidung des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft, Jugend und Kultur erreicht werden, dass die zurzeit bestehenden 

Klassengemeinschaften auch im Schuljahr 2009/10 erhalten bleiben.  

 

Eine andere Petentin begehrte mit einer Eingabe für ihre Tochter, geboren am 

19.10.2002, für das Schuljahr 2009/10 die Einschulung in eine bestimmte Grundschu-

le aus wichtigem Grund. Die Petentin ist ganztägig im Pflegebereich berufstätig. Ihre 

Tochter besuchte eine Kita, die räumlich nur wenige Meter von der betreffenden 

Grundschule entfernt ist. Nach Angaben der Petentin kann ihre Tochter, sobald sie ab 

Sommer 2009 die Grundschule besucht, schon vor Beginn des Schulunterrichts (8:00 

Uhr) im Kinderhort der betreffenden Kita untergebracht und betreut werden. Ein wei-

terer Grund für die Beschulung ihrer Tochter in der gewünschten Grundschule liegt 

darin, dass die Schwiegermutter der Petentin in unmittelbarer Nähe der Kita und da-

mit auch in unmittelbarer Nähe des Hortes wohnt, sodass im Bedarfsfall auch die 

Schwiegermutter bei der Betreuung der Tochter behilflich sein kann. Der Schulbezirk, 

in dem die Petentin wohnt, sieht allerdings eine andere Grundschule vor. Der Antrag 

der Petentin auf ein Gastschulverhältnis wurde abgelehnt. Im Zuge des Petitionsver-

fahrens haben die Ermittlungen ergeben, dass die örtlich zuständige Schule das 

Gastschulverhältnis mit Schreiben vom 22. Juni 2009 in Abstimmung mit der ge-

wünschten Schule nunmehr wie von der Petentin beantragt eingerichtet hat. Die Auf-

sichts- und Dienstleistungsdirektion hat als Schulbehörde die vorgetragenen Argu-

mente der Petentin bei dieser Entscheidung berücksichtigt und die Voraussetzungen 

eines wichtigen Grundes im Sinne von § 62 Abs. 2 Schulgesetz als gegeben aner-

kannt.  

 

In einem anderen Fall beanstandete die Petentin als Sprecherin einer Elterninitiative 

den großen Sanierungsstau, insbesondere den schlechten Zustand der Toilettenan-

lage an einem Gymnasium. Im Zuge des Petitionsverfahrens hat das Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur mitgeteilt, dass für die Sanierung der Toi-
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lettenanlagen im Gebäude des betreffenden Gymnasiums eine Förderung in Höhe 

von 387.200,00 € aus dem Konjunkturpaket II in Aussicht gestellt worden ist. Die 

Stadt wurde hierüber informiert und konnte dann den förmlichen Antrag auf Bewilli-

gung der Zuwendung über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle 

Schulaufsicht in Koblenz, einreichen. Nach den Angaben der Petentin hat sich die 

Angelegenheit damit zu ihrer Zufriedenheit erledigt.  

 

Mit ihrer Eingabe begehrten Petenten die Verbesserung des Schulzeugnisses für 

ihren Sohn, der die 10. Klasse in einer Regionalen Schule besucht. Die Petenten ga-

ben an, dass sich mit einer neuen Lehrkraft an der Schule die Lernsituation für ihren 

Sohn drastisch verschlechtert habe. Mit dem letzten Zeugnis hätte ihr Sohn nicht 

einmal die Chance, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Hierfür seien insbe-

sondere die schlechten Kopfnoten ausschlaggebend, denn diese würden ihren Sohn 

als charakterlich defizitär kennzeichnen. Die Ermittlungen im Zuge des Petitionsver-

fahrens haben ergeben, dass auf Initiative der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

als Schulbehörde eine Klassenkonferenz einberufen wurde, bei der den Lehrerinnen 

und Lehrern nochmals die Bedeutung der gesundheitlichen Beeinträchtigung des 

Schülers für dessen Verhalten dargelegt wurde. Die Klassenkonferenz hat dann in 

Folge der Diskussion den Beschluss über die Kopfnoten vom 30. Januar 2009 aufge-

hoben und sowohl die Verhaltens- als auch die Mitarbeitsnote um jeweils eine Noten-

stufe nach oben korrigiert. Die Petenten waren mit dieser Entscheidung der Klassen-

konferenz einverstanden.  

 

Ein weiterer Petent begehrte mit seiner Eingabe die Einsichtnahme in seine Schüler-

akte bei der Schule, die er bis zu seiner Entlassung im Jahr 1986 besucht hatte. Der 

Petent beanstandete, keine Antwort auf ein Schreiben an die betreffende Schule er-

halten zu haben. Er habe bereits im Februar 2008 die Schule angeschrieben, um Ein-

blick in seine Schülerakten nehmen zu können. Die Ermittlungen haben ergeben, 

dass die Schule das vom Petenten erwähnte Schreiben offensichtlich nicht erhalten 

hat. Nach Rücksprache der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit der Schule 

wurde von dieser Kontakt mit dem Petenten aufgenommen. Im Zuge des Petitions-

verfahrens wurde die begehrte Akteneinsicht gewährt.  

 

In einem anderen Fall beanstandete der Petent, dessen 10-jähriger Sohn die 5. Klas-

se einer Realschule besucht, die Anzahl der von seinem Sohn täglich mitzuführenden 

Bücher, Hefte, Mappen und Ordner. Der Petent führte dazu aus, dass die Unterlagen 
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seines Sohnes, ohne Schulranzen, am 16. Dezember 2008 ein Gewicht von 8 Kilo 

gehabt hätten. In diesem Zusammenhang wies der Petent darauf hin, dass die 

Sportmedizinerinnen bzw. –mediziner und Orthopäden als Richtwerte für das Gewicht 

eines Schulranzens einschließlich der darin befindlichen Unterlagen 10-12,5 % des 

Körpergewichts des betreffenden Kindes vorschlagen. Danach dürfen die Schulran-

zen von Kindern im Alter seines Sohnes einschließlich der Unterlagen nur zwischen 4 

bis 5 kg wiegen. Im Rahmen der Ermittlungen hat die Aufsichts- und Dienstleistungs-

direktion mitgeteilt, dass es sich bei dem Gewicht von Schulranzen um ein generelles 

Problem handelt. Dies gilt insbesondere für Schülerinnen und Schüler, die von der 

Grundschule zur weiterführenden Schule wechseln. Die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion erklärte, dass, um dieses Problem zu mindern, die betreffende Real-

schule den neuen Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 5 bereits in der ersten 

Schulwoche eine ausführliche Information gegeben habe, wie sie nachmittags die 

Schultasche für den nächsten Tag packen sollen, sodass nur die unbedingt notwen-

digen Bücher mit zur Schule gebracht werden müssen. Ferner stehe in jedem Klas-

senraum jeder Schülerin und jedem Schüler eine Schublade für alles, was für die 

Hausaufgaben Zuhause nicht benötigt wird, zur Verfügung. Zudem seien in der Schu-

le Duden, Bibeln, Wörterbücher und Atlanten vorhanden. Diese würden im Unterricht 

an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt, sodass sie nicht von Zuhause mitge-

bracht werden müssen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erklärte weiter, 

dass trotzdem leider nicht auszuschließen sei, dass das Gewicht der Taschen an 

einzelnen Tagen über die Werte hinausgeht, die der Petent angegeben hat. Was im 

Einzelnen zumutbar sei, hänge auch von der Konstitution des einzelnen Kindes ab. 

Zur weiteren Minderung des Problems habe die Klassenleiterin den Petenten auf die 

Möglichkeit hingewiesen, eine Schultasche zu benutzen, die sowohl als Rucksack 

getragen als auch als Trolley gerollt werden kann. Die Aufsichts- und Dienstleis-

tungsdirektion hat dem Petenten geraten, mit der Schule weitere Möglichkeiten der 

Reduzierung des Schultaschengewichts zu besprechen und auszuloten. Mit dieser 

Auskunft der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion war der Petent zwar nicht ganz 

einverstanden, akzeptierte jedoch diese letztendlich.  

 

In einem anderen Fall hat sich eine Petentin, die in Oberstaufenbach wohnt, im Zusam-

menhang mit der Schülerbeförderung ihres Sohnes zum Gymnasium in Kusel an den 

Bürgerbeauftragten gewandt. Die Petentin macht geltend, dass der Bus aus Oberstau-

fenbach um 7:13 Uhr am Bahnhof Altenglan ankommt. Hier müsse ihr Sohn aus dem 

Bus aussteigen und mit der Bahn nach Kusel fahren. Dort müsse er einen Anschlussbus 
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zum Gymnasium nehmen, den er jedoch nicht bekommt, wenn der Zug Verspätung hat. 

In diesem Fall muss ihr Sohn einen Fußweg von 2 km Länge auf sich nehmen. Die Pe-

tentin weist darauf hin, dass der gleiche Bus, aus dem ihr Sohn in Altenglan aussteigen 

muss, über verschiedene Orte bis zum Gymnasium in Kusel fährt. Die Petentin möchte, 

dass Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium in Kusel besuchen, mit dem Bus, 

der um 6:58 Uhr in Oberstaufenbach startet, weiterfahren können.  

 

Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass es in der Vergangenheit immer wieder 

zu Kapazitätsengpässen im Bus auf der Strecke Föckelberg – Neunkirchen am Potzberg 

– Oberstaufenbach – Niederstaufenbach – Friedelhausen – Altenglan – Mühlbach – 

Rutsweiler am Glan – Haschbach – Kusel gekommen ist. In der Fahrtrichtung Kusel war 

der Bus morgens am Bahnhof Altenglan schon so stark ausgelastet, dass für Schülerin-

nen und Schüler aus Mühlbach, Rutsweiler am Glan und Haschbach eine sichere Be-

förderung in diesem Bus nicht mehr möglich war. Daher wurde die Schülerbeförde-

rung auf diesem langen Streckenabschnitt vor drei Jahren durch die Kreisverwaltung 

neu organisiert. Die Fahrt, die früher die gesamte oben genannte Strecke durchge-

hend bediente, endet seit der Neuorganisation mit Ankunft um 7:11 Uhr am Bahnhof 

Altenglan. Dort haben die Schülerinnen und Schüler aus den Orten Föckelberg, 

Neunkirchen am Potzberg, Oberstaufenbach, Niederstaufenbach und Friedelhausen 

die Möglichkeit, in den Zug nach Kusel umzusteigen. Der Zug fährt planmäßig um 

7:18 Uhr in Altenglan in Richtung Kusel ab. Die Schülerinnen und Schüler aus Mühl-

bach, Rutsweiler am Glan und Haschbach werden mit einer anderen Fahrt, die in 

Mühlbach um 7:13 Uhr beginnt, nach Kusel befördert. Somit sei gewährleistet, dass 

alle Schülerinnen und Schüler zu ihren Schulstandorten befördert werden können. 

Schülerinnen und Schüler, die das Gymnasium Kusel oder eine andere Schule im 

Schulzentrum besuchen, können am Bahnhof Kusel wiederum in Busse steigen, die 

sie innerhalb von Kusel zum Schulstandort befördern. Derzeit fahren nach Ankunft 

des Zuges aus Altenglan drei Busse vom Bahnhof Kusel zum Gymnasium Kusel. Die 

Entscheidung, welches Fahrzeug für welche Linienfahrt eingesetzt wird, liegt beim 

Verkehrsunternehmen. Dass für den Fahrtabschnitt vom Bahnhof Kusel zum Gymna-

sium Kusel der gleiche Bus im Einsatz ist wie für die Fahrt von Oberstaufenbach nach 

Altenglan, sei durch den Umlauf bedingt und könne sich jederzeit ändern. Der Zug 

aus Altenglan komme planmäßig um 7:26 Uhr am Bahnhof Kusel an, der letzte An-

schlussbus Richtung Gymnasium fahre dort um 7:40 Uhr ab. Im laufenden Schuljahr 

sei es morgens auf der Strecke Kaiserslautern-Altenglan-Kusel betriebsbedingt drei 

Mal zu erheblichen Zugverspätungen gekommen, sodass tatsächlich am Bahnhof 
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Kusel der Anschluss in Richtung Gymnasium nicht mehr erreicht werden konnte. Die 

drei Busse, die den Anschluss vom Bahnhof Kusel zum Gymnasium Kusel sicherstel-

len, seien wie alle übrigen Busse des Schülerverkehrs in den öffentlichen Personen-

nahverkehr integriert. Auch diese drei Busse hätten somit im Anschluss an die Fahrt 

vom Bahnhof zum Gymnasium noch weitere Fahrten im Linienverkehr zu leisten, so-

dass die Busse auch bei einer Zugverspätung nicht uneingeschränkt lange warten 

könnten. Die Abfahrtzeiten der Busse Richtung Gymnasium seien jedoch so konzi-

piert, dass sie unter normalen Umständen zu den Ankunftszeiten des Zuges passen. 

Die Kreisverwaltung erachtet die Unterbrechung einer Wegekette mit Umsteigen am 

Bahnhof Altenglan und am Bahnhof Kusel als durchaus zumutbar und aus organisa-

torischen Gründen als derzeit nicht vermeidbar. Dem Wunsch der Petentin, den 

Fahrplan dahingehend zu ändern, dass eine durchgehende Fahrt von Oberstaufen-

bach nach Kusel möglich ist, könne daher nicht entsprochen werden.  

 

Der Bürgerbeauftragte hat daraufhin im Rahmen weiterer Ermittlungen die Kreisver-

waltung um Beantwortung der Frage gebeten, ob man seinerzeit bei der Neuorganisa-

tion der Fahrtstrecke an die Möglichkeit eines vermehrten Buseinsatzes gedacht ha-

be, und, wenn ja, mit welchem Ergebnis? In diesem Zusammenhang bat der Bürger-

beauftragte auch um Mitteilung, ob es fiskalische Gründe waren, die seinerzeit eine 

zahlenmäßige Verstärkung der eingesetzten Busse verhindert haben. Die Antwort der 

Kreisverwaltung hierzu steht dazu noch aus. Der Bürgerbeauftragte wird die weitere 

Entwicklung in dieser Angelegenheit aber mit Interesse weiterverfolgen.  

 

In einem anderen Fall beanstandeten die Petenten, deren Sohn eine Schule besucht, 

mit ihrer Eingabe die Busverbindungen sowohl zum Schulbeginn als auch zum Schul-

ende. Im Zuge des Petitionsverfahrens hat sich eine dahingehende Lösung gefunden, 

als dass die Petenten ihren Sohn morgens zur Schule bringen und die Kreisverwal-

tung des Donnersbergkreises ihnen für ihre Aufwendungen die Kosten eines Maxx-

Tickets von derzeit 32,55 €/Monat erstattet. Nach der Schule wird ihr Sohn mit einem 

Bus des DRK-Kreisverbandes Rockenhausen befördert.  
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7.2  Weiterbildung  

7.3  Hochschulwesen  

 

Auch in diesem Berichtsjahr waren nur wenige Eingaben zu diesen Sachgebieten zu 

verzeichnen.  

 

So begehrte zum Beispiel ein Petent mit seiner Eingabe die Zulassung zur Referen-

darausbildung für das Lehramt an Gymnasien in Rheinland-Pfalz. Die Ermittlungen 

haben ergeben, dass der Petent nach den von der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion getroffenen Feststellungen die in Baden-Württemberg bereits begonnene Re-

ferendarausbildung aufgrund von Leistungsmängeln bzw. aufgrund ungünstiger Prog-

nosen abgebrochen hatte. Für die Aufnahme in das Zulassungsverfahren ist es aber 

nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zwingend erforderlich, 

dass eine Referendarausbildung nicht bereits zuvor begonnen und zwischenzeitlich 

abgebrochen wurde. Zudem liegt aus Sicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirekti-

on auch kein sozialer Härtefall vor, weshalb sie keine Möglichkeit sah, dem Anliegen 

des Petenten zu entsprechen.  

 

Mit seiner Eingabe trug ein anderer Petent vor, dass er am 27. Oktober 2008 seine 

Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz abgelegt hat; er wies darauf hin, dass ihm im Rahmen der Diplomfeier am 7. 

November 2008 sein Zeugnis überreicht worden sei, weshalb er erst zum 30. No-

vember 2008 exmatrikuliert wurde. Im Hinblick auf diesen zeitlichen Ablauf habe er 

den am 1. Juli 2008 fälligen Semesterbeitrag in Höhe von 849,00 € zahlen müssen, 

da er ansonsten exmatrikuliert worden wäre. In diesem Fall hätte er auch sein Studi-

um nicht erfolgreich beenden können. Der Petent wollte mit seiner Eingabe daher 

erreichen, dass ihm die Universität Mainz den Semesterbeitrag für das Wintersemes-

ter 2008/09 erstattet. Die Ermittlungen im Zuge des Petitionsverfahrens haben erge-

ben, dass von Seiten der Universität Mainz dem Petenten doch noch geholfen wer-

den konnte. In einem persönlichen Gespräch zwischen dem Leiter der Abteilung Stu-

dium und Lehre der Universität Mainz und dem Petenten hat sich herausgestellt, dass 

der Petent aufgrund einer Erkrankung seine Diplomprüfung nicht wie vorgesehen im 

September 2008 abschließen konnte. Vielmehr musste seine Prüfung aus diesem 

Grund vom 11. September auf den 27. Oktober 2008 verlegt werden. Der Petent 

konnte ein ärztliches Attest, dass die Erkrankung belegte, vorlegen. Damit bestand 

für die Universität Mainz die Möglichkeit, unter Bezug auf § 26 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2 
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Hochschulgesetz sowie § 32 Verwaltungsverfahrensgesetz die vom Petenten erbete-

ne Erstattung des Semesterbeitrags für das Wintersemester 2008/09 vorzunehmen. 

Über diese Entscheidung der Universität Mainz war der Petent sehr erfreut. Nachdem 

ihm der Semesterbeitrag von der Universität Mainz zurückerstattet worden ist, hat er 

sich beim Bürgerbeauftragten ausdrücklich für dessen Einsatz bedankt.  

 

 

7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet hat im Vergleich zu den Vorjahren er-

heblich abgenommen.  

 

Wie in den Vorjahren auch, betraf der größte Teil dieser Eingaben den Bereich der 

Rundfunkgebühren. Auch in diesem Jahr war zu bemerken, dass es in vielen Fällen 

für eine Klärung des Anliegens bereits ausreicht, wenn den Bürgerinnen und Bürgern 

die genauen Regelungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages zur Anmeldung und 

Abmeldung von Rundfunkempfangsgeräten, ihren Mitwirkungspflichten und den Be-

freiungsmöglichkeiten dargelegt werden.  

 

Dabei wandten sich die Petentinnen und Petenten zumeist gegen die von ihnen ge-

forderten Rundfunkgebühren, die ihrer Auffassung nach zu Unrecht von ihnen gefor-

dert wurden, weil entweder die gewünschte Befreiung von der Rundfunkgebühren-

pflicht nicht erteilt wurde oder sie nicht über anmeldepflichtige Rundfunkgeräte verfü-

gen würden. 

 

Im Verlauf des Petitionsverfahrens stellt sich dann oft heraus, dass die Petentinnen 

und Petenten ihren Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen sind. So sind die 

Rundfunkteilnehmerinnen und -teilnehmer nach § 3 des Rundfunkgebührenstaatsver-

trages verpflichtet, Beginn und Ende des Bereithaltens eines Rundfunkgeräts zum 

Empfang sowie einen Wohnungswechsel anzuzeigen.  

 

Eine Abmeldung der Rundfunkgeräte kann nur erfolgen, wenn tatsächlich keine 

Rundfunkgeräte mehr zum Empfang bereitgehalten werden und dies der GEZ bzw. 

der Landesrundfunkanstalt im Zusammenhang mit der Abmeldung auch mitgeteilt 

wird. Dies führt immer wieder zu Problemen und Missverständnissen, da die Bürge-

rinnen und Bürger der Auffassung sind, dass es reiche, wenn die GEZ „gekündigt“ 
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werde, während die GEZ den Grund der Abmeldung wissen möchte. In diesen Fällen 

weist der Bürgerbeauftragte zunächst darauf hin, dass es gerade nicht um die Kündi-

gung eines privatrechtlichen Vertrages geht, sondern die Rundfunkgebührenpflicht 

mit dem Bereithalten eines Rundfunkempfangsgeräts aufgrund der gesetzlichen Re-

gelungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages entsteht und damit auch erst endet, 

wenn diese Geräte tatsächlich nicht mehr im Haushalt vorhanden sind und dies der 

GEZ bzw. der Landesrundfunkanstalt schriftlich mitgeteilt wird. Dabei reicht es für 

eine Abmeldung nicht aus, dass das Fernsehgerät beispielsweise reparaturbedürftig 

ist oder aufgrund der Umstellung auf die digitale Sendetechnik ohne eine sog. Set-

Top-Box für den DVB-T-Empfang nicht zu gebrauchen ist. Auch solche Geräte kön-

nen durch einfache Handgriffe wieder in Betrieb genommen werden. Aus diesem 

Grund erfolgte in dem Fall einer Petentin die Abmeldung des Fernsehgeräts auch 

erst, nachdem sie mitteilte, dass sie ihr Fernsehgerät mittlerweile verschenkt hat. Al-

lein ihre Aussage, kein Fernsehprogramm mehr empfangen zu können, reichte nicht 

aus. 

 

Daneben entstehen immer wieder dadurch Schwierigkeiten, dass beispielsweise ein 

Umzug nicht mitgeteilt wird. So beklagte eine Petentin, dass trotz Abmeldung der 

Rundfunkgeräte zum Ende 2008 von der GEZ weiter Rundfunkgebühren gefordert 

werden. Im Übrigen würde sie seit dem Umzug zu ihrem Lebensgefährten schon seit 

1990 nicht mehr unter der von der GEZ angegebenen Anschrift leben, sondern nur 

noch ihr Sohn. Es stellte sich dann heraus, dass sowohl die Petentin als auch ihr 

Sohn mit Rundfunkgeräten unter der entsprechenden Anschrift gemeldet waren und 

die Gebühren für beide vom Konto der Petentin abgebucht wurden. Die angeführte 

Abmeldung bezog sich allerdings ausdrücklich nur auf das Teilnehmerkonto des 

Sohnes der Petentin. Darüber hinaus wies der SWR darauf hin, dass die Teilnehmer-

konten nicht wohnungs-, sondern personenbezogen geführt werden, sodass auch der 

Umzug allein für eine Abmeldung nicht ausreicht. Nachdem die Petentin jedoch 

schriftlich mitteilte, dass ihr Lebensgefährte für die gemeinsam genutzten Rundfunk-

geräte Gebühren zahlt, wurde ab dem Zeitpunkt dieser Mitteilung die Abmeldung des 

Teilnehmerkontos durchgeführt. Die bis dahin ausstehenden Rundfunkgebühren 

musste sie aber zahlen. Dieses Beispiel zeigt noch einmal deutlich, dass es im Inte-

resse der Rundfunkteilnehmerinnen und Rundfunkteilnehmer liegt, der GEZ alle Ver-

änderungen mitzuteilen. 
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Ein weiterer Teil der Eingaben betrifft die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht. 

Um eine solche Befreiung zu erhalten, muss von den Betroffenen ein schriftlicher 

Antrag bei der GEZ gestellt werden. Da die Befreiung nach den Regelungen des 

Rundfunkgebührenstaatsvertrags erst ab dem Ersten des Monats erfolgt, der auf den 

Monat folgt, in dem der Antrag gestellt wird, ist darauf zu achten, dass Anträge auch 

rechtzeitig gestellt werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Befreiungszeitraum 

ausläuft. Wird die Rundfunkgebührenbefreiung nämlich aufgrund des Bezugs von 

Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, Leistungen der Grundsicherung im Alter und 

bei Erwerbsminderung oder auch BAföG-Leistungen, die nur für einen befristeten 

Zeitraum gewährt werden, beantragt, erfolgt auch die Befreiung nur für die Dauer der 

Geltung des zugrunde liegenden Bescheids. Die Betroffenen sind dabei bereits durch 

den Befreiungsbescheid über die Dauer der Befreiung informiert und müssen selbst 

darauf achten, dass sie rechtzeitig einen neuen Antrag stellen. Auch wenn in der Re-

gel eine Mitteilung der GEZ vor Ablauf des Befreiungszeitraums erfolgt, handelt es 

sich um eine freiwillige Serviceleistung, auf die kein Anspruch besteht. Darauf ver-

wies der SWR beispielsweise zu der Eingabe einer Petentin, die es im Jahr 2007 ver-

säumt hatte, einen erneuten Befreiungsantrag zu stellen. Hinzu kam, dass die ent-

sprechende Mitteilung an die Petentin zwar im August 2007 versandt wurde, aller-

dings mit dem Vermerk der Post „unbekannt verzogen“ zurückkam. Nach Angaben 

der Petentin war sie ab September 2007 für einige Monate zu einem Studienaufent-

halt im Ausland. Sie war nun erstaunt, dass die GEZ für die Zeit von Oktober 2007 bis 

Juli 2009 Rundfunkgebühren forderte. Da jedoch weder eine Abmeldung noch ein 

Befreiungsantrag vorlagen, bestand die Gebührenpflicht zu Recht. Allein der Bezug 

von BAföG-Leistungen führt nämlich nicht automatisch zu einer Befreiung von der 

Rundfunkgebührenpflicht. 

 

In diesem Zusammenhang erreichen den Bürgerbeauftragten immer wieder Einga-

ben, in denen Petentinnen und Petenten ihre schwierige finanzielle Lage schildern, 

sie aber trotz geringen Einkommens keine Leistungen erhalten, die nach dem Rund-

funkgebührenstaatsvertrag eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht ermögli-

chen. Dies betrifft insbesondere Studentinnen und Studenten, die aufgrund eines 

Studienfachwechsels, eines Zweitstudiums oder des Überschreitens der Regelstu-

diendauer keine BAföG-Leistungen erhalten.  

 

Besonders schwer zu vermitteln war der Fall einer Petentin, deren Betreute bis März 

2009 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhielt und 
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damit von der Zahlung der Rundfunkgebühren befreit war. Die Zahlung der Grundsi-

cherung wurde jedoch eingestellt, da aufgrund der Wohngelderhöhung ab Januar 

2009 das Einkommen in Form der Erwerbsunfähigkeitsrente und des Wohngeldes 

den Grundsicherungsbedarf um 7,28 € monatlich übersteigt. Dies hat zur Folge, dass 

sie nun die Rundfunkgebühren in Höhe von 17,98 € monatlich zahlen muss, sodass 

ihr im Ergebnis monatlich ein Betrag von 10,70 € weniger zur Verfügung steht. Auf-

grund der Regelungen des Rundfunkgebührenstaatsvertrages ist eine Befreiung aber 

nicht mehr möglich. 

 

Es gab allerdings auch einige wenige Eingaben, die die Rundfunkgebühren nicht be-

trafen. Beispielsweise wandte sich ein Petent an den Bürgerbeauftragten, der Prob-

leme beim Fernsehempfang schilderte und geltend machte, dass er nach der Umstel-

lung des analogen Fernsehempfangs auf das digitale Verfahren bereits drei verschie-

dene DVB-T-Receiver gekauft hatte, aber nach wie vor kein Programm empfangen 

könne. Diesem Petenten konnte Hilfe durch das Frequenzmanagement des SWR 

vermittelt werden, wobei festgestellt wurde, dass aufgrund der topographischen Ge-

gebenheiten eine terrestrische Versorgung mit DVB-T in der Tat nicht möglich ist. 

Allerdings wurden dem Petenten verschiedene Hinweise zur Abhilfe gegeben; zudem 

steht er weiterhin im Kontakt mit dem Frequenzmanagement des SWR.  

 

 

7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 

 

Im Berichtsjahr gab es in diesem Sachgebiet lediglich eine Eingabe.  

 

 

7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge, Elterngeld 

 

Die Eingaben zu diesem Sachgebiet sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. 

Auch in diesem Berichtsjahr betrafen die Eingaben die unterschiedlichsten Bereiche, 

die im Zusammenhang mit der Kinder-, Jugend-, Personensorge und dem Elterngeld 

stehen.  

 

Immer wieder erreichen den Bürgerbeauftragten Eingaben, in denen sich Bürgerin-

nen und Bürger von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendämter benachteiligt 

oder einfach nicht richtig verstanden fühlen. Ein Schwerpunkt liegt wie im Vorjahr bei 
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Streitigkeiten über den Umgang mit Kindern oder Enkelkindern. Dabei sind die Ju-

gendämter regelmäßig sehr bemüht, zu vermitteln, wobei sich ihr Handeln am Wohl 

der Kinder zu orientieren hat. Daneben gibt es in diesem Sachgebiet eine Vielzahl 

unterschiedlichster Eingaben, die beispielsweise eine Bewilligung von Leistungen im 

Rahmen der Jugendhilfe oder Fragen im Zusammenhang mit der Unterbringung von 

Kindern in einer Pflegefamilie zum Gegenstand haben. Weitere Eingaben betreffen 

Kindertagesstätten. Auch wird der Bürgerbeauftragte bei der Vermittlung eines Kin-

dergartenplatzes häufig um Unterstützung gebeten. Dies gilt insbesondere auch für 

die Fälle, wo Eltern ihr Kind in einer ganz bestimmten Kita untergebracht wissen 

möchten, weil sie davon ausgehen, dass dies zum Wohl ihres Kindes ist. Bei den 

Eingaben bezüglich des Elterngeldes geht es in der Regel um die Berechnung bzw. 

die Höhe dieser Leistung. 

 

Einige Beispiele: 

 

Eine Petentin bat den Bürgerbeauftragten mit ihrer Eingabe um Hilfe bei der Durch-

setzung ihrer Unterhaltsansprüche gegen ihren Vater, der ihr gegenüber zu monatli-

chen Unterhaltszahlungen verpflichtet ist und diese seit geraumer Zeit nicht leistet. 

Vom Jugendamt der zuständigen Kreisverwaltung fühlte sich die Petentin nicht hinrei-

chend unterstützt. Nach Angaben der Petentin hat der zuständige Mitarbeiter des 

Jugendamtes jede ihrer Fragen zum Unterhalt bereits im Keim erstickt. Im Rahmen 

der Ermittlungen hat der Bürgerbeauftragte die Kreisverwaltung unter Hinweis auf § 4 

b des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz um 

Zusendung der Akten der Petentin gebeten. Daraufhin hat der Landrat der betreffenden 

Kreisverwaltung dem Bürgerbeauftragten mitgeteilt, dass man dessen Bitte um Übersen-

dung der Akten nicht nachkommen könne. Die Kreisverwaltung hat zur Begründung aus-

geführt, dass anvertraute Daten von anderen Personen als der Petentin, die sich eben-

falls in der Akte befinden, nur beim Vorliegen der Voraussetzungen nach § 65 SGB VIII 

übermittelt werden dürfen. Von den in § 65 SGB VIII normierten Übermittlungsbefugnis-

sen komme im Rahmen einer Petition in der Regel nur eine Einwilligung des Nichtpeten-

ten als Grundlage einer Befugnis zur Akteneinsicht in Betracht, sodass Daten eines 

Nichtpetenten nur mit dessen Einwilligung weitergegeben werden dürfen. Sollte die Pe-

tentin bzw. der Bürgerbeauftragte vom Vater der Petentin dessen Einwilligung schriftlich 

erhalten und diese der Kreisverwaltung vorlegen, werde man die angeforderten Akten 

unverzüglich übersenden. Der Bürgerbeauftragte hat darauf hin dem Landrat des Kreises 

Bad Kreuznach mitgeteilt, dass er sich bezüglich seiner Bitte um Übersendung der Akten 
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dessen Rechtsauffassung nicht anschließen könne. Nach § 4 des Landesgesetzes über 

den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz ist der Bürgerbeauftragte unter an-

derem befugt, alle Behörden des Landes sowie die Körperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechts, soweit sie der Aufsicht des Landes unterstehen, um Auskünfte sowie 

Einsicht in Akten und Unterlagen zu ersuchen. Diese Stellen haben nach § 6 des Lan-

desgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz diesem bei der 

Durchführung der erforderlichen Erhebungen Amtshilfe zu leisten. Der Bürgerbeauftragte 

hat wiederum nach § 8 Abs. 1 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des 

Landes Rheinland-Pfalz über die ihm amtlich bekannt gewordenen Angelegenheiten 

Verschwiegenheit zu bewahren. Die dem Bürgerbeauftragten als Einrichtung des Petiti-

onsrechts insoweit zustehenden Informationsrechte sind im Ergebnis Ausfluss des in 

Artikel 11 und 90 a Abs. 2 der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz verankerten um-

fassenden Petitionsinformationsrechts. Diesem Informationsrecht stehen auch die für die 

Sozialdaten maßgeblichen Bestimmungen nicht entgegen. Nach § 69 Abs. 5 SGB X ist 

die Übermittlung von Sozialdaten nämlich zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Auf-

gaben der Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67 c Abs. 3 Satz 1 SGB X 

Anwendung findet. Darunter fallen neben Aufsichts- und Disziplinarbehörden insbeson-

dere auch Kontrollbehörden wie z. B. die staatlichen Datenschutzbeauftragten. Unter 

Berücksichtigung der dargelegten Rechtslage besteht daher nach Ansicht des Bürgerbe-

auftragten gegen eine Übermittlung von Sozialdaten durch Verwaltungen an den Bürger-

beauftragten des Landes Rheinland-Pfalz keine Bedenken, soweit die erbetenen Anga-

ben zu dessen Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Beim Bürgerbeauftragten des Landes 

Rheinland-Pfalz handelt es sich zudem um eine Institution, die dem parlamentarischen 

Kontrollrecht zuzuordnen ist, sodass die Verwaltung gemäß § 69 Absatz 5 SGB X zu 

einer Übermittlung von Sozialdaten und der Übersendung der geforderten Ak-

ten/Unterlagen befugt ist. Im Zuge des weiteren Petitionsverfahrens hat die Kreisverwal-

tung nach vorheriger Einschaltung des Landesbeauftragten für den Datenschutz Rhein-

land-Pfalz dem Bürgerbeauftragten gegenüber mitgeteilt, dass man nunmehr die ange-

forderten Vormundschafts- und Beistandsschaftsakten der Petentin dem Bürgerbeauf-

tragten zur Akteneinsicht übersendet, nachdem sich auch der Landesdatenschutzbeauf-

tragte der Rechtsauffassung des Bürgerbeauftragten angeschlossen hat. Die weiteren 

Ermittlungen in dieser Angelegenheit sind aber derzeit noch nicht abgeschlossen.  

 

Andere Petenten begehrten mit ihrer Eingabe die Hilfe der Kreisverwaltung Trier-Saarburg 

beim Transport ihres schwerbehinderten Enkelkindes, geboren am 17. April 2005, von der 

Wohnung zur Kindertagesstätte. Die Mutter dieses Kindes konnte wegen der Geburt ihres 
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2. Kindes ihren Sohn nicht persönlich zur Kindertagesstätte bringen. Im Zuge des Petiti-

onsverfahrens teilte die Kreisverwaltung mit, dass für den Transport des Enkelkindes der 

Petenten von dessen Wohnung zur Kindertagesstätte durch die Kreisverwaltung eine Lö-

sung des Problems zur Zufriedenheit aller gefunden wurde. Danach bringt ein Bus der Le-

benshilfe einen Beschäftigten der Werkstatt für behinderte Menschen aus dem Nachbar-

kreis von Bitburg in die Stadt Trier. Der Bus wird auf der Fahrt nach Trier auch Welschbillig 

anfahren und dort den Enkel aufnehmen und in den Kindergarten „Wichernhaus“ bringen. 

 

In einem anderen Fall begehrten die Petenten für ihre dreijährige Tochter, die an ei-

ner Tuberösen Sklerose erkrankt ist, die Gewährung einer Integrationshilfe für den 

Besuch des Kindergartens. Im Laufe des Petitionsverfahrens hat die zuständige 

Kreisverwaltung eine Integrationshilfe für zehn Stunden pro Woche bewilligt. 

 

In einem weiteren Fall begehrte die Petentin mit ihrer Eingabe, dass die von ihr mo-

natlich eingereichten Rechnungen für Legasthenietherapien gemäß § 35 a des Sozi-

algesetzbuchs Achtes Buch (SGB VIII) pünktlich von ihrer Kreisverwaltung bezahlt 

werden. Die Petentin trug vor, dass ihre Rechnungen oft monatelang nicht beglichen 

würden. Die Petentin begehrte daher eine zeitnahe Bearbeitung ihrer Rechnungen. 

Die zuständige Kreisverwaltung erklärt dazu, dass der gegebene Zahlungsverzug von 

mehr als einem Monat nicht hinnehmbar sei; sie wies aber darauf hin, dass Ende 

2008 eine Umstrukturierung der Wirtschaftlichen Jugendhilfe vorgenommen worden 

sei. Im Zuge des Petitionsverfahrens bezahlte die Kreisverwaltung alle noch ausste-

henden Rechnungen und teilte mit, dass zukünftig Zahlungen an die Petentin zeitnah 

erfolgen.  

 

In einem anderen Fall begehrte die Petentin mit ihrer Eingabe die Gewährung von 

Elterngeld, da sie ihren Enkel in ihrem Haushalt betreut und daher ihre Arbeit aufge-

geben hat. Der Petentin wurde das Sorgerecht zugesprochen, da die Eltern nach ih-

ren Angaben nicht erziehungsfähig sind. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das 

Amt für Jugend und Familie der zuständigen Stadtverwaltung zunächst angenommen 

hatte, der Petentin aufgrund der besonderen Situation helfen zu können. Allerdings 

hat sich dann herausgestellt, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von El-

terngeld nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes (BEEG) nicht vorliegen. Grundsätzlich muss es sich bei dem an-

spruchsbegründenden Kind um das Kind der Antragsstellerin bzw. des Antragsstel-

lers handeln, es sei denn, die Eltern können wegen einer schweren Krankheit, 
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Schwerbehinderung oder Tod das Kind nicht betreuen, wobei diese Aufzählung ab-

schließend ist. Der Antrag der Petentin wurde daher abgelehnt und der dagegen ein-

gelegte Widerspruch zurückgewiesen. Der Petentin konnte leider nicht geholfen wer-

den. 

 

 

7.7  Sport 

 

In diesem Sachgebiet gab es im Berichtsraum einige wenige Fälle.  

 

In einem Fall, der beispielhaft genannt werden soll, bat der Petent den Bürgerbeauf-

tragten um Unterstützung für sein Anliegen, in Rheinland-Pfalz einen Landesbeauf-

tragten für Schwimmbadsicherheit einzuführen und zu bestellen. Nach Ansicht des 

Petenten gibt es in den über 6.000 Schwimmbädern in Deutschland erhebliche Miss-

stände und dies gelte auch für Rheinland-Pfalz. Der Petent gab an, dass er in seiner 

über 20-jährigen Berufstätigkeit als Schwimmbadfachkraft einmal direkt und mehrfach 

indirekt von solchen Missständen betroffen gewesen sei und wisse, wovon er rede. 

So könne in Deutschland eine fachlich unqualifizierte Firma problemlos 5 Freibäder 

ohne die aus fachlicher Sicht erforderlichen 15 Schwimmbadfachkräfte (Oberbegriff 

Schwimmmeister) eröffnen und auch dauerhaft betreiben. Die Ermittlungen haben 

ergeben, dass nach den Feststellungen des Ministeriums des Innern und für Sport in 

Rheinland-Pfalz keinerlei Beschwerden von Badegästen vorliegen. Des Weiteren 

wies das Ministerium darauf hin, dass die Bäder in der Regel von den Kommunen 

selbst, von Stadtwerken oder von den Kommunen beauftragten Gesellschaften be-

trieben werden. Das Land Rheinland-Pfalz betreibe selbst keine Hallen- oder Freibä-

der. Dem Petenten wurde daraufhin vom Bürgerbeauftragten der Hinweis gegeben, 

dass das Ministerium des Innern und für Sport für die Bearbeitung seiner Eingabe die 

Konkretisierung der von ihm beschriebenen Missstände benötige. Trotz mehrfacher 

schriftlicher Aufforderung, die mit der Eingabe beschriebenen Missstände in rhein-

land-pfälzischen Hallen- und Freibädern zu konkretisieren und dabei „Ross und Rei-

ter“ zu nennen, hat der Petent insoweit keine weiteren Angaben gemacht.  
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8 Landwirtschaft und Umwelt 

8.1 Landwirtschaft und Weinbau 

8.2 Jagd, Forst, Fischerei 

8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz 

 

Im Sachgebiet 8.1 ist die Zahl der Eingaben im Vergleich zum Vorjahr gleich geblie-

ben. Hingegen haben sich erheblich mehr Petentinnen und Petenten zum Sachgebiet 

8.2 an den Bürgerbeauftragten gewandt. Dies ist unter anderem auf Petitionen im 

Zusammenhang mit der Nutzbarkeit eines Waldweges insbesondere durch Spazier-

gängerinnen und -gänger zurückzuführen. Auch im Sachgebiet 8.3 ist die Zahl der 

Eingaben gestiegen.  

 

In einem Fall wandte sich ein Petent an den Bürgerbeauftragten, nachdem er eines 

Morgens beobachtet hatte, wie das häusliche Abwasser eines Passagierschiffs in die 

Mosel gepumpt wurde. Da er seitens der Verwaltung die Auskunft erhalten hatte, 

dass sie hier keine Handhabe habe, bat der Petent um Prüfung, ob hier nicht umwelt-

schonendere Möglichkeiten in Betracht kommen. Eine Prüfung ergab, dass das von 

der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Belgien, der Französischen Repu-

blik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich der Niederlande und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft unterzeichnete Übereinkommen über die 

Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt 

vom 18. Dezember 2003 lediglich die Einleitung von häuslichem Abwasser für Kabi-

nenschiffe mit mehr als 50 Schlafplätzen ab 01. Januar 2005 und für Fahrgastschiffe, 

die zur Beförderung von mehr als 50 Fahrgästen zugelassen sind, ab 01. Januar 

2010 verbietet. In den anderen Fällen sind Einleitungen erlaubt. Nachdem es sich 

somit um eine Angelegenheit des Bundes handelt, hat der Bürgerbeauftragte den 

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingeschaltet. 

 

Wie oben bereits dargestellt, wandten sich zahlreiche Petentinnen und Petenten an 

den Bürgerbeauftragten, nachdem die neue Besitzerin einen Waldweg gesperrt hatte. 

Die Petentinnen und Petenten machten geltend, dass der Weg seit Jahrzehnten frei 

zugänglich war; mit ihren Eingaben wollten sie erreichen, dass sie den Weg – wie 

bislang auch – nutzen können. Im Laufe der Petitionsverfahren konnte geklärt wer-

den, dass es sich um einen in Privateigentum befindlichen Weg handelt, der nie öf-

fentlich gewidmet wurde. Somit handelt es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit 
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zwischen Privatpersonen, zu deren Beilegung der Bürgerbeauftragte nicht beitragen 

kann.  

 

Auch mit Flurbereinigungsverfahren war der Bürgerbeauftragte im Berichtszeitraum 

wieder befasst, wie z.B. mit dem Flurbereinigungsverfahren aus Clausen. Auffallend 

dabei war, dass das dafür zuständige Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum West-

pfalz sehr bemüht war, die Angelegenheiten im Sinne der Petentinnen und Petenten 

zu klären und, soweit möglich, ihren Interessen gerecht zu werden. So beanstande-

ten beispielsweise zwei Petentinnen, dass ein Weg über ihr Grundstück geführt wer-

den sollte. Im Zuge des Petitionsverfahrens hat das Dienstleistungszentrum Ländli-

cher Raum erklärt, den entsprechenden Flurbereinigungsplan in einem sogenannten 

Nachtrag dahingehend zu ändern, dass an Stelle des ursprünglich beabsichtigten 

Weges ein Geh- und Fahrrecht als Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen 

wird. Damit waren die Petentinnen einverstanden. Allerdings soll in diesem Zusam-

menhang auch auf die Schwierigkeit, eine Lösung zu finden, die allen vom Flurberei-

nigungsverfahren Betroffenen gerecht wird, hingewiesen werden. Oftmals ist es näm-

lich so, dass Regelungen nicht ohne Auswirkungen für die anderen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer getroffen werden können. Daher besteht auch die Möglichkeit, den 

Nachtrag zu einem Flurbereinigungsplan anzufechten. 

 

 

8.4 Katasterwesen 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 

Besonderheiten aber gab es nicht. 

 

Da sich auch in diesem Berichtsjahr wieder Petentinnen und Petenten an den Bür-

gerbeauftragten gewandt und geltend gemacht haben, dass Dritte einen oder gleich 

mehrere Grenzsteine entfernt haben und sie letztlich um Klärung der Grenzverläufe 

baten, sei an dieser Stelle auf folgende Rechtslage hingewiesen:  

 

Die früheren Katasterämter hatten zwar u.a. die Verpflichtung, Abmarkungen zu überprü-

fen. Tatsächlich hat aber die Überwachung wie auch die Möglichkeit, ein Bußgeld zu 

verhängen, wie dem Bürgerbeauftragten mitgeteilt wurde, keine Bedeutung erlangen 

können, da die Durchführung der Überwachung und die Verfolgung von Ordnungs-

widrigkeiten bzw. der Nachweis eines Verschuldens in der Regel nicht möglich wa-
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ren. Im Hinblick darauf wurde das frühere Landesgesetz über die Abmarkung der 

Grundstücke durch das Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen vom 

20. Dezember 2000 ersetzt, das aber keine Regelungen hinsichtlich einer Überwa-

chung oder der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten mehr enthält. 

 

Dennoch dürfen Vermessungs- und Grenzmarken nach wie vor nur durch Vermes-

sungs- und Katasterbehörden sowie durch öffentliche Vermessungsstellen nach § 6 

des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen eingebracht, wiederher-

gestellt oder entfernt werden. Insoweit haben die Bürgerinnen und Bürger zur Klärung 

eines Grenzverlaufs jederzeit die Möglichkeit, beim dafür zuständigen Vermessungs- 

und Katasteramt oder bei einer sonstigen Vermessungsstelle eine Grenzbestimmung 

zu beantragen. Im Zuge einer solchen Grenzbestimmung wird ein falsch sitzender 

Grenzstein durch die öffentliche Vermessungsstelle entfernt und eine Abmarkung an 

der richtigen Stelle vorgenommen. Dabei werden die betroffenen Eigentümerinnen 

bzw. Eigentümer und Erbbauberechtigten beteiligt. Allerdings ist eine solche Grenz-

bestimmung kostenpflichtig; die Kosten sind grundsätzlich von der Antragsstellerin 

bzw. dem Antragssteller zu tragen. 

 

 

8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser 

8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung 

8.7 Gewerbeaufsicht 

 

Im Sachgebiet 8.5 hat sich die Zahl der Eingaben wieder auf ein „normales Maß ein-

gependelt“, nachdem sie im Vorjahr wegen zahlreicher Eingaben von Bürgerinnen 

und Bürgern aus Nackenheim bezüglich des Abwasser- und Hochwasserschutzes 

stark angestiegen war.  

 

Im Sachgebiet 8.7 ist die Zahl der Eingaben im Vergleich zum Vorjahr gleich geblie-

ben. Im Sachgebiet 8.6 ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg der Eingaben festzu-

stellen. Besonderheiten gab es aber keine. 
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8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger 

 

Die Zahl der Eingaben zu diesem Sachgebiet ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich 

gestiegen. Ein Grund des Anstiegs liegt u.a. auch darin begründet, dass sich Bürge-

rinnen und Bürger aus Germersheim an den Bürgerbeauftragten gewandt haben; sie 

beanstanden Lärm- und Geruchsbelästigungen, die von einer Hühnerhaltung ausge-

hen.  

 

Wie auch schon im Vorjahr betrafen die meisten Eingaben im Berichtszeitraum Lärm- 

und Geruchsbelästigungen. Eher selten beanstandeten Petentinnen und Petenten 

Staub- bzw. Feinstaubbelästigungen.  

 

In verschiedenen Fällen wandten sich Petentinnen und Petenten an den Bürgerbe-

auftragten, weil sie sich durch handwerkliche Tätigkeiten in der Nachbarschaft bzw. 

durch dadurch verursachte Lärmbelästigungen beeinträchtigt fühlten.  

 

Dabei konnte festgestellt werden, dass es nicht immer einfach ist, einen Ausgleich 

der verschiedenen Interessen zu finden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Fron-

ten zwischen den Bürgerinnen und Bürgern – in der Regel sind sie Nachbarn – be-

reits verhärtet sind. Oftmals sind die Erwartungen der Petentinnen und Petenten an 

die Ordnungsämter bzw. die zum Teil damit ebenfalls befassten Unteren Bauauf-

sichtsbehörden oder auch an die Gewerbeaufsichtsämter recht hoch. In den entspre-

chenden Fällen stellte sich zum Beispiel heraus, dass ein Nachbar lediglich seinem 

Hobby nachging und diverse Schränke restaurierte bzw. sein Haus in Eigenarbeit 

umbaute, weshalb weder die Untere Bauaufsichtsbehörde noch die Gewerbeaufsicht 

eine Handhabe hat. Auch das Ordnungsamt sah keine Möglichkeit, immissions-

schutzrechtlich einzugreifen. Es bleibt festzuhalten, dass bei Lärmbelästigungen 

durch Tätigkeiten, die nicht in Ausübung eines Gewerbes erfolgen, allein die Ord-

nungsämter zuständig sind. Sollte das Ordnungsamt nicht tätig werden können, was 

insbesondere an Feiertagen oder zur Nachtzeit vorkommen kann, können sich Bürge-

rinnen und Bürger auch an die zuständige Polizeidienststelle wenden. 

In den folgenden, exemplarisch genannten Fällen konnte jedoch eine Lösung gefun-

den werden: 

 

So beanstandete ein Petent Lärmbelästigungen, die von einem Obstmarkt ausgingen. 

Im Zuge des Petitionsverfahrens hat dessen Betreiber auf Veranlassung der zustän-
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digen Immissionsschutzbehörde verschiedene organisatorische Maßnahmen ergrif-

fen, woraufhin sich die Lärmbelästigungen nach Angaben des Petenten reduziert ha-

ben.  

 

In einem anderen Fall beanstandete die Petentin Lärmbelästigungen von einer in ih-

rer Nachbarschaft befindlichen Autowaschanlage. Es konnte geklärt werden, dass 

dafür gar keine baurechtliche Genehmigung vorlag. Nachdem der Betreiber trotz ent-

sprechender Aufforderung keinen Bauantrag stellte, wurde ihm die Nutzung der Au-

towaschanlage unter Anordnung der sofortigen Vollziehung untersagt.  

 

Schließlich wurde ein Petent regelmäßig seines Schlafs durch das Laufenlassen von 

Motoren zur Kühlung von Waren beraubt. Es stellte sich heraus, dass u.a. auch aus 

dem Ausland ankommende Lastkraftwagen nachts auf das in der Nachbarschaft lie-

gende Gelände eines Kühl- und Transportunternehmens gefahren sind und dort bis 

zum Morgen die Motoren haben laufen lassen. Lärmmessungen ergaben eine Über-

schreitung der Grenzwerte, woraufhin das Unternehmen eine Absperrung eingerichtet 

hat, so dass keine Lastkraftwagen mehr auf das Betriebsgelände fahren können. 

Dem Petenten konnte im Ergebnis geholfen werden. 

 

Die Zahl der Eingaben zum Schornsteinfegerhandwerk bewegt sich wie im Vorjahr 

auf einem niedrigen Niveau.  

 

Wie bereits schon im Jahresbericht 2008 dargelegt, ist das Schornsteinfegerhand-

werksgesetz, mit dem den Forderungen der Europäischen Kommission nach Einfüh-

rung von Wettbewerb im Schornsteinfegerhandwerk Rechnung getragen werden soll, 

am 29. November 2008 in Kraft getreten. Nachdem das Schornsteinfegerhandwerks-

gesetz diesbezüglich eine Übergangsregelung vorsieht, wonach das Schornsteinfe-

germonopol einheitlich erst zum 31. Dezember 2012 fällt, hat es bislang noch keine 

Bedeutung im Rahmen von Eingaben bekommen.  

 

Eventuell dürfte eine weitere Entspannung dadurch eintreten, dass die Kehr- und Überprü-

fungsordnung des Bundes die Kehr- und Überprüfungsordnungen der Länder wie auch die 

Kehr- und Überprüfungsgebührenordnungen der Länder ab dem 01. Januar 2010 ersetzt. 

Damit gibt es bundeseinheitliche Regelungen für Kehrungen und Überprüfungen und der 

dabei zu erhebenden Gebühren. Zwar können die Länder der Kehr- und Überprüfungs-

pflicht zusätzliche Anlagen unterwerfen, womit ihnen die Möglichkeit gegeben wird, auf 
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länderspezifische Besonderheiten einzugehen. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz be-

absichtigt jedoch derzeit offensichtlich nicht, solche Regelungen zu treffen. Die Kehr- und 

Überprüfungsordnung des Bundes wurde im Bundesgesetzblatt vom 19. Juni 2009, Jahr-

gang 2009, Teil I, Nr. 31, veröffentlicht. 

 

 

8.9 Abfallwirtschaft 

 

Gegenüber dem Vorjahr sind keine Veränderungen hinsichtlich der Zahl der Einga-

ben zu diesem Sachgebiet eingetreten.  

 

Wie bereits im letzten Berichtszeitraum konnten auch diesmal keine besonderen 

Schwerpunkte bei den Eingaben festgestellt werden.  

 

Im Folgenden sollen einige Beispiele für Eingaben an den Bürgerbeauftragten aufge-

zeigt werden. 

 

Fragen zur Befreiung von der Bioabfalltonne hatte eine Petentin, die, nachdem der 

Bürgerbeauftragte ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Abfallwirt-

schaftsbetriebs vermittelt hat, auch zur Zufriedenheit der Petentin geklärt werden 

konnten.  

 

Gewerbeabfallgebühren waren Gegenstand einer Eingabe, mit der sich ein Petent 

gegen die Erhebung von zusätzlichen Abfallgebühren für den Betrieb einer Photovol-

taikanlage wandte. Im Laufe des Petitionsverfahrens wurde der Petent aufgrund ei-

nes neuen Gerichtsurteils von der Gewerbeabfallgebühr befreit.  

 

Ein anderer Gewerbetreibender wandte sich an den Bürgerbeauftragten und machte 

geltend, dass die Gewerbeabfallgebühr zu Unrecht erhoben werde, da bei ihm über-

haupt keine zusätzlichen Abfälle aus dem Gewerbe anfallen. Im Übrigen wisse er 

auch nicht, wie er einen Nachweis führen soll, dass keine Abfälle anfallen. 

 

Dazu wurde ihm seitens des Abfallwirtschaftsbetriebs ein Fragebogen zugeschickt, in 

dem die gewerbliche Tätigkeit bzw. die einzelnen Abläufe dargelegt werden sollten, 

damit auf diesem Weg festgestellt werden kann, ob Abfälle aus dem Gewerbebetrieb 
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anfallen oder nicht. Der Petent ließ jedoch wissen, dass er den Fragebogen nicht 

ausfüllen wird. Also konnte auch der Bürgerbeauftragte nicht mehr weiterhelfen.  

 

 

 

9 Bauordnungs- und Bauplanungsrecht 

9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 

9.2 Baugenehmigungsverfahren 

9.3 Abrissverfügungen 

 
Die Zahl der Eingaben zu den Sachgebieten 9.1 und 9.2 ist im Vergleich zum Vorjahr 

etwas gesunken; die Anzahl der Eingaben zu dem Sachgebiet 9.3 ist gleich geblie-

ben. 

 

Wie auch in den Vorjahren wandten sich Bürgerinnen und Bürger Hilfe suchend an 

den Bürgerbeauftragten, weil sie mit einem in Vorbereitung befindlichen Bebauungs-

plan nicht einverstanden waren. Beispielhaft sei folgender Fall erwähnt: Die Petenten, 

die im Bereich des beabsichtigten Bebauungsplans ein Wochenendhaus haben, 

machten geltend, nicht nachvollziehen zu können, dass die seinerzeit illegal errichte-

ten Bauvorhaben nunmehr auf der Grundlage des geplanten Bebauungsplans legali-

siert werden sollen. Die Ermittlungen des Bürgerbeauftragten haben ergeben, dass 

die Aufstellung des Bebauungsplans in der Tat wegen der Vielzahl von illegalen bau-

lichen Anlagen in die Wege geleitet wurde. Die Untere Bauaufsichtsbehörde hat in 

diesem Zusammenhang auch eingeräumt, dass Eigentümerinnen und Eigentümern, 

die seit dem verhängten Baustopp ihre Wochenendhäuser nicht erweitert haben, eine 

etwaige nachträgliche Genehmigung als Ungleichbehandlung empfinden könnten, 

auch wenn mit dem künftigen Bebauungsplan eine Wertsteigerung aller Grundstücke 

einhergeht. Soweit die Petenten beanstandet haben, dass sie zur Finanzierung des 

Bebauungsplans einen Betrag von 500 € zahlen sollen, konnte geklärt werden, dass 

eine Übernahme dieser Kosten durch Eigentümerinnen und Eigentümer auf rein frei-

williger Basis erfolgen sollte.  

 

Gleichzeitig setzte sich ein anderer Eigentümer mit dem Bürgerbeauftragten in Ver-

bindung, weil ihm die Festsetzungen des o.g. Bebauungsplanentwurfs nicht weit ge-

nug gehen. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. 
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Diese beiden Fälle zeigen unterschiedliche Interessen von Eigentümerinnen und Ei-

gentümern, die von einem Bebauungsplan betroffen sind. In jedem der Fälle war bzw. 

ist der Bürgerbeauftragte entsprechend seines gesetzlichen Auftrags um eine einver-

nehmliche Regelung bemüht, auch wenn seine Möglichkeiten allein schon wegen der 

den Gemeinden obliegenden Planungshoheit, die Teil der verfassungsrechtlich ga-

rantierten kommunalen Selbstverwaltung ist, eingeschränkt sind.  

 

Im Übrigen soll an dieser Stelle über den Fortgang der bereits im letzten Jahresbericht 

erwähnten Eingabe berichtet werden, mit der eine Petentin begehrt, dass Neubauten 

nicht nur im öffentlichen, sondern auch im privaten Bereich grundsätzlich barrierefrei zu 

errichten sind. Soweit die Möglichkeit besteht, dass das Ministerium der Finanzen als 

Oberste Baubehörde die einschlägigen DIN oder auch Teile davon zu verbindlichen, 

bauaufsichtlichen Regelungen erklärt, es dafür aber keine hinreichende Rechtsgrundlage 

gesehen hat, hat der Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz auf Vorschlag 

des Bürgerbeauftragten die Eingabe an die Landesregierung zur Erwägung überwiesen. 

Der Bürgerbeauftragte begrüßt ausdrücklich, dass das Anliegen der Petentin derzeit in 

einem die Ministerien übergreifenden Arbeitskreis erörtert wird; der Bürgerbeauftragte ist 

sehr gespannt auf die weitere Entwicklung.  

 

 

9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 

9.5 Umlegungsverfahren 

9.6 Straßenbauplanung 

9.7 Grunderwerb für Straßenbau 

9.8 Straßenunterhaltung 

 

Die Zahl der Eingaben zum Sachgebiet 9.4 ist im Vergleich zum vorhergehenden 

Berichtsjahr gesunken, was u.a. darauf zurückzuführen ist, dass sich im Vorjahr meh-

rere Petentinnen und Petenten im Zusammenhang mit dem Abriss eines gemeinde-

eigenen Hauses in Haßloch an den Bürgerbeauftragten gewandt hatten.  

 

Zum Sachgebiet 9.5 ist die Zahl der Eingaben leicht gestiegen; zum Sachgebiet 9.6 

ist die Zahl der Eingaben deutlich gestiegen, was u.a. mit mehreren Eingaben zu-

sammen hängt, mit denen Petentinnen und Petenten einen Radweg zwischen Bie-

belnheim und Gau-Odernheim entlang einer Landesstraße erreichen möchten. 
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Hingegen war – wie im Vorjahr - keine Eingabe zum Sachgebiet 9.7 zu verzeichnen; 

die Zahl der Eingaben zum Sachgebiet 9.8 ist ebenfalls gestiegen.  

 

Erwähnenswert im Rahmen des Sachgebiets 9.4 ist die Novelle des Denkmalschutz-

gesetzes vom 26. November 2008, womit alle unbeweglichen Denkmäler in Rheinland-

Pfalz, die bisher nicht förmlich unter Denkmalschutz standen, nun kraft Gesetzes un-

ter Schutz gestellt werden. Die derzeit gültige Fassung des Denkmalschutzgesetzes 

kann auf der Webseite der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz unter 

www.gdke-rlp.de abgerufen werden. Damit sich Eigentümerinnen und Eigentümer 

leichter darüber informieren können, ob ihr Objekt Denkmaleigenschaft besitzt oder 

nicht, wurde ein Verzeichnis aller Kulturdenkmäler eingerichtet; dieses Verzeichnis 

finden Interessierte ebenfalls auf der o.g. Internetseite. Die Unteren Denkmalschutz-

behörden bei den Kreisverwaltungen oder Stadtverwaltungen führen darüber hinaus 

einen Auszug für ihren Bereich. Auch dort können nähere Informationen eingeholt 

werden. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe weist in diesem Zusammenhang aus-

drücklich darauf hin, dass das Verzeichnis naturgemäß ständig zu aktualisieren ist 

und eine Eintragung im Übrigen nur nachrichtlich erfolgt.  

 

Immer wieder wird auch gegenüber dem Bürgerbeauftragten argumentiert, dass die 

Interessen von Eigentümerinnen und Eigentümer regelmäßig mit den Belangen des 

Denkmalschutzes kollidieren. So wollten Petenten z.B. wissen, ob sie eine mögliche 

Wertminderung dadurch, dass ihr Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde, er-

setzt bekommen. Die für ihr Denkmal zuständige Kreisverwaltung hat dies unter Ver-

weis auf § 2 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetzes, der im Übrigen auch nicht dem 

grundgesetzlichen Schutz des Eigentums (Art. 14 des Grundgesetzes) widerspricht, 

verneint.  

 

Eine weitere Frage der oben genannten Petenten war, ob ihnen die Verpflichtung zur 

Erhaltung und Pflege ihres Denkmals zumutbar ist. Eine solche Frage ist regelmäßig 

anhand der jeweiligen Gesichtspunkte des Einzelfalls zu beantworten, weshalb die 

zuständige Kreisverwaltung in diesem Fall zur Klärung der Frage ein Gespräch ange-

boten hat, was der Bürgerbeauftragte begrüßte. 

 

An dieser Stelle sei auch auf die Möglichkeit einer Förderung hingewiesen. Die För-

derung erfolgt durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe sowohl durch direkte Zu-

schüsse als auch durch Steuervergünstigungen in Form höherer Abschreibungen. 



 - 101 -  

Voraussetzung ist insbesondere, dass die Maßnahmen mit der Generaldirektion Kul-

turelles Erbe einvernehmlich abgestimmt werden und die Förderung im Vorfeld bean-

tragt wird. Über die Gewährung und die Höhe des Zuschusses entscheidet die Gene-

raldirektion Kulturelles Erbe im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel (§ 29 des 

Denkmalschutzgesetzes). 

 

Beispielhaft soll ein Fall genannt werden, bei dem die Generaldirektion Kulturelles 

Erbe bislang keine Möglichkeit sieht, den Petenten die für Abschreibungen im Rah-

men der Einkommensteuer erforderliche Bescheinigung im Nachhinein auszustellen, 

weil sie bereits durchgeführte Maßnahmen zuvor nicht mit ihr abgestimmt und auch 

keinen entsprechenden Antrag gestellt hatten. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen 

diese Rechtsfolge zwingend vor; die Generaldirektion Kulturelles Erbe hat dabei ge-

rade kein Ermessen. Die Ermittlungen dazu dauern aber noch an. Im Übrigen sind 

nach Angaben der Generaldirektion Kulturelles Erbe auch nur solche baulichen Maß-

nahmen abschreibungsfähig, die der sinnvollen Nutzung des Denkmals dienen wie 

z.B. der Einbau einer neuen Heizungsanlage. Die Errichtung einer Einbauküche z.B. 

fällt aber nicht darunter.  
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3. Teil  Besondere Themen 

 

 

Bürgerbeauftragter und Rechtsdienstleistungsgesetz 

 

Aufgrund des neuen Gesetzes über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen 

(Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG) in der Fassung vom 12.12.2007 war für den 

Bürgerbeauftragten von Interesse, ob und in welchem Umfang er im Rahmen seiner 

Tätigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auch rechtliche Auskünfte geben 

bzw. diese gegebenenfalls auch rechtlich beraten und damit Rechtsdienstleistungen 

im Sinne dieses Gesetzes erbringen darf. Er bat daher zur Klärung dieser Frage die 

wissenschaftlichen Dienste des Landtags Rheinland-Pfalz um eine entsprechende 

Stellungnahme, die im Ergebnis feststellt, dass die gesetzlich vorgesehene Aufga-

benwahrnehmung des Bürgerbeauftragten im Rahmen des parlamentarischen Petiti-

onsverfahrens im Einzelfall auch Elemente einer Rechtsberatung aufweisen bzw. die 

Erteilung von Rechtsauskünften umfassen kann. Dabei handelt es sich aber nicht um 

Rechtsdienstleistungen nach § 2 RDG, da zwischen dem Bürgerbeauftragten und 

den Petentinnen und Petenten kein Auftragsverhältnis besteht. Der Bürgerbeauftragte 

handelt zur Erfüllung seines gesetzlichen Auftrags in eigener Aufgabenwahrneh-

mung, was nicht dem Anwendungsbereich des Rechtsdienstleistungsgesetzes unter-

fällt. Ungeachtet dessen dürfte der Anwendungsbereich des Rechtsdienstleistungs-

gesetzes als lex generalis bereits deshalb nicht eröffnet sein, weil das Landesgesetz 

über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz die Befugnisse des Bür-

gerbeauftragten, die nach Auslegung des gesetzlichen Auftrags auch Elemente einer 

Rechtsberatung und Rechtsauskunft umfassen, spezialgesetzlich regelt. Zudem dürf-

te selbst bei einer Anwendung des Rechtsdienstleistungsgesetzes der Erlaubnistat-

bestand nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 RDG, wonach Rechtsdienstleistungen von Behörden 

und juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Rahmen ihres Aufgaben- und 

Zuständigkeitsbereichs erlaubt sind, zur Anwendung kommen. 

 

 

Stärkung der Kommunikation mit Gefangenen durch Video-Konferenz-

Anlage 

 

Es kommt immer wieder vor, dass auch Gefangene um ein persönliches Gespräch 

mit dem Bürgerbeauftragten bitten, um ihr Anliegen im Einzelnen darlegen zu kön-
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nen. Selbstverständlich ist der Bürgerbeauftragte auch zu persönlichen Gesprächen  

bereit, jedoch ist es ihm nicht möglich, zu Einzelbesuchen in die jeweilige JVA zu fah-

ren. Um gleichwohl die Kommunikation mit den Gefangenen zu stärken, konnte er-

freulicherweise auf Anregung des Bürgerbeauftragten in Zusammenarbeit mit dem 

Ministerium der Justiz eine Video-Konferenz-Anlage installiert werden, über die Ge-

spräche mit Gefangenen in den Justizvollzugsanstalten möglich sind. 

 

 

Engagement für das Europäische Ombudsmann-Institut (EOI) 

 

Wie bereits im allgemeinen Arbeitsbericht erwähnt, misst der Bürgerbeauftragte sei-

nen internationalen Kontakten hohe Bedeutung zu. Diese schlagen sich insbesondere 

in seinem Engagement für das Europäische Ombudsmann-Institut (EOI), zu dessen 

Präsidenten er erstmals im Juli 2007 gewählt worden war, nieder. Das Engagement 

und die daraus resultierenden Kontakte kommen auch der Bearbeitung von Eingaben 

und damit den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz zugute. 

 

Der Bürgerbeauftragte hat in seinem Rechenschaftsbericht anlässlich der General-

versammlung des EOI am 5. Oktober 2009 in Florenz herausgestellt, dass es ihm als 

Präsidenten ein großes Anliegen ist, dass die Menschen zu den Institutionen und 

handelnden Personen der Demokratien noch mehr Vertrauen finden. Er sieht es da-

her als Aufgabe und Ziel aller Ombudsleute an, das Vertrauen in die demokratischen 

Institutionen sowohl im nationalen wie im europäischen Bereich zu stärken.  

 

Der Bürgerbeauftragte hat weiter herausgestellt, dass das EOI heute eine internatio-

nal anerkannte Institution ist, deren Einsatz für den Schutz der Menschenrechte welt-

weit Beachtung findet. Hierbei hat das EOl in den letzten zwei Jahren eine Entwick-

lung erfahren, die dazu geführt hat, dass es sich um die bedeutendste Ombudsmann-

Institution in Europa handelt. Insbesondere wurde die Rolle des EOl als sogenannte 

Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) aktiviert und erreicht, dass es mittlerweile ein 

überall akzeptierter Gesprächspartner ist. 

 

Als weiteres Ziel stellte der Bürgerbeauftragte heraus, das EOl zu einem „Global 

Player“ zu machen. In diesem Zusammenhang ist auch positiv anzumerken, dass 

sich die Mitgliederzahl des EOl weiterhin erhöht hat. 
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Der Bürgerbeauftragte hat in seinem Bericht ausgeführt, dass er sich während seiner 

gesamten Amtszeit für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger und eine Stärkung 

und Verbreitung des Ombudswesens eingesetzt hat. Hierbei verweist er darauf, dass 

sich weiter auch die Menschenrechtcharta der EU für die Einrichtung des Ombuds-

manns, der sich mit seiner täglichen Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und 

deren Zielsetzungen einsetzt, ausspricht. 

 

Als besonders wichtig hat der Bürgerbeauftragte den Erfahrungsaustausch zwischen 

den Ombudsleuten herausgestellt, der dazu beiträgt, immer wieder neue Wege und 

Mittel zu finden, die Bürgerinnen und Bürger in ihren Grund- und Menschenrechten 

zu schätzen. Diesem Erfahrungsaustausch dienten mehrere Veranstaltungen und 

Treffen während seiner Amtszeit. 

 

Ein sehr aktives Netzwerk, das dem Bürgerbeauftragten besonders am Herzen liegt, 

ist das der Bürgerbeauftragten der Großregion Saar-Lor-Lux. Es veranstaltete im De-

zember 2008 eine Tagung, bei der es unter anderem um die Frage der guten Verwal-

tung ging. Zurzeit entwickelt sich auch ein weiteres Netzwerk unter der Bezeichnung 

„Oberrhein“. Hier handelt es sich um eine enge Vernetzung und Zusammenarbeit von  

Ombudsfrauen und Ombudsmännern aus der Schweiz, den Bundesländern Baden- 

Württemberg und Rheinland-Pfalz und dem Elsass. 

 

In Sinne der Stärkung und des Ausbaus der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

zwischen den Ombudsleuten freut sich der Bürgerbeauftragte besonders, dass es 

gelungen ist, zukünftig auch den Schweizer Kolleginnen und Kollegen die Teilnahme 

am Netzwerk des Europäischen Bürgerbeauftragten zu ermöglichen. 

 

Der Bürgerbeauftragte stellt heraus, dass ihm sehr viel an einem guten Verhältnis zu 

den Kolleginnen und Kollegen des Internationalen Ombudsmann-Instituts (IOI) gele-

gen ist, mit denen er Gespräche in diesem Sinne geführt hat. Er machte deutlich, 

dass sich beide Institutionen für die Menschen und deren Rechte einsetzen und von-

einander profitieren können. Er möchte auf eine engere Zusammenarbeit zwischen 

den beiden Institutionen, beispielsweise in gemeinsamen Vorstandssitzungen und 

Tagungen, hinwirken. 
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Wie bereits erwähnt, wurde der Bürgerbeauftragte im weiteren Verlauf der General-

versammlung am 5. Oktober 2009 als Präsident des EOI wiedergewählt. 

 

Den Bürgerbeauftragten erreichten zu seiner Wiederwahl zahlreiche Glückwünsche, 

unter anderem vom Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz und dem Präsi-

denten des Landtags Rheinland-Pfalz. Letzterer wies unter anderem darauf hin, dass 

die Wiederwahl auch eine Ehre für das Land Rheinland-Pfalz ist. 

 

 

Gutes Verwaltungshandeln 

 

Bereits im Jahresbericht 2008 wurden Beispiele dafür aufgeführt, dass es durchaus 

Verwaltungen gibt, die aufgrund von Eingaben durch ein besonderes Engagement 

zeigen, dass sie die Grundsätze einer „Guten Verwaltung“ verstanden haben. Erfreu-

licherweise war auch im Berichtszeitraum wieder solches Verwaltungshandeln fest-

zustellen. Im Folgenden sollen einige Beispiele genannten werden: 

 

Ein tragischer Fall lag der folgenden Eingabe zugrunde: ein ausländischer Staatsan-

gehöriger, der bereits vor längerer Zeit seine Einbürgerung beantragt hatte, wollte die 

Überführung eines verstorbenen Landsmanns begleiten. Da allerdings sein damaliger 

Aufenthaltsstatus eine Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland nicht er-

möglicht hätte, war zuvor seine kurzfristige Einbürgerung, die er bereits vor längerer 

Zeit beantragt hatte, erforderlich; sie hing unter anderem auch von einer erforderli-

chen Stellungnahme der zuständigen Arbeitsgemeinschaft ab. Im Hinblick auf die 

besondere Eilbedürftigkeit ist es der zuständigen Stadtverwaltung auf Drängen des 

Bürgerbeauftragten gelungen, binnen Tagesfrist die Stellungnahme zu erhalten. Da 

sie noch am selben Tag die Einbürgerung aussprach, konnte die Reise ins Herkunfts-

land zur Bestattung des Verstorbenen erfolgen. 

 

In einem anderen Fall ging es um eine Meldebescheinigung, die ein griechischer 

Staatsangehöriger dringend von seiner Stadtverwaltung benötigte. Sie wurde auf-

grund der Eingabe kurzfristig ausgestellt. Darüber hinaus hat sich die zuständige 

Stadtverwaltung in aller Form dafür entschuldigt, dass es zuvor zu einer Verzögerung 

gekommen war. 
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In einem weiteren Fall war es zu Problemen im Zusammenhang mit der Zulassung 

eines aus Belgien stammenden Kraftfahrzeuges gekommen. In derartigen Fällen ist 

die Übermittlung von Daten durch das belgische zentrale Fahrzeugregister erforder-

lich. Diese konnten jedoch im vorliegenden Fall wegen EDV-Problemen beim belgi-

schen zentralen Fahrzeugregister nicht übermittelt werden. Da der Petent ein nach-

vollziehbares Interesse daran hatte, das von ihm gekaufte Fahrzeug zuzulassen, be-

mühte sich die zuständige Zulassungsstelle erfolgreich um die erforderlichen Daten, 

die Gott sei Dank auf anderem Wege übermittelt werden konnten. Das Fahrzeug 

konnte noch am Tage des Zugangs der Eingabe bei der betreffenden Kreisverwal-

tung zugelassen werden. 

 

Auch wandte sich ein Petent gegen die Aufstellung eines Toilettenwagens anlässlich 

eines jährlich stattfindenden Straßenfestes. Er machte geltend, dass er sowie weitere 

Anliegerinnen und Anlieger in den Vorjahren durch vom Toilettenwagen ausgehende 

Gerüche belästigt worden seien. Er begehrte daher, den Wagen an einem anderen 

Ort aufzustellen. Hierbei war Eile geboten, da das Fest unmittelbar bevorstand. Auf-

grund der Eingabe konnte noch am selben Tage mit der zuständigen Verbandsgemein-

deverwaltung geklärt werden, dass der Wagen anderweitig aufgestellt wird. 

 

Eine akute Notlage hatte sich für einen Bezieher von Arbeitslosengeld II ergeben, der 

Mitte Februar 2009 nur noch über 10 € verfügte, um seinen Lebensunterhalt sicher-

zustellen. Hierzu war es gekommen, weil die zuständige Arbeitsgemeinschaft für die 

Monate Januar und Februar jeweils von einem eigenen Einkommen von 400 € aus 

einer geringfügigen Beschäftigung ausgegangen war. Tatsächlich aber hatte der 

Betreffende jedoch aufgrund einer Kündigung durch seinen Arbeitgeber lediglich im 

Januar 110 € und anschließend nichts mehr erhalten. Die Arbeitsgemeinschaft, der 

die Situation offensichtlich nicht hinreichend deutlich geworden war, hatte auf Nach-

frage die Auskunft erteilt, dass die Berechnung der Nachzahlung noch einige Zeit 

dauern werde. Nachdem der Arbeitsgemeinschaft aufgrund der Eingabe die Notlage 

bekannt geworden war, wurde das Arbeitslosengeld II umgehend neu berechnet und 

die Nachzahlung bar ausgezahlt. 

 

In einem weiteren Fall fand eine Kreisverwaltung einen etwas ungewöhnlichen Weg, 

um zu einem raschen Ergebnis zu kommen. Eine Petentin begehrte die Löschung 

einer Baulast zur Sicherung von Kfz-Stellplätzen. An sich hätte sie zunächst eine 

Baugenehmigung für eine Nutzungsänderung beantragen müssen, die schließlich 
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dazu geführt hätte, dass die Notwendigkeit der Stellplätze entfällt. Dies hätte jedoch 

zu einer Verzögerung der Angelegenheit geführt. Um dies zu vermeiden, erließ die 

Kreisverwaltung eine Nutzungsuntersagungsverfügung. Mit dem Wegfall eines Teils 

der bauaufsichtlich genehmigten Nutzung entfiel auch die Verpflichtung zur Vorhal-

tung von Pkw-Stellplätzen, sodass die Baulast kurzfristig gelöscht werden konnte. 

 

 

Probleme mit einer Ortsgemeinde 

 

Im Jahresbericht 2008 ist unter der Überschrift „Probleme mit einigen Ortsgemeinden“ un-

ter anderem auch über einen Fall berichtet worden, bei dem es um die Gestaltung von 

Gräbern auf dem Friedhof der Ortsgemeinde Mörlen, Verbandsgemeinde Bad Marienberg, 

ging. In der Folgezeit hat der Ortsbürgermeister anstatt, wie es eigentlich zu erwarten ge-

wesen wäre, nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen, sich über den Bürgerbeauf-

tragten beschwert, weil die Angelegenheit im Jahresbericht 2008 erwähnt worden war. Der 

Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz hat sich in seiner Sitzung am 7. Juli 

2009 mit der Beschwerde befasst und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Tätig-

werden des Bürgerbeauftragten keinen Anlass zu Beanstandungen gibt; er hat deshalb die 

Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen. 

 

Der Vorwurf, „der Bürgerbeauftragte habe in seinem Jahresbericht die Gemeinde 

Mörlen in ein Negativansehen gebracht“, ist für den Bürgerbeauftragten nach wie vor 

unter anderem nicht nachvollziehbar, da die Berichterstattung nicht die Gemeinde, 

sondern das Verhalten des Ortsbürgermeisters betrifft. Im Übrigen hat der Bürgerbe-

auftragte klargestellt, dass es ohnehin zu keinem Zeitpunkt seine Absicht war, die 

Gemeinde in ein negatives Ansehen zu bringen. 

 

Im Übrigen bestand der Ortsbürgermeister „auf einer Anerkennung des Beschlusses 

des Gemeinderats durch den Bürgerbeauftragten“. Diesem Beschwerdepunkt liegt 

offensichtlich ein Missverständnis des Ortsbürgermeisters zugrunde. Der Bürgerbe-

auftragte hat zu keinem Zeitpunkt die Beschlüsse des Gemeinderats als demokra-

tisch legitimiertes Gremium angezweifelt oder nicht anerkannt. Sein Bestreben lag 

vielmehr darin, in der Angelegenheit eine einvernehmliche Lösung zu finden und si-

cherzustellen, dass sich der Ortsgemeinderat auch wirklich mit allen Aspekten der 

Angelegenheit befasst. 
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Leider blieben auch alle weiteren Bemühungen des Bürgerbeauftragten, zu einer einver-

nehmlichen Regelung beizutragen, erfolglos. Zuletzt hatte der Kreisrechtsausschuss der 

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises das dort anhängige Widerspruchsverfahren aus-

gesetzt, um der Ortsgemeinde die Möglichkeit zu geben, die Angelegenheit nochmals im 

Sinne einer einvernehmlichen Regelung zu beraten. Leider wurde auch diese Chance nicht 

genutzt; vielmehr hielt der Rat an seiner starren ablehnenden Haltung fest. Die Angelegen-

heit ist jetzt Gegenstand eines gerichtlichen Verfahrens, das der Bürgerbeauftragte eigent-

lich mit seinen Bemühungen vermeiden wollte. Im Übrigen hat dieser Fall den Bürgerbeauf-

tragten in seiner Forderung, dass die Verwaltungen gerade in Friedhofsangelegenheiten 

sensibler und weniger bürokratisch handeln sollten, bestärkt. 

 

 

100.000. Petition seit 1974 

 

Anlässlich des Sprechtags des Bürgerbeauftragten in Bitburg am 22. September 2009 

konnte ein Petent begrüßt werden, der sich mit der 100.000 Petition seit Einführung des 

Amts des Bürgerbeauftragten im Jahr 1974 an den Bürgerbeauftragten wandte. 

 

Der Eingabe liegt ein eher „ungewöhnlicher“ Sachverhalt zugrunde. Die Mutter des Pe-

tenten hatte den Wunsch, auf einem kleinen Dorffriedhof neben dem Grab ihres Sohnes 

beigesetzt zu werden. Sie hatte bereits vor einigen Jahren eine Zusicherung der zustän-

digen Verbandsgemeindeverwaltung erhalten, dass die Grabstelle aufgrund eines ent-

sprechenden Beschlusses des Ortsgemeinderats für sie freigehalten wird. Als nach dem 

Tod der Mutter das Grab ausgehoben wurde, wurde festgestellt, dass sich dort bereits 

ein Sarg befand. Die Mutter musste daher entgegen ihrem Wunsch an einer anderen 

Stelle auf dem Friedhof beigesetzt werden. War dies für den Petenten bereits schlimm 

genug, kam es bei ihm zu weiteren Irritationen, weil offensichtlich keine Aussage dazu 

getroffen werden konnte, wer in der betreffenden Grabstelle bestattet worden war. Weil 

der vorgefundene Sarg einen verhältnismäßig gut erhaltenen Eindruck machte und die 

letzte registrierte Bestattung bereits längere Zeit zurücklag, kam es zu der Vermutung, es 

könnte sich um den Sarg des verstorbenen Bruders des Petenten handeln, sodass der 

Petent nicht auszuschließen vermochte, dass er bislang möglicherweise vor dem fal-

schen Grab getrauert hat. Ihm ist daher an einer gründlichen Klärung des gesamten 

Sachverhalts gelegen. Da diese aber bis Ende 2009 leider noch nicht erfolgen konnte, 

wird im nächsten Jahresbericht über den weiteren Fortgang berichtet. 
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Besuche des Bürgerbeauftragten in Justizvollzugsanstalten werden fort-

gesetzt 

 

Der Bürgerbeauftragte hat seine im Jahr 2007 begonnene Praxis, Sprechtage in Jus-

tizvollzugsanstalten abzuhalten, fortgesetzt. Nach der JVA Rohrbach und der JVA 

Trier folgte im Berichtsjahr ein Besuch in der JVA Koblenz. Über die bei diesen 

Sprechtagen an den Bürgerbeauftragten herangetragenen Einzelanliegen hinaus 

wurden die gewonnenen Erkenntnisse ausführlich mit dem Ministerium der Justiz 

sowie der Leiterin bzw. dem Leiter der betreffenden JVA erörtert. Hierüber ist bereits 

in den vorangegangenen Jahresberichten eingehend berichtet worden. 

 

Im Nachgang zum Bericht bezüglich des Besuchs in der JVA Trier bleibt festzuhalten, 

dass bezüglich der Telefonie leider bis Ende 2009 noch keine abschließende Rege-

lung getroffen werden konnte. Der Bürgerbeauftragte bedauert die lange Verfahrens-

dauer, die zur Folge hat, dass die Gefangenen auch 18 Monate nach seinem Besuch 

in der JVA noch keine ausreichende Möglichkeit haben, Telefongespräche zu führen.  

 

Zu den Beschwerden über die Vollzugsplanung und die Freizeitgestaltungsmöglich-

keiten erklärte die Leiterin der JVA, dass konkreten Beschwerden nachgegangen wird 

und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Notwendigkeit einer individuellen 

Vollzugsplangestaltung erneut sensibilisiert werden. In einer Stellungnahme des Mi-

nisteriums der Justiz wurde nochmals bestätigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter sensibilisiert wurden, auch bei der Eröffnung der Vollzugspläne die individuel-

len Gesichtspunkte eines jeden Gefangenen hervorzuheben und ihm diese gegebe-

nenfalls ausführlicher zu erläutern. Bezüglich der Freizeitgestaltungsmöglichkeiten 

sagte die Leiterin der JVA zu, die Freizeitangebote zu erfassen und die Nachfrage zu 

klären. Wünsche zur Ausgestaltung der Freizeit würden auf ihre Umsetzbarkeit hin 

geprüft und gegebenenfalls realisiert. In der Stellungnahme wurden die Freizeitange-

bote sowohl im geschlossenen Vollzug als auch im offenen Vollzug im Einzelnen auf-

gezählt. 

 

Am 25. November 2009 fand dann ein Sprechtag in der JVA Koblenz statt. Neben 

rund 50 nur individuellen Anliegen ergaben sich hierbei folgende Schwerpunkte: Es 

wurde beklagt, dass kein Sport angeboten wird, obwohl ein Sportplatz vorhanden ist. 

Beanstandet wurden die Sichtblenden vor den Fenstern, die die Beleuchtung und 

Belüftung der Hafträume einschränken und den freien Blick nach draußen unmöglich 
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machen. Des Weiteren wurde beanstandet, dass die männlichen Gefangenen nur 2 x 

und die weiblichen Gefangenen nur 3 x wöchentlich duschen können und auf den 

Hafträumen nur kaltes Wasser zur Verfügung steht. Schließlich wurde beanstandet, 

dass die Gefangenen beim Wäschetausch nicht immer dieselbe Wäsche erhalten, 

was für unhygienisch erachtet wird. Auch die Anzahl der Wäschestücke sowie der 

Jogginganzüge wird nicht als ausreichend erachtet. 

 

Der Bürgerbeauftragte hat der Strafvollzugskommission in ihrer Sitzung am 1. De-

zember 2009 über den Sprechtag berichtet. Hierbei stellte er die vorgenannten Kern-

punkte, um die es den Gefangenen im Wesentlichen gegangen ist, heraus. Beson-

ders verwies er auf die baulichen Zustände und die Ausgestaltung der JVA, die nach 

seiner Ansicht an der Grenze des Zumutbaren liegen und dringenden Handlungsbe-

darf erfordern. 

 

Der Minister der Justiz, Herr Dr. Bamberger, erklärte bei dieser Gelegenheit, dass er 

den Sprechtagen des Bürgerbeauftragten positiv gegenüberstehe und sich deshalb 

dafür bedanke. 

 

Zur Aufarbeitung der beim Sprechtag gewonnenen Erkenntnisse führte der Bürger-

beauftragte mit der Staatssekretärin im Ministerium der Justiz ein Gespräch, an dem 

auch der zuständige Abteilungsleiter des Ministeriums der Justiz und die Leiterin der 

JVA Koblenz teilnahmen.  

 

Der Bürgerbeauftragte appelliert an das Ministerium der Justiz sowie an das Parla-

ment, die zu beanstandenden Zustände möglichst zeitnah zu beenden und auch die 

erforderlichen organisatorischen Maßnahmen schnell zu veranlassen, um die derzei-

tigen Zustände zumindest abzufedern. Im Jahresbericht 2010 wird dazu weiter be-

richtet. 

 

 

Einführung der Öffentlichen Petition in Rheinland-Pfalz  

 

Bereits in den Berichten der Jahre 2007 und 2008 wurde das Thema der Öffentlichen 

Petition angesprochen. So hatte der Bürgerbeauftragte zum Beispiel bereits im Jah-

resbericht 2007 auf die Vorteile der Öffentlichen Petition hingewiesen und sich für 

deren Einführung auch in Rheinland-Pfalz ausgesprochen.  
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Zur Erinnerung: Seit dem 1. September 2005 hat der Petitionsausschuss des Deutschen 

Bundestages in einem zunächst auf zwei Jahre befristeten Modellversuch nach dem 

Vorbild des schottischen Regionalparlaments die Möglichkeit eröffnet, im Internet veröf-

fentlichte Petitionsbegehren zu unterstützen oder sich dazu in Diskussionsforen zu 

äußern. In dem Modellversuch hat die Öffentliche Petition eine überaus große Reso-

nanz erfahren, sodass der Petitionsausschuss Ende 2007 entschieden hat, aufgrund 

der positiven Erfahrungen den Modellversuch in einen dauerhaften regulären Betrieb 

zu überführen.  

 

Seit diesem Zeitpunkt verstärkte der Bürgerbeauftragte seine Bemühungen, die beim 

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages erfolgreich praktizierte Innovation 

auf dem Gebiet des Petitionswesens nicht nur deutschland-, sondern auch europa-

weit einzuführen.  

 

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Petitionsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz 

hat sich der Bürgerbeauftragte im Rahmen eines Besuchs beim Petitionsausschuss des 

Deutschen Bundestages in Berlin von der Bedeutung der Öffentlichen Petition für die Fort-

entwicklung des Petitionsrechts sowie einem Mehr an Demokratie überzeugen können. 

Darüber hinaus konnten auch Erkenntnisse über die Bearbeitung sowie die verfahrens-

technische Abwicklung gewonnen werden. 

 

Was ist eine Öffentliche Petition? 

Die Öffentliche Petition ist eine Petition, die im Internet veröffentlicht und dort von 

jedem eingesehen werden kann. Wichtig ist, dass es sich um ein Anliegen von allge-

meinem Interesse handelt, das sich für eine sachliche öffentliche Diskussion eignet.  

 

Andere Personen können dann innerhalb von sechs Wochen die im Internet veröffentlichte 

Petition mit unterzeichnen, sich in einem Onlinediskussionsforum mit anderen über 

den Inhalt unterhalten und weitere Personen durch die Versendung elektronischer 

Postkarten auf die Öffentliche Petition aufmerksam machen. Nach Ablauf der Mit-

zeichnungsfrist führt der Petitionsausschuss das Verfahren „in gewöhnlicher Weise“ 

zu Ende. Mit Abschluss des Petitionsverfahrens wird der Beschluss bzw. die Be-

schlussempfehlung des Petitionsausschusses ebenfalls im Internet veröffentlicht.  
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Oft taucht die Frage auf, was der Unterschied zwischen einer Öffentlichen Petition 

und einer Online-Petition ist. Zunächst handelt es sich um Begriffe, die eine neue Art 

der Petition darstellen und die beide elektronische Petitionen erfassen.  

 

Die Online-Petition wird elektronisch eingereicht, sonst aber wie eine herkömmliche 

Petition behandelt. Die Öffentliche Petition wird zwar ebenfalls elektronisch einge-

reicht, aber - nach Prüfung der Zulassungskriterien - im Internet veröffentlicht, wo 

andere diese Petition unterstützen und in einem Diskussionsforum über das Für und 

Wider debattieren können. 

 

Was bringt die Öffentliche Petition für die Menschen? 

Nach Auffassung des Bürgerbeauftragten ist die Öffentliche Petition ein Meilenstein für 

das Petitionswesen. Sie stellt eine völlig neue Möglichkeit dar, wie das jeder Frau und 

jedem Mann zustehende Petitionsrecht ausgeübt werden kann.  

 

Die Öffentliche Petition ist die angemessene Antwort auf die Entwicklungen im 21. 

Jahrhundert und sie bedeutet eine Stärkung der Demokratie. 

 

Darüber hinaus führt die Öffentliche Petition zu einer Aufwertung des Petitionswesens, 

da den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, vorgetragene Sachver-

halte zur Gesetzgebung wie auch Beschwerden aus unterschiedlichen Sichtweisen 

kennen zu lernen und in die eigene Meinungsbildung mit einzubeziehen und sie zeugt 

von einem an Öffentlichkeit und Transparenz orientierten Politikverständnis.  

 

Dem Petitionswesen wird auch eine größere Publizität verliehen. Bekanntheitsgrad und 

Attraktivität des Petitionswesens werden vergrößert.  

 

Mit der Öffentlichen Petition wird ein zusätzlicher Zugang zum Petitionswesen eröffnet und 

damit auch die Möglichkeit, dass noch mehr Bürgerinnen und Bürger dieses verfassungs-

rechtlich verankerte Recht in Anspruch nehmen.  

 

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil besteht darin, dass für die Abgeordneten 

des Parlaments und die jeweiligen Verwaltungen die Möglichkeit besteht, sich anhand 

der Beiträge zu Öffentlichen Petitionen ein ungefiltertes Bild der öffentlichen Meinung 

zu machen. 
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Die Beiträge der Petentinnen und Petenten sowie der Diskussionsteilnehmerinnen und 

Diskussionsteilnehmer können im Übrigen für die politisch Verantwortlichen auch ein 

Stimmungsbarometer sein und als Anregungen bei ihren Entscheidungen verstanden wer-

den.  

 

Natürlich werden auch immer wieder Stimmen laut, die hier die Gefahr des Miss-

brauchs sehen; dazu ist allerdings festzuhalten, dass es nach Auskunft des Aus-

schussdienstes des Deutschen Bundestages noch so gut wie keine Fälle gegeben hat, 

bei denen die Möglichkeit, eine Petition im Internet einzustellen, missbraucht wurde. 

Sollte diese Gefahr auch nur ansatzweise bestehen oder zu erkennen sein, schalten 

sich die Moderatorinnen bzw. Moderatoren ein und tragen zu einer sofortigen Klärung 

bei.  

 

Selbstverständlich ist auch, dass nur solche Anliegen als Öffentliche Petition in Be-

tracht kommen, die von allgemeinem Interesse und für eine sachliche öffentliche Dis-

kussion geeignet sind. Darüber hinaus darf es sich nicht um Eingaben handeln, die 

zum Beispiel gegen die Menschenwürde verstoßen, beleidigende Inhalte aufweisen 

oder zu Straftaten auffordern. Solche Zugangsvoraussetzungen hat zum Beispiel der 

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages in entsprechenden Richtlinien gere-

gelt. Kommt eine Petition nicht als Öffentliche Petition in Betracht, wird sie als „normale“ 

Petition behandelt und bearbeitet.  

 

Wichtig ist auch, dass die Eingabe einer Petentin bzw. eines Petenten auf jeden Fall 

bearbeitet wird, selbst dann, wenn sie nicht als Öffentliche Petition behandelt wird und 

somit keine Veröffentlichung im Internet erfolgt. Dementsprechend besteht auch kein 

Anspruch darauf, dass eine Petition als Öffentliche Petition behandelt wird. Das verfas-

sungsrechtlich garantierte Petitionsrecht wird dadurch nicht angetastet.   

 

Wie sieht die aktuelle Entwicklung aus? 

Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz setzt sich nachdrücklich für das Petitions-

wesen sowie eine Stärkung der Demokratie ein und spricht sich daher ausdrücklich für die 

Einführung der Öffentlichen Petition auch in Rheinland-Pfalz aus.  

 

Anlässlich der einstimmigen Wiederwahl des Bürgerbeauftragten zum Präsidenten des Eu-

ropäischen Ombudsmann-Instituts am 05. Oktober 2009 in Florenz beschloss die General-
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versammlung einmütig, seine Bemühungen zur Verbreitung der Öffentlichen Petition in 

Deutschland und in Europa zu unterstützen.  

 

So hat das Land Bremen die Öffentliche Petition zum 01. Januar 2010 eingeführt.  

 

Für Rheinland-Pfalz begrüßt der Bürgerbeauftragte die Entscheidung der SPD-Fraktion im 

Landtag Rheinland-Pfalz vom 04. November 2009, sich für die Einführung der Öffentlichen 

Petition einzusetzen.  

 

Die SPD-Landtagsfraktion betont in ihrer Erklärung vom 04. November 2009 die Bedeutung 

der Öffentlichen Petition für die Fortentwicklung des Petitionsrechts in Rheinland-Pfalz und 

weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Öffentliche Petition das rheinland-

pfälzische Petitionsrecht noch bürgerfreundlicher und beteiligungsgerechter macht. Mit dieser 

Entscheidung der SPD-Landtagsfraktion ist nach Auffassung des Bürgerbeauftragten ein 

wichtiger Schritt in Richtung Öffentliche Petition getan. 

 

Auch die FDP-Landtagsfraktion beschäftigte sich im Rahmen von Fraktionssitzungen 

mit der Öffentlichen Petition. Der Bürgerbeauftragte besuchte zum Zweck der weite-

ren Information eine der Sitzungen und hat in diesem Rahmen seinen Standpunkt 

dargelegt. 

 

Der Sprecher des Arbeitskreises Petitionen der CDU-Landtagsfraktion hat den Vor-

stoß der SPD-Landtagsfraktion zur Weiterentwicklung des rheinland-pfälzischen Peti-

tionsrechts zwar grundsätzlich begrüßt, ist jedoch der Auffassung, dass zuvor Fragen 

des Personalbedarfs und der Kosten kritisch hinterfragt werden müssen.  

 

Der Bürgerbeauftragte hofft, dass diese ersten wichtigen Schritte dazu führen werden, dass 

die Öffentliche Petition in Rheinland-Pfalz sobald wie möglich, vielleicht noch in 2010, einge-

führt wird und bietet dazu allen Beteiligten und Interessierten seine Mitarbeit an.    
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Mehr Rechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger durch das Options-

modell  

 

Die Beanstandung von überlangen Widerspruchsverfahren war bereits vielfach Ge-

genstand von Petitionen, was unter anderem der Grund dafür war, das Thema in den 

Jahresberichten 1999 und 2000 sowie erneut im Jahresbericht 2008 aufzugreifen.  

 

Nach der Schilderung einiger Fälle, in denen Widerspruchsverfahren besonders lan-

ge gedauert haben, äußerte der Bürgerbeauftragte seine Auffassung, dass sich die 

Stadt- und Kreisrechtsausschüsse auch im Interesse des Rechtsfriedens bemühen 

sollten, über Widersprüche so schnell wie möglich zu entscheiden.  

 

Im Laufe des Jahres 2009 hat der Bürgerbeauftragte Kenntnis davon erlangt, dass es 

offenbar Bestrebungen für eine Neuregelung des verwaltungsgerichtlichen Vorverfah-

rens in Rheinland-Pfalz gibt. Dazu soll ein sog. Optionsmodell eingeführt werden, bei 

dem Bürgerinnen bzw. Bürger bei einem Widerspruch gegen eine Verwaltungsent-

scheidung die Wahl haben, ob das Widerspruchs- bzw. Vorverfahren durchgeführt 

werden soll oder direkt Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben wird.   

 

Dieser Vorschlag wurde vom Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-

Pfalz, Herrn Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer, an den Minister der Justiz herangetragen.  

 

Zunächst ist festzustellen, dass sich der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-

Pfalz immer für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger einsetzt und daher grundsätz-

lich alle Entscheidungen und Maßnahmen begrüßt, die zu einer Stärkung von Rech-

ten der Bürgerinnen und Bürger führen. 

 

Dabei zählt das Recht auf ein zügiges Verfahren zu einem der Rechte, das als sehr 

bedeutsam anzusehen ist.  

 

Gerade im Hinblick auf leider immer wieder vorkommende lange Verwaltungsverfah-

ren bei Landes- und Kommunalbehörden unterstützt der Bürgerbeauftragte alle Vor-

schläge, die Rechtsschutzmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger zu optimieren.  

 

Für die Einführung des Optionsmodells spricht, dass es bestimmte Anliegen gibt, bei 

denen der Verzicht auf ein Vorverfahren sinnvoll und zweckmäßig ist. Dies gilt zum 
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Beispiel zum einen für Fälle „gebundener Entscheidungen“, also solche Fälle, bei 

denen die Verwaltung und auch der Kreis- oder Stadtrechtsausschuss an die Ent-

scheidung gebunden sind und zum anderen für Fälle, bei denen zum Beispiel ge-

werbliche oder private Investitionen getätigt werden sollen und bei denen die Durch-

führung des Vorverfahrens eventuell zu Verzögerungen führt, die sich für die rechts-

schutzsuchenden Bürgerinnen und Bürger finanziell nachteilig auswirken können. 

Dies wäre von Nachteil für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz.   

 

Andererseits macht es unter anderem zum Beispiel in schulischen Angelegenheiten 

durchaus Sinn, an der Durchführung eines Vorverfahrens festzuhalten. Es kann sich 

dabei zum Beispiel um den Schulwechsel, Entscheidungen über Versetzungen und 

Zeugnisnoten, Hilfestellungen für behinderte Kinder und Probleme im Zusammen-

hang mit Förderschulen handeln. In allen Fällen entscheidet die Schulbehörde in ihrer 

Funktion als Schulaufsicht über die Widersprüche und überprüft diese nicht nur unter 

rechtlichen Gesichtspunkten, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Zweckmä-

ßigkeit. Dies gibt der Schulbehörde die Möglichkeit, in Widerspruchsverfahren Ent-

scheidungen zu treffen, die über den jeweiligen Konflikt hinausgehen und zum Bei-

spiel dort, wo das Verhalten einer Schule rechtlich nicht zu beanstanden ist, aus 

Zweckmäßigkeitserwägungen, insbesondere pädagogischen Gründen, andere Maß-

nahmen zu treffen, als die Schule es getan hat. Dabei werden in der Praxis Konflikte 

seitens der Schulbehörde durch personelle Maßnahmen begrenzt oder gelöst, häufig 

kann auch bereits ein Gespräch zwischen allen Beteiligten unter Federführung der 

Schulaufsicht zu einer Lösung  führen. 

 

Weiter gibt der Bürgerbeauftragte zu bedenken, dass das Vorverfahren häufig zu ei-

ner Entlastung der Gerichte führt, da es eine befriedende Funktion hat. Ein Verzicht 

auf das Vorverfahren könnte aber durchaus auch zu einer Mehrbelastung der Gerich-

te führen, da die Vorarbeit der Kreis- und Stadtrechtsausschüsse, wie zum Beispiel 

die Sachverhaltsaufklärung, dann entfallen würde und von den Richterinnen und 

Richtern der Verwaltungsgerichte zu leisten wäre.  

 

Im Übrigen gilt es festzuhalten, dass oftmals den Bürgerinnen und Bürgern erst im 

Widerspruchsverfahren ein streitbefangener Bescheid oder ein bestimmtes Verwal-

tungshandeln erklärt und verständlich dargelegt wird, sodass sich die Tätigkeit der 

Kreis- und Stadtrechtsausschüsse nicht nur auf eine bloße Entscheidung in rechtli-

chen Fragen beschränkt, sondern vielmehr den Charakter eines „runden Tisches“ 
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hat, in dessen Rahmen der Widerspruchsführerin bzw. dem Widerspruchsführer das 

Verwaltungshandeln erläutert wird. Hier hat sich das Vorverfahren bewährt und seine 

Befriedungsfunktion erfüllt.   

 

Der Bürgerbeauftragte ist jedoch der Auffassung, dass es aber gerade der entscheiden-

de Vorteil des Optionsmodells ist, dass die Bürgerin bzw. der Bürger die Wahl hat, das 

Vorverfahren durchzuführen oder gleich zu klagen. Das Optionsmodell bedeutet also, 

dass die Bürgerinnen und Bürger nicht zwingend an das Vorverfahren gebunden sind.  

 

Darin ist ein Mehr an Bürgerrechten zu sehen, sodass der Bürgerbeauftragte dem Vor-

schlag des Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts und seiner Empfehlung der 

Einführung eines Optionsmodells alles in allem nicht ablehnend gegenübersteht. Al-

lerdings sollte im Fall einer Entscheidung der Landesregierung für das Optionsmodell 

auf jeden Fall über Ausnahmen im Fachrecht und eine Erprobungsphase nachgedacht 

werden, in der Erfahrungen gesammelt und bewertet werden können.  

 

Der Bürgerbeauftragte hat seine Auffassung zu dem Thema dem Minister der Justiz dar-

gelegt und auf die oben genannten Aspekte hingewiesen. Das Ministerium der Justiz 

seinerseits unterstützt die Einführung des Optionsmodells. Derzeit werden durch das 

Ministerium des Innern und für Sport die Stellungnahmen und Einschätzungen aller Be-

teiligten eingeholt.   

 

Es sollte aber unabhängig von der Frage der Einführung des Optionsmodells in 

Rheinland-Pfalz Ziel der Landesregierung sein, die Dauer der Vorverfahren zu verkürzen 

und sicherzustellen, dass die Kreis- und Stadtrechtsausschüsse in Rheinland-Pfalz in 

angemessener Zeit über die Widersprüche entscheiden; hier ist das Ministerium des In-

nern und für Sport gefordert.  

 

 

Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Men-

schen 

 

Wie bereits in den vergangenen Jahren – zuletzt ausführlich im Jahresbericht 2006 – 

dargestellt, hat der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz sich nachdrücklich 

dafür eingesetzt, dass schwerbehinderte Bürgerinnen und Bürger, denen das Merk-

zeichen „G“ zuerkannt wurde und die über weitere Handicaps verfügen und daher auf 
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Parkerleichterungen angewiesen sind, solche auch in Anspruch nehmen können. 

Zum 1. Januar 1998 wurde die entsprechende Möglichkeit der Erteilung einer Aus-

nahmeregelung für besondere Gruppen Schwerbehinderter nach § 46 Abs. 2 Satz 1 

der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) durch das Land Rheinland-Pfalz eingeführt. 

Seit dem Jahr 2004 erfolgten gegenseitige Anerkennungen der erteilten Parkerleich-

terungen durch die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, 

Nordrhein-Westfalen, Thüringen, die Freie und Hansestadt Bremen, das Saarland 

und Schleswig-Holstein. Zudem dürfen die in diesen Bundesländern erteilten Aus-

nahmegenehmigungen auch in Mecklenburg-Vorpommern genutzt werden.  

 

Wie bereits im letzten Jahresbericht angedeutet, hat der Bundesrat in seiner Sitzung 

am 6. März 2009 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemei-

nen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung nach Art. 84 Abs. 2 Grund-

gesetz zugestimmt. Damit ist nun der Kreis der schwerbehinderten Menschen, denen 

eine Ausnahmegenehmigung für Parkerleichterungen erteilt werden kann, bundes-

einheitlich geregelt. Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz begrüßt dies 

ausdrücklich. 

 

Damit wurde der Kreis der Berechtigten, denen nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 der StVO 

eine solche Ausnahme erteilt werden kann, um folgende vier Personengruppen er-

weitert: 

 

- schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen „G“ und „B“ sowie einem Grad 

der Behinderung (GdB) von mind. 80 allein für Funktionseinschränkungen an den 

unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Geh-

vermögen auswirken); 

- schwerbehinderte Menschen mit den Merkzeichen „G“ und „B“ sowie GdB von 

mind. 70 allein für Funktionseinschränkungen an den unteren Gliedmaßen (und 

der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und 

gleichzeitig einem GdB von mind. 50 für Funktionsstörungen des Herzens und der 

Atmungsorgane; 

- schwerbehinderte Menschen, die an Morbus Crohn oder Collitis Ulcerosa erkrankt 

sind mit einem Einzel-GdB von mind. 60; 

- schwerbehinderte Menschen mit doppeltem Stoma (künstlicher Darmausgang 

und künstliche Harnableitung nach außen) mit einem Einzel-GdB von mind. 70. 
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Damit sind weitestgehend die Krankheitsbilder und Schwerbehinderungen in die stra-

ßenverkehrsrechtlich bundesweit gültige Vorschriftenlage eingeflossen, die bislang 

Gegenstand der rheinland-pfälzischen Regelungen für besondere Gruppen schwer-

behinderter Menschen waren. 

 

Allerdings besteht keine Deckungsgleichheit. Vielmehr bedeutet diese Regelung im 

Vergleich zur bisherigen Regelung in einigen Fällen eine Schlechterstellung. So 

konnte nach der rheinland-pfälzischen Regelung bisher schwerbehinderten Men-

schen mit einer Gehbehinderung (Merkzeichen „G“) mit einem anerkannten GdB von 

mindestens 70 sowie einem maximalen Aktionsradius von 100 m diese Ausnahme-

genehmigung erteilt werden. Nach der nun vorliegenden bundeseinheitlichen Rege-

lung ist bei gehbehinderten Menschen Voraussetzung, dass neben weiteren Ein-

schränkungen die Merkzeichen „G“ und „B“ vorliegen müssen. Nach den Erfahrungen 

des Bürgerbeauftragten gibt es allerdings eine Vielzahl von schwerbehinderten Men-

schen, die aufgrund ihrer Gehbehinderung auf die Inanspruchnahme von Parkerleich-

terungen, aber nicht notwendigerweise auf eine ständige Begleitung (Merkzeichen 

„B“) angewiesen sind. Insoweit kann der Bürgerbeauftragte nicht nachvollziehen, 

dass der Bundesrat bei seiner Entscheidung den Empfehlungen des Ausschusses für 

Arbeit und Sozialpolitik und des Ausschusses für Innere Angelegenheiten, insoweit 

auf das Merkzeichen „B“ zu verzichten, nicht gefolgt ist. 

 

Allerdings hat der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, dem der Bürgerbe-

auftragte diese Befürchtungen frühzeitig mitgeteilt hat, darauf hingewiesen, dass es 

leider nicht möglich war, die oben genannte Personengruppe auch in die allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur StVO aufzunehmen, wie es eigentlich dem Wunsch von 

Rheinland-Pfalz entsprochen hätte. Aus diesem Grund hat sich das Land Rheinland-

Pfalz entschieden, die im Jahr 1997 eingeführte Sonderregelung für besondere 

Gruppen schwerbehinderter Menschen in Rheinland-Pfalz in Abstimmung mit dem 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen, dem Landesbeauf-

tragten für die Belange behinderter Menschen und dem Ministerium des Innern und 

für Sport und unter Berücksichtigung der Interessenlage der schwerbehinderten Men-

schen in Rheinland-Pfalz insoweit fortzuführen, sodass diese Personengruppe wei-

terhin in den Genuss des bisher eingeräumten Vorteils kommt. 

 

Es ist jedoch zu beachten, dass mit Inkrafttreten der neuen bundeseinheitlichen Rege-

lungen über die Gewährung von Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwer-
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behinderter Menschen einige Bundesländer erklärt haben, dass sie die bisher auf der 

Grundlage von Länder-Sonderregelungen ausgestellten Parkausweise und die Aus-

nahmegenehmigungen nach deren Gültigkeitsende nicht mehr anerkennen; gleiches 

gilt auch für Neuausstellungen auf der Grundlage der rheinland-pfälzischen Sonderre-

gelung. Daraus ergibt sich, dass zukünftig auf der Grundlage der oben genannten 

rheinland-pfälzischen Sonderregelung, also bei gehbehinderten Bürgerinnen und Bür-

gern, die einen Aktionsradius von nur ca. 100 m haben, der Geltungsbereich auf die 

Bundesländer Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern be-

schränkt ist.  

 

Am Verfahren zur Beantragung hat sich für alle oben dargestellten Ausnahmege-

nehmigungen nichts geändert. Die Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmi-

gung zur Inanspruchnahme von Parkerleichterungen sind weiterhin bei den Straßen-

verkehrsbehörden zu stellen. Diese Anträge werden danach dem Amt für soziale An-

gelegenheiten zur sachverständigen medizinischen Beurteilung und Stellungnahme 

zugeleitet; die Antragsprüfung erfolgt dabei durch das zuständige Amt für soziale An-

gelegenheiten grundsätzlich nach Aktenlage. 

 

Auch hinsichtlich des Umfangs entspricht die neue bundeseinheitliche Regelung den 

bereits bekannten Parkerleichterungen nach der rheinland-pfälzischen Regelung. 

Dabei ist das Parken auf ausgewiesenen Behindertenparkplätzen (mit dem Rollstuhl-

fahrersymbol gekennzeichnet) weiterhin nicht gestattet. Die in Kraft getretene bun-

deseinheitliche Regelung stellt für die betroffenen Menschen insofern eine erhebliche 

Erleichterung dar, da sie diese Ausnahmegenehmigung nun überall in Deutschland 

nutzen können. Allerdings hat es der Bürgerbeauftragte mit Bedauern zur Kenntnis 

nehmen müssen, dass die nun erfolgten Regelungen gerade für die Gruppe der geh-

behinderten Menschen in Rheinland-Pfalz eine Schlechterstellung bedeutet. Und da-

durch, dass eine gegenseitige Anerkennung der nun erteilten Ausnahmegenehmi-

gung nur noch mit den Ländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 

erfolgt, fällt die Möglichkeit, diese Parkerleichterungen in den angrenzenden Bundes-

ländern in Anspruch nehmen zu können, fort. Insoweit kann die nun geschaffene 

bundeseinheitliche Regelung aus Sicht des Bürgerbeauftragten des Landes Rhein-

land-Pfalz in keinem Fall das letzte Wort sein. Die vom Bürgerbeauftragten im Jah-

resbericht 2009 ausgesprochene Befürchtung, dass es zu einer sog. „Verschlimm-

besserung“ kommt, ist damit leider wahr geworden. 
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Verschiedene Sozialleistungen können Probleme mit sich bringen  

 

Wie bereits im Tätigkeitsbericht zum Sachgebiet 5.9 dargestellt, haben sich im Be-

richtsjahr viele Bürgerinnen und Bürger mit Fragen nach finanziellen Hilfsmöglichkei-

ten an den Bürgerbeauftragten gewandt. Bei der Beantwortung der Fragen, welche 

Sozialleistungen sie erhalten können und wo diese zu beantragen sind, ist aufgefal-

len, dass es nicht die eine Möglichkeit gibt, sondern das Zusammenspiel unterschied-

licher Leistungen und unterschiedlicher Träger zu beachten ist.  

 

So gilt sowohl im Bereich des SGB XII, insbesondere bei der Hilfe zum Lebensunter-

halt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, als auch bei der 

Grundsicherung für Arbeitsuchende, dem sog. Arbeitslosengeld II, dass diese Leis-

tungen nur nachrangig gewährt werden. § 12a SGB II drückt dies so aus: „Hilfebe-

dürftige sind verpflichtet, Sozialleistungen anderer Träger in Anspruch zu nehmen 

und die dafür erforderlichen Anträge zu stellen, sofern dies zur Vermeidung, Beseiti-

gung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist.“ 

 

Beispiele für solche vorrangigen Leistungen sind der Kinderzuschlag nach § 6a Bun-

deskindergeldgesetz, Wohngeld, Kindergeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Unterhalt, 

Unterhaltsvorschuss oder auch Leistungen der Krankenkasse, der gesetzlichen Un-

fallversicherung oder der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei der Arbeit des Bür-

gerbeauftragten spielen vor allem die Bewilligung von Wohngeld und Kinderzuschlag 

im Zusammenhang mit der Gewährung von Arbeitslosengeld II eine große Rolle, so-

dass im Folgenden vor allem auf diese beiden Leistungen und die damit zusammen-

hängenden Fragen und Probleme näher eingegangen werden soll.  

 

Die Änderung des Wohngeldgesetzes zum 1. Januar 2009, die u.a. zu einer Erhö-

hung des Wohngeldes geführt hat, hatte auch Auswirkungen auf Bezieherinnen und 

Bezieher von Arbeitslosengeld II, da der Kreis der Wohngeldberechtigten erweitert 

wurde. So führte die Wohngelderhöhung u.a. dazu, dass erwerbsfähige Hilfebedürfti-

ge, die ergänzend zum Einkommen Arbeitslosengeld II erhalten haben (sog. Aufsto-

cker), nun mit ihrem Einkommen und dem Wohngeld in der Lage sind, den Lebensun-

terhalt für sich bzw. ihre Familie sicherzustellen. Sie wurden daher zu Beginn des 

Jahres aufgefordert, Wohngeld – als dem Arbeitslosengeld II vorrangige Leistung – 

zu beantragen. 
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Allerdings führte dies insofern zu weiteren Problemen, als dass vermehrt Anträge auf 

Bewilligung von Wohngeld gestellt wurden. So teilte eine Mutter von drei Kindern dem 

Bürgerbeauftragten mit, dass ihr von der Arbeitsgemeinschaft mit dem neuen Arbeits-

losengeld II-Bescheid Ende Dezember 2008 ein Wohngeldantrag zugesandt wurde, 

den sie Anfang Februar bei ihrer Verbandsgemeindeverwaltung abgab. Die Arbeits-

gemeinschaft berücksichtigte jedoch bereits ab März 2009 das erwartete Wohngeld 

für die Kinder der Petentin, sodass diese aus dem Leistungsbezug herausfielen und 

nur noch für die Petentin Arbeitslosengeld II gezahlt wurde. Da sie jedoch von der 

Wohngeldstelle der zuständigen Kreisverwaltung die Aussage erhalten hatte, dass 

die Bearbeitung noch einige Wochen dauern könne, wusste sie ab April nicht mehr, 

wie sie die Miete zahlen sollte. Die Kreisverwaltung teilte im Verlauf des Petitionsver-

fahrens mit, dass die Arbeitsgemeinschaft im dortigen Bereich in derartigen Fällen 

aufgrund des vorrangigen fiktiven Wohngeldanspruchs das Arbeitslosengeld II bereits 

einstelle, obwohl noch kein Bewilligungsbescheid der Wohngeldstelle vorliegt und 

auch von der Möglichkeit der Kostenerstattung kaum Gebrauch macht. Denn so hätte 

die Möglichkeit bestanden, dass die Arbeitsgemeinschaft die Leistungen wie bisher 

weiterzahlt und den Erstattungsanspruch bei der Kreisverwaltung geltend macht. Im 

Übrigen wies die Kreisverwaltung darauf hin, dass es aufgrund der nahezu Verdoppe-

lung der Wohngeldanträge bei der Bearbeitung zu Engpässen gekommen sei, der 

Antrag der Petentin aber kurzfristig bearbeitet und das Wohngeld bewilligt wurde.  

 

Im Ergebnis bedeutet dies: Können die Kinder einer Bedarfsgemeinschaft (Familie) 

ihren Bedarf mit eigenem Einkommen, also z.B. Kindergeld, Unterhalt und Wohngeld, 

decken, scheiden sie aus der Bedarfsgemeinschaft aus. Aus diesem Grund besteht 

auch – wie in dem oben angeführten Fall – die Möglichkeit, dass nur für die Kinder 

Wohngeld beantragt werden kann. Das bedeutet wiederum, dass die Kinder Wohn-

geld erhalten, die Mutter aber weiterhin Arbeitslosengeld II. Übersichtlicher und einfa-

cher wird dies für die Betroffenen dadurch aber nicht, zumal sie nun bei einer weite-

ren Verwaltung Anträge stellen müssen. 

 

Eine weitere, dem Arbeitslosengeld II vorrangige Leistung stellt der Kinderzuschlag 

nach § 6a Bundeskindergeldgesetz dar. Danach wird Kinderzuschlag gezahlt, wenn 

durch die Zahlung des Kinderzuschlags die Hilfebedürftigkeit vermieden wird. Der 

Antrag auf Kinderzuschlag ist bei der zuständigen Familienkasse zu stellen. Dabei 

kommt es auch immer wieder zu Beschwerden im Zusammenhang mit der Dauer der 

Bearbeitung dieser Anträge. Der Bürgerbeauftragte kann in diesen Fällen leider nicht 
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unmittelbar tätig werden, da die Familienkassen als Dienststellen der Bundesagentur 

für Arbeit nicht der parlamentarischen Kontrolle des Landtags Rheinland-Pfalz und 

damit auch nicht der des Bürgerbeauftragten unterliegen. Allerdings schaltet der Bür-

gerbeauftragte die jeweilige Leiterin bzw. den jeweiligen Leiter der zuständigen Fami-

lienkasse in Rheinland-Pfalz ein, um so bei den Anliegen weiterzuhelfen. In den meis-

ten Fällen erfolgt dann kurzfristig eine Klärung der Angelegenheit. In diesem Zusam-

menhang möchte sich der Bürgerbeauftragte bei den Leiterinnen und Leitern der Fa-

milienkassen ausdrücklich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. 

 

Noch schwieriger wird es jedoch, wenn bei einer der beteiligten Verwaltungen, also 

z.B. der Familienkasse, der Wohngeldstelle oder der Arbeitsgemeinschaft, Probleme 

auftauchen. So im folgenden Fall: Eine Petentin hatte für ihre Familie ab Januar Ar-

beitslosengeld II beantragt. Die Arbeitsgemeinschaft hatte dies auch bewilligt, jedoch 

darauf verwiesen, dass sich ein vorrangiger Anspruch auf Wohngeld und Kinderzu-

schlag ergibt und sie aufgefordert, sowohl Wohngeld als auch Kinderzuschlag zu be-

antragen. Die Höhe des Wohngeldes ist jedoch Voraussetzung für die Berechnung 

des Kinderzuschlags. Nachdem die Wohngeldstelle den Antrag nach über drei Mona-

ten Ende Mai bewilligt hatte, bewilligte die Familienkasse Anfang Juni den Kinderzu-

schlag bis Juli 2009. Die Arbeitsgemeinschaft stellte aufgrund der vorrangigen Leis-

tungen die Zahlung ab Juli ein. So weit, so gut. Allerdings teilte die Familienkasse 

dann mit, dass aufgrund der Regelsatzerhöhung ab Juli 2009 unter Zugrundelegung 

der vom Job-Center festgestellten Unterkunftskosten auch mit der Zahlung von Kin-

derzuschlag und Wohngeld die Hilfebedürftigkeit nicht vermieden werden kann, lehn-

te die weitere Bewilligung des Kinderzuschlags ab und verwies die Petentin an die 

Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaft lehnte jedoch mit dem Verweis auf den 

Kinderzuschlag die weitere Bewilligung von Arbeitslosengeld II ab, sodass die Peten-

tin nicht mehr wusste, was sie noch tun sollte. Die Familienkasse teilte schließlich mit, 

dass sich nach einer Überprüfung der Unterlagen doch ein Anspruch auf Kinderzu-

schlag ergibt, sodass die Angelegenheit letztlich geklärt wurde.  

 

Auch wenn etliche der Bürgerinnen und Bürger möglicherweise froh sind, aus dem 

Bezug von Arbeitslosengeld II „herauszufallen“, hat dies weitere Konsequenzen, die 

zunächst vielleicht nicht immer bedacht werden. So ist beispielsweise eine Befreiung 

von der Rundfunkgebührenpflicht aufgrund des Bezugs von Wohngeld nicht mehr 

möglich.  
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Wichtiger ist jedoch, dass im Rahmen des Bezugs von Arbeitslosengeld II Beiträge 

zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Rentenversicherung 

gezahlt werden. Wird aber kein Arbeitslosengeld II mehr bewilligt, entfällt auch die 

Zahlung dieser Beiträge. Bedeutung erlangt dies vor allem dann, wenn keine Kran-

ken- und Pflegeversicherung besteht.  

 

So teilte eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern mit, dass sie seit Februar kein 

Arbeitslosengeld II mehr erhält, da sie vorrangig Wohngeld und Kinderzuschlag bean-

tragen soll. Der Antrag auf Kinderzuschlag wurde abgelehnt, sodass sie mit ihrem 

Einkommen aus einem 400-€-Job, dem Wohngeld und dem Kindergeld weniger Geld 

zur Verfügung hatte als beim Bezug von Arbeitslosengeld II. Grund dafür ist, dass sie 

nun auch noch einen Betrag von knapp 142 € für eine freiwillige gesetzliche Kranken- 

und Pflegeversicherung zahlen muss, da die gesetzliche Pflichtversicherung beim 

Bezug von Arbeitslosengeld II nun weggefallen ist. Auf Bitten des Bürgerbeauftragten 

hat die zuständige Kreisverwaltung die Angelegenheit geprüft und die Petentin darauf 

hingewiesen, dass sie zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit bei der Arbeitsgemein-

schaft einen Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung beantragen kann. Zu-

dem wurde sie darüber informiert, dass eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen 

Kranken- und Pflegeversicherung erfolgt, wenn sie eine Beschäftigung in der sog. 

Gleitzone (Entgelt zwischen 401 und 800 €) erhält. Im Ergebnis ergibt sich, dass die 

Petentin und ihre Kinder mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Einkommen nicht 

schlechter gestellt sind als vorher, die ihr zustehenden Leistungs- und Wiederho-

lungsanträge für Wohngeld, Kinderzuschlag, Kranken- und Pflegeversicherung aber 

nun bei verschiedenen Trägern (Kreisverwaltung, Familienkasse, Arbeitsgemein-

schaft) zu stellen sind.  

 

Dies ist ein Paradebeispiel für mehr Bürokratie. 

 

 

Das Landesinformationsfreiheitsgesetz – ein weiterer Schritt in Richtung 

„mehr Demokratie“ 

 

Immer wieder erreichen den Bürgerbeauftragten Eingaben von Bürgerinnen und Bür-

gern, mit denen sie Auskünfte über bestimmte Vorgänge von öffentlichen Stellen be-

gehren. Dabei berufen sie sich zunehmend auf das am 1. Februar 2009 in Kraft ge-

tretene Landesinformationsfreiheitsgesetz.  
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So traten Petenten mit der Bitte an den Bürgerbeauftragten, dass eine Ortsgemeinde 

verschiedene Fragen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Mobilfunkanlage 

beantwortet. Da die Ortsgemeinde einen Pachtvertrag mit dem Mobilfunkanbieter zur 

Errichtung einer Mobilfunkanlage geschlossen hat, begehren die Petenten insbeson-

dere Auskunft über das vereinbarte Entgelt, die Laufzeit und die Kündigungsregelun-

gen. Das Verfahren dauert derzeit noch an. 

 

Von besonderer Bedeutung für einen solchen Auskunftsanspruch ist das Landesin-

formationsfreiheitsgesetz, das die Voraussetzungen für den Zugang zu den bei öf-

fentlichen Stellen vorhandenen amtlichen Informationen regelt. Das Landesinformati-

onsfreiheitsgesetz soll die Transparenz der Verwaltung vergrößern, die Möglichkeiten 

der Kontrolle staatlichen Handelns durch Bürgerinnen und Bürger verbessern und 

damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft fördern.  

 

Mit dem Landesinformationsfreiheitsgesetz hat jede bzw. jeder gegenüber den Verwal-

tungen und Einrichtungen des Landes, den kommunalen Gebietskörperschaften und den 

der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 

soweit sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Verwaltungstätigkeiten aus-

üben, einen Anspruch auf Informationen, ohne hierfür ein rechtliches oder berechtigtes 

Interesse geltend machen zu müssen. Ein solcher Anspruch erfasst grundsätzlich alle 

amtlichen Informationen. Nicht dazu gehören jedoch Entwürfe und Notizen, die nicht Be-

standteil eines Vorgangs werden sollen.  

 

Allerdings stellt sich die Frage, ob bei Miet- oder Pachtverträgen mit privaten Unterneh-

men ein Informationszugang mit dem Hinweis auf ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

abgelehnt werden kann. Entsprechend regelt § 11 Satz 2 des Landesinformationsfrei-

heitsgesetzes, dass Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen nur gewährt wer-

den darf, soweit die oder der Betroffene eingewilligt hat.  

 

Ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis liegt vor, wenn Tatsachen, die im Zusammen-

hang mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stehen, nur einem begrenzten Perso-

nenkreis bekannt sind und nach dem erkennbaren Willen der Inhaberin bzw. des Inha-

bers sowie deren bzw. dessen berechtigten wirtschaftlichen Interessen geheim gehalten 

werden sollen. Den vom Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Anwen-

dungshinweisen zum Landesinformationsfreiheitsgesetz ist zu entnehmen, dass es der 

jeweiligen Stelle obliegt, zu prüfen, ob ein berechtigtes und schutzwürdiges Interesse der 
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Geschäftsinhaberin bzw. des Geschäftsinhabers an der Geheimhaltung anzuerkennen 

ist. Ob ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt, ist anhand der Besonderheiten 

des jeweils betroffenen Sach- oder Rechtsgebiets zu bestimmen.  

 

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen setzt nach dem Landesinformationsfreiheitsge-

setz somit ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse an der Geheimhaltung der begehr-

ten Informationen voraus. Dies dürfte nach den von der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-

rektion getroffenen Feststellungen bei bereits geschlossenen Verträgen zwischen einer 

Kommune und einem privaten Unternehmen eher nicht zutreffen. Von besonderer Be-

deutung ist dabei lediglich die Frage, inwieweit etwaige Konkurrenzunternehmen einen 

wirtschaftlichen Vorteil aus der Preisgabe der gewünschten Informationen ziehen kön-

nen. 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich Kommunen im Regelfall 

nicht auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse berufen können. Zwar können Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse grundsätzlich auch bei öffentlichen Stellen gegeben sein, 

allerdings bestehen diese nicht in gleichem Umfang wie bei privaten Unternehmen. Be-

triebs- oder Geschäftsgeheimnisse können sich keinesfalls auf den Bereich der Wahr-

nehmung öffentlicher Aufgaben erstrecken.  

 

Nach den weiteren von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion getroffenen Feststel-

lungen handelt eine Gemeinde bei Abschluss eines Miet- oder Pachtvertrags in Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben, so dass sie diesbezüglich kein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

geltend machen kann. Eine Gemeinde ist dabei keine privaten Rechtspersonen ver-

gleichbare Partnerin. Es liegt vielmehr im allgemeinen Interesse, die Umstände eines 

solchen Vertragsabschlusses in Erfahrung bringen zu können.  

 

Auch ist von Bedeutung, dass eine Gemeinde Anträge auf Informationszugang zu Ver-

tragsunterlagen nicht mit der Begründung ablehnen kann, sie hätte sich vertraglich ver-

pflichtet, die in den Unterlagen enthaltenen Informationen nicht an Dritte weiterzugeben. 

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion stellt dazu fest, dass eine gesetzliche Ver-

pflichtung der öffentlichen Stelle nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz nicht ver-

traglich ausgeschlossen werden kann. Vielmehr sind die im Rahmen des allgemeinen 

Informationszugangs in Betracht kommenden Ablehnungsgründe im Landesinformations-

freiheitsgesetz abschließend festgelegt. Diese sind unter Abschnitt 3 des Landesinforma-

tionsfreiheitsgesetzes geregelt.  
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Wie oben bereits dargestellt, hat die um Auskunft gebetene Stelle die Frage, ob ein be-

rechtigtes Interesse an der Versagung der begehrten Information vorliegt, anhand eines 

jeden Einzelfalls zu prüfen und eine etwaige Ablehnung entsprechend zu begründen.  

 

Schließlich kam die Ortsgemeinde aber zu dem Ergebnis, dass hier kein Ablehnungs-

grund nach den §§ 9 – 11 des Landesinformationsgesetzes vorliegt, mit der Folge, dass 

die von den Petenten gewünschten Auskünfte zu erteilen sind.  

 

In einem anderen Fall, in dem eine Firma um Herausgabe der Daten eines Anzeigen-

erstatters gebeten hatte, konnte dem am Ende entsprochen werden. Der Eingabe lag 

folgender Sachverhalt zugrunde: 

 

Eine dritte Person informierte telefonisch unter Nennung ihres Namens eine Polizeiin-

spektion über ihr bereits abgeschlossenes Praktikum bei einer Firma und schilderte dort 

ihrer Meinung nach vorliegende Unstimmigkeiten wie zum Beispiel den Fristablauf zur 

Sicherheitsüberprüfung bei diversen Maschinen. Die Polizeiinspektion gab daraufhin den 

Vorgang an die zuständige Berufsgenossenschaft ab. Im Ergebnis wurde festgestellt, 

dass die Anschuldigungen jeder Grundlage entbehrten. Zu einem späteren Zeitpunkt 

wandte sich die betroffene Firma an die Polizeiinspektion, um die Personalien des Anzei-

generstatters zu erfragen.  

 

Als letztes Beispiel für Auskunftswünsche nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz 

sei auf folgende Eingabe hingewiesen: 

 

Ein Petent begehrte vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frau-

en die Herausgabe der „Richtlinien zur Grundsicherung und Sozialhilfe Rheinland-Pfalz“.  

Im Laufe der Ermittlungen hat das Ministerium erklärt, dass es sich bei den oben genann-

ten Richtlinien nicht um Vorschriften der Landesregierung handelt. Vielmehr liegt die Ver-

antwortung für die Erarbeitung und Fortschreibung der Richtlinien bei den kommunalen 

Spitzenverbänden und somit beim Gemeinde- und Städtebund, dem Landkreistag und 

dem Städtetag, die auch Herausgeber sind. Die Empfehlungen werden nach Angaben 

des Ministeriums von einem Richtlinienausschuss erarbeitet, in dem zwei Vertreterinnen 

bzw. Vertreter des Ministeriums mitarbeiten.  

 

Der Zweck der oben genannten Richtlinien besteht aus Sicht des Ministeriums vor allem 

darin, den ausführenden Stellen eine Auslegungshilfe zu geben und eine einheitliche 
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Handhabung zu gewährleisten. Die Umsetzung der Richtlinien in der Praxis setzt jedoch 

voraus, dass der jeweilige Träger der Sozialhilfe sie beschließt. Dabei können die vorge-

legten Ausarbeitungen auch pauschal übernommen oder es können in einzelnen Punk-

ten abweichende Regelungen getroffen werden.  

 

Die Sammlung mit den Sozialhilferichtlinien und den Richtlinien zur Grundsicherung für 

Arbeitsuchende umfasst derzeit rund 2.030 Seiten. Sie wird lediglich in Papierform ver-

trieben. Das Werk ist nach Angaben des Ministeriums urheberrechtlich geschützt; jede 

Verwertung und damit jede Vervielfältigung oder Speicherung und Verarbeitung in elekt-

ronischen Systemen bedarf daher der Zustimmung eines Verlages.  

 

Nachdem somit die vom Petenten gewünschte Herausgabe aus Sicht des Ministeriums 

nach § 11 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes abzulehnen war, da dem der Schutz 

geistigen Eigentums entgegensteht, konnte dem Petenten nur der Hinweis gegeben 

werden, dass die Richtlinien über den Buchhandel oder direkt über den Verlag bezogen 

werden können.  

 

Auch sonstigen Eingaben ist zu entnehmen, dass sich Verwaltungen mit Auskunftsbe-

gehren von Petentinnen und Petenten nicht immer leicht tun. Der Bürgerbeauftragte geht 

jedoch davon aus, dass dies u.a. darauf zurückzuführen ist, dass es sich beim Landesin-

formationsfreiheitsgesetz um ein noch neues Gesetz handelt. Je mehr Bürgerinnen und 

Bürger sich im Rahmen der demokratischen Meinungs- und Willensbildung darauf beru-

fen, desto eher werden die Verwaltungen damit umzugehen wissen. Abschließend bleibt 

festzuhalten, dass der Bürgerbeauftragte den Erlass des Landesinformationsfreiheitsge-

setzes begrüßt. Es ist ein weiterer Schritt zu „mehr Demokratie“.  

 

 

Schülerbeförderungskosten – Eigenanteil der Eltern  

 

Im Berichtszeitraum begehrten zahlreiche Petentinnen und Petenten als Eltern schul-

pflichtiger Kinder eine Änderung des Schulgesetzes dahingehend, dass alle Schul-

kinder für den Zeitraum ihrer Schulpflicht von dem Eigenanteil der Schülerbeförde-

rungskosten befreit werden. Viele Eltern können nicht nachvollziehen und empfinden 

es als ungerecht, dass Schülerinnen und Schüler, die eine Hauptschule oder ab dem 

Schuljahr 2009/10 eine Realschule plus besuchen, von der Leistung eines Eigenan-

teils befreit sind, wohingegen Schülerinnen und Schüler, die eine integrierte Gesamt-
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schule oder ein Gymnasium besuchen, gemäß § 69 Abs. 4 des Schulgesetzes einen 

angemessenen Eigenanteil zu erbringen haben.  

 

Das fachlich zuständige Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat 

in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass in Rheinland-Pfalz die Vorausset-

zungen für die Schülerbeförderung im § 69 des Schulgesetzes geregelt sind. Durch 

die erfolgte Änderung des Schulgesetzes im Rahmen der Schulstrukturreform gebe 

es künftig bei der Schülerbeförderung deutliche Verbesserungen. Beim Besuch einer 

Realschule plus wird kein Eigenanteil mehr erhoben, beim Besuch der Sekundarstufe 

I des Gymnasiums und der integrierten Gesamtschule nur noch bei Überschreiten 

einer Einkommensgrenze, die der entspricht, die für die Erlangung von Lernmittelgut-

scheinen gilt. Nach Mitteilung des Ministeriums ist diese neue Regelung das Ergebnis 

einer legislativen Entwicklung im Rahmen der grundlegenden Gliederung des Schul-

wesens in „Pflichtschulen“ und „Wahlschulen“. Diese wird deutlich und besonders 

verständlich, wenn man die historische Entwicklung der Regelungen zur Schülerbe-

förderung in Rheinland-Pfalz aufzeigt: Die Übernahme der Kosten für die Schülerbe-

förderung begann in den 60er Jahren im Zuge der Neuorganisation des damaligen 

Volksschulwesens. Sie hat vor allem im ländlichen Raum in großem Umfang zur Zu-

sammenlegung von Schulen geführt. Dadurch entstanden für die betroffenen schul-

pflichtigen Schülerinnen und Schüler auch längere Schulwege und höhere Beförde-

rungskosten. Zur Entlastung der Eltern wurde deshalb das Land ab dem Schuljahr 

1964/1965 gesetzlich verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen. 

 

Im Schulgesetz von 1974 wurde diese Regelung übernommen, allerdings ergänzt 

durch die Ermächtigung des Landes, auch für die Schülerinnen und Schüler der an-

deren Schularten, also der „Wahlschulen“, die notwendigen Schülerbeförderungskos-

ten zu übernehmen. Aufgrund dieser Ermächtigung hat das Land von diesem Zeit-

punkt an auch die Fahrtkosten von Schülerinnen und Schülern der Gymnasien und 

Realschulen getragen. 

 

Im Jahre 1980 wurde die Aufgabe der Schülerbeförderung dann vom Land auf die 

Landkreise und kreisfreien Städte als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung übertra-

gen, um eine flexiblere, ortsnähere Organisation zu ermöglichen. In diesem Zusam-

menhang wurde auch die Beförderung der Schülerinnen und Schüler der Realschulen 

sowie der Klassenstufen 5 bis 10 der Gymnasien zur nächstgelegenen Schule zur 

Pflichtaufgabe der zuständigen Gebietskörperschaften bestimmt; diese wurden je-
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doch gleichzeitig in Anbetracht ihrer schon damals angespannten Finanzlage er-

mächtigt, für die begünstigten „Wahlschülerinnen und -schüler“ erstmals einen Eigen-

anteil, und zwar in Höhe von 15,00 DM monatlich, zu erheben. 

 

Zum Ausgleich der Kosten für die Schülerbeförderung wurden zu Gunsten der zu-

ständigen Gebietskörperschaften im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 

pauschale Zuweisungen vorgesehen. In der Folgezeit zeigte sich, dass die Zuwei-

sungen nicht ausreichen, um die den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehen-

den Beförderungskosten auszugleichen. Deshalb wurden die kommunalen Gebiets-

körperschaften durch eine ab Beginn des Schuljahres 1982/83 geltende Änderung 

des Schulgesetzes angehalten, von den Schülerinnen und Schülern der „Wahlschu-

len“ einen „angemessenen“ Eigenanteil zu den Beförderungskosten zu fordern. Diese 

Rechtslage wurde später auch auf die nachträglich entstandenen integrierten Ge-

samtschulen ausgedehnt und gilt modifiziert durch die letzte Schulgesetzänderung 

bis heute. 

 

Die Entstehungsgeschichte dieser Regelungen belegt, dass sie zu keinem Zeitpunkt 

darauf gerichtet waren, die Schülerinnen und Schüler der „Pflichtschulen“ gegenüber 

den Schülerinnen und Schülern der „Wahlschulen“ zu bevorzugen. Den Regelungen 

liegt vielmehr zunächst einmal die schlüssige Wertung zugrunde, dass die aus öffent-

lichen Mitteln finanzierte Schülerbeförderung vorrangig den Besuch der „Pflichtschu-

len“ gewährleisten soll. Wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit der öffentlichen 

Hand kann es eigentlich auch nicht als willkürlich angesehen werden, dass der Lan-

desgesetzgeber nur die Schülerinnen und Schüler der Gymnasien und der integrier-

ten Gesamtschulen über den erhobenen Eigenanteil am Beförderungsaufwand betei-

ligt. 

 

Die Rechtmäßigkeit der Erhebung des Eigenanteils für die Schülerinnen und Schüler 

der Gymnasien und Realschulen hat auch das Oberverwaltungsgericht Rheinland- 

Pfalz bereits in einem Urteil vom 15. Mai 1990 ausdrücklich bestätigt und dabei klar-

gestellt, dass die damals beanstandete Rechtslage nicht das Gleichbehandlungsge-

bot nach Artikel 3 Grundgesetz verletzt. 

 

Mittlerweile ist das Gesetz zur Änderung der Schulstruktur vom Landtag mit den ein-

gangs beschriebenen Verbesserungen beschlossen worden. Dabei ist erkennbar, 

dass die gesetzliche Systematik der Schülerbeförderung - wie bisher - auf dem 
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Grundsatz aufbaut, dass Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit haben sollen, 

den schulischen Mindestabschluss der Berufsreife unbelastet von Schülerbeförde-

rungskosten zu erreichen. Nach der bisherigen Regelung waren Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschulen und der Regionalen Schulen von der Zahlung eines Eigen-

anteils befreit, während die Schülerinnen und Schüler der Realschulen, Gymnasien 

und Integrierten Gesamtschulen einen Eigenanteil leisten mussten. 

 

Die neue Regelung, die seit dem 1. August 2009 Schülerinnen und Schüler der Real-

schulen plus von der Leistung eines Eigenanteils befreit, folgt dieser legislativen Ent-

wicklung und gesetzlichen Systematik. Die Realschule plus ist zukünftig die einzige 

Schulart, an der abschlussbezogene Klassen der Bildungsgänge zur Erlangung der 

Berufsreife gebildet werden können. Sie übernimmt in dieser Hinsicht die Funktion 

der bisherigen Hauptschulen als sogenannte Pflichtschule. 

 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 an Gymnasien und integrierten Ge-

samtschulen dagegen müssen, da sie sogenannte Wahlschulen besuchen, auch 

künftig einen Eigenanteil an der Schülerbeförderung leisten. Die Pflicht zur Zahlung 

eines Eigenanteils wird jedoch künftig an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern 

geknüpft. Ein angemessener Eigenanteil darf nur dann gefordert werden, wenn eine 

bestimmte Einkommensgrenze überschritten wird. Die Höhe der Einkommensgrenze 

wurde in der Landesverordnung über die Höhe der Einkommensgrenzen bei der 

Schülerbeförderung geregelt und entspricht derjenigen, die auch zum Anspruch auf 

Lernmittelfreiheit führt. 

 

Die Höhe des Eigenanteils können die Träger der Schülerbeförderung selbst bestim-

men, soweit er nach objektiven Kriterien „angemessen“ ist. Es handelt sich hierbei um 

einen sogenannten unbestimmten Rechtsbegriff, der ausfüllungsbedürftig, aber letzt-

endlich auch gerichtlich überprüfbar ist. Allgemein kann man sagen, dass ein Eigen-

anteil dann angemessen ist, wenn er den Interessen der Betroffenen Rechnung trägt. 

Der bei der Ausfüllung des oben genannten unbestimmten Rechtsbegriffs vorhande-

ne Gestaltungsspielraum darf aber nicht willkürlich ausgefüllt werden und muss dem 

Umstand Rechnung tragen, dass niemand aus wirtschaftlichen Gründen am Besuch 

der gewählten Schule gehindert wird. Die Träger der Schülerbeförderung haben die 

Pflicht, diesen legislativen Auftrag in ihren Schülerbeförderungsrichtlinien in eigener 

Verantwortung entsprechend umzusetzen. Dabei haben sie zum Beispiel die Mög-

lichkeit, den Eigenanteil nach der Zahl der Kinder zu staffeln. 
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Ein Schwerpunkt von Eingaben dazu liegt im Raum Kaiserslautern. Insbesondere 

haben Eltern aus dem Landkreis Kaiserslautern vorgetragen, dass für Fahrschülerin-

nen und Fahrschüler der Stadt und des Landeskreises Kaiserslautern bisher ein ein-

heitlicher Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 25,00 € pro Monat für den Zeitraum von 

10 Monaten eines Jahres (zwei Monate Ferien wurden ausgenommen) von den El-

tern als Eigenanteil eingefordert wurde. Dieser Betrag wurde nach Angaben der Pe-

tenten jetzt ab dem neuen Schuljahr 2009/10 ohne Vorankündigung um über 38 %, 

für manche Familien sogar bis zu 100 %, angehoben. Die Anhebung beruht auf ei-

nem Beschluss des Stadtrates von Kaiserslautern im Februar 2009, die Fahrtkosten-

beteiligung der Eltern auf 60 % des Fahrpreises zu erhöhen. Diese Erhöhung betifft 

aber nur Familien aus dem Landkreis Kaiserslautern. Für Familien aus der Stadt Kai-

serslautern wurde der Eigenanteil um 10 % gesenkt.  

 

Die Petenten haben den Bürgerbeauftragten dazu um seine Hilfe gebeten. Die Sat-

zung der Stadt Kaiserslautern sollte überprüft und dahingehend geändert werden, 

dass der Eigenanteil der betroffenen Familien aus dem Landkreis Kaiserslautern wie-

der gesenkt wird. Die Stadtverwaltung Kaiserslautern hat zwischenzeitlich dazu Stel-

lung genommen. Danach hat sie ihre Satzung über die Schülerbeförderung zum 

Schuljahresbeginn 2009/10 dahingehend geändert, dass nunmehr ein für alle gleicher 

Eigenanteil in Höhe von 60 % der jeweiligen Fahrpreisstufe des jeweils gültigen VRN-

Tarifes zu zahlen ist. Diese Änderung trifft nicht einseitig nur Eltern, die außerhalb 

von Kaiserslautern ihren Wohnsitz haben, sondern auch Eltern, deren Kinder aus 

dem Stadtgebiet die Schulen in Kaiserslautern besuchen. Hiervon sind auch Schüle-

rinnen und Schüler aus den Kreisen Donnersberg, Kusel und Saar-Pfalz betroffen. 

Eine andere Regelung wäre mit Sicherheit rechtswidrig und würde gegen den Gleich-

behandlungsgrundsatz verstoßen, so die Stadtverwaltung Kaiserslautern. 

 

Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Der Bür-

gerbeauftragte wird die weitere Entwicklung aufmerksam beobachten.  
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4. Teil  Einzelbeispiele 

 

 

1. Beschränkung der Arbeitserlaubnis konnte entfallen 

 
Ein ausländischer Staatsangehöriger beanstandete, dass die ihm erteilte Aufenthalts-

erlaubnis die Auflage enthielt, dass er nur bei einem bestimmten Betrieb arbeiten 

durfte. Er begehrte die Aufhebung dieser Auflage, da er die Möglichkeit hatte, in ei-

nem anderen Betrieb unter besseren Bedingungen zu arbeiten. Aufgrund der Eingabe 

wurde die Auflage dahingehend geändert, dass dem Petenten jede Beschäftigung 

gemäß der Beschäftigungsverfahrensverordnung erlaubt ist. 

 

2. Bei der Zuweisung einer Wohnung konnten spezielle Wünsche be-
rücksichtigt werden 

 
Einem Bürger war von seiner Stadtverwaltung gemeinsam mit seinem minderjährigen 

Sohn eine Wohnung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zugewiesen worden. 

Nachdem der Sohn in die – ebenfalls zugewiesene – Wohnung seiner Mutter umge-

zogen war, sollte der Petent eine kleinere Wohnung beziehen. Damit war er zwar 

grundsätzlich einverstanden, lehnte jedoch die ihm zugewiesene neue Wohnung ab, 

da er eine Wohnung in räumlicher Nähe zu seinem Sohn wünschte. Die Stadtverwal-

tung entsprach diesem Wunsch und wies dem Petenten eine entsprechende Woh-

nung zu. 

 

3. Daten eines Anzeigeerstatters konnten bekanntgegeben werden 

 
Ein Bürger, Geschäftsführer einer Firma, gegen die bei der Polizei eine Anzeige er-

stattet worden war, begehrte die Übermittlung der personenbezogenen Daten des 

Anzeigeerstatters, nachdem sich die Anzeige als unbegründet erwiesen hatte. Das 

Ersuchen war zunächst von der Polizei abgelehnt worden, jedoch wurde im Zuge des 

Petitionsverfahrens die Auskunft nach den Regelungen des Landesinformationsfrei-

heitsgesetzes erteilt. 
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4. Antrag als „Scherz“ 
 

Ein Petent wandte sich an den Bürgerbeauftragten und beanstandete, dass ein an 

seine zuständige Stadtverwaltung gerichtetes Schreiben trotz Erinnerung nicht be-

antwortet wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass das Schreiben des Petenten die 

Stadtverwaltung zwar erreicht hat, aber auf eine Beantwortung im Hinblick auf den 

Inhalt des Schreibens verzichtet wurde, da es für einen „Scherz“ gehalten wurde; der 

Petent „beantragte“ - ohne irgendeine Rechtsgrundlage - die Zahlung von 20.000 €. 

 

5. Kein Anspruch Gefangener auf bestimmtes Schreibpapier 

 
Ein Petent beanstandete, dass er liniertes Schreibpapier erhalten hatte, obwohl er 

Schreibpapier ohne Linien beantragt hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass die betref-

fende JVA auch Gefangenen, die, wie der Petent, nicht bedürftig sind, Schreibpapier 

zur Verfügung stellt. Hierbei besteht allerdings kein Anspruch auf eine bestimmte Pa-

pierbeschaffenheit. 

 

6. Der gewünschte Schrubber konnte nicht beschafft werden 

 
Ein Gefangener begehrte von der JVA die Vermittlung des Kaufs eines gelben 

Schrubbers aus Kunststoff. Obwohl der zuständige Bedienstete mehrfach mehrere 

Einzelhandelsgeschäfte angefahren hat, darunter auch zwei überregional bekannte 

Baumärkte, konnte der vom Petenten gewünschte Schrubber nicht besorgt werden. 

Im Angebot waren ausschließlich Schrubber aus Holz in den Farben blau, rot und 

weiß. Da der Petent jedoch ausdrücklich auf den von ihm ausgesuchten Schrubber 

bestand, konnte der Kauf letztlich nicht vermittelt werden. 

 

7. Zeitschriften mit DVD können nicht im Abonnement bezogen werden 

 
Ein Gefangener begehrte, eine bestimmte Programmzeitschrift im Abonnement zu 

beziehen, da es nicht immer möglich sei, diese rechtzeitig beim Anstaltskaufmann zu 

erwerben. Die betreffende JVA sah jedoch keine Möglichkeit, das Abonnement zu 

genehmigen, weil der Zeitschrift eine DVD beigefügt ist. Da bei einem Abonnement 

eine konkrete Zeitschrift persönlich zugeordnet wird, besteht aus Sicht der JVA die 

Gefahr, dass die DVD manipuliert oder die ursprüngliche DVD durch eine andere mit 
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verbotenem Inhalt ausgetauscht wird. Beim Kauf der Zeitschrift beim Anstaltskauf-

mann besteht eine solche Gefahr hingegen nicht, sodass in diesem Fall der Kontroll-

aufwand geringer ist. Gerade in einer JVA mit hohem Sicherheitsgrad muss der Ge-

fahr des unerlaubten Einschmuggelns von Gegenständen entgegengewirkt werden. 

 

8. Graupensuppe kann nicht beanstandet werden 

 
Ein Gefangener beanstandete die Qualität der Graupensuppe, die gelegentlich aus-

gegeben wird und begehrte, dass diese vom Speiseplan gestrichen wird. Eine Über-

prüfung hat ergeben, dass die Qualität der Suppe zu keinen Beanstandungen Anlass 

gegeben hat. Allein der Umstand, dass dem Petenten die Graupensuppe geschmack-

lich nicht zusagt, gibt der JVA keinen Anlass, diese aus dem Speiseplan zu streichen. 

 

9. Deutsche Staatsangehörigkeit kann nicht gegen den Willen entzogen 
werden 

 
Ein Bürger begehrte, dass seiner volljährigen Tochter die deutsche Staatsangehörig-

keit entzogen wird, weil sie diese erst auf seinen Antrag hin erworben habe. Er ist der 

Ansicht, dass er deshalb auch deren Entziehung beantragen könne. Weil es sich je-

doch bei der Erklärung über den Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit um 

eine höchstpersönliche Erklärung handelt und die Tochter einen entsprechenden An-

trag nicht gestellt hat, sah die betreffende Stadtverwaltung keine Möglichkeit, die 

Staatsangehörigkeit auf den Antrag des Petenten hin zu entziehen. 

 

10.  Versäumte Antragstellung 
 

Eine Petentin begehrte für ihre Betreute, eine ältere Frau, die Gewährung von Grund-

sicherungsleistungen für den Monat Januar 2009. Bis einschließlich Dezember 2008 

hatte die zuständige Stadtverwaltung die Leistungen zuvor bewilligt; der notwendige 

Folgeantrag wurde jedoch trotz mehrfacher Erinnerung durch die Stadtverwaltung 

erst verspätet im Februar 2009 gestellt, sodass die Stadtverwaltung entsprechend der 

gesetzlichen Regelungen die Grundsicherungsleistungen auch erst ab Februar 2009 

weiterbewilligte. Im Zuge des Petitionsverfahrens wurde darauf hingewiesen, dass 

der im März 2009 verstorbene Ehemann der Petentin bis zu seinem Tod der gesetzli-

che Betreuer der älteren Frau war und es ihm aufgrund seiner schweren Erkrankung 
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im September 2008 nicht mehr möglich war, den Antrag rechtzeitig zu stellen. Da die 

Petentin selbst mit der Pflege ihres verstorbenen Ehemanns, der Pflege der älteren 

Frau sowie der Betreuung eines weiteren Nachbarn offensichtlich überfordert war, hat 

die Stadtverwaltung schließlich entschieden, dass aufgrund der besonderen Umstän-

de des Einzelfalls die Grundsicherungsleistungen für Januar 2009 gewährt werden.  

 

11.  Grenznahe Verlegung eines polnischen Gefangenen war möglich 

 
Ein polnischer Staatsangehöriger, der in einer JVA des Landes Rheinland-Pfalz eine 

Freiheitsstrafe verbüßte, begehrte seine Verlegung in die JVA Görlitz, weil dadurch 

die Besuchskontakte zu seinen Angehörigen in Polen erleichtert werden. Aufgrund 

der Eingabe konnte die Verlegung in die JVA Görlitz veranlasst werden. 

 

12. Familienzusammenführung wurde von der Ausländerbehörde unter-
stützt 

 
Ein deutscher Staatsangehöriger begehrte, dass seine Kreisverwaltung im Rahmen 

der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die beschleunigte Bearbeitung des 

von seiner Ehefrau bei der Deutschen Auslandsvertretung in Manila beantragten Vi-

sums auf Familienzusammenführung unterstützt. Die besondere Dringlichkeit ergab 

sich daraus, dass die Ehefrau schwanger war und das Kind in Deutschland geboren 

werden sollte. Aufgrund der Eingabe hat sich die Kreisverwaltung unmittelbar an die 

Auslandsvertretung gewandt und auf die Eilbedürftigkeit hingewiesen. Zudem hat sie 

auch in der Verpflichtungserklärung des Petenten sowie im Mail-Verkehr mit der Bot-

schaft die besondere Dringlichkeit zur Sprache gebracht. Eine zeitnahe Einreise war 

daher möglich. 

 

13.  Eheschließung konnte erreicht werden 

 
Eine deutsche Staatsangehörige begehrte, dass die beabsichtigte Eheschließung mit 

einem türkischen Staatsangehörigen möglichst zeitnah erfolgt, da anderenfalls auf-

enthaltsbeendende Maßnahmen drohten. Im Zuge des Petitionsverfahrens konnte 

geklärt werden, welche Dokumente für die Eheschließung erforderlich sind und auf 

welchem Wege sie beschafft werden können. Die Ehe konnte daher zeitnah ge-
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schlossen werden, sodass eine vorherige Ausreise des Betreffenden nicht erforder-

lich war. 

 

14. „Liegeradstation“ ist keine Einrichtung der allgemeinen Erwachse-
nenbildung 

 
Ein Bürger beanstandete, dass die von ihm betriebene „Liegeradstation“ von der zu-

ständigen Verbandsgemeindeverwaltung als stehendes Gewerbe im Sinne der Ge-

werbeordnung eingestuft wird. Er machte geltend, dass es sich um eine Einrichtung 

der allgemeinen Erwachsenenbildung und somit um eine freiberufliche Tätigkeit han-

dele. Die Verbandsgemeindeverwaltung blieb jedoch bei der vorgenommenen Einstu-

fung und verwies darauf, dass das Schul-, Unterrichts- und Bildungswesen der Auf-

sicht des Staates untersteht und nicht den allgemeinen Bestimmungen der Gewerbe-

ordnung unterliegt. Erforderlich ist daher, dass die entsprechende Einrichtung über 

eine staatliche Anerkennung verfügt. Dies ist jedoch bei der vom Petenten betriebe-

nen Einrichtung nicht der Fall.  

 

15.  Pelzjacke der Ehefrau 

 
In einem Fall wollte ein Bürger wissen, ob die von seinem Nachbarn vorgenommenen 

Tierpräparationen zulässig sind. Nach den von der zuständigen Verwaltung getroffenen 

Feststellungen hat der Nachbar früher zwar Tiere präpariert; seit geraumer Zeit mache er 

dies aber nicht mehr selbst. Im Übrigen stammte ein zum Zeitpunkt des Ortstermins auf 

dem Tisch liegendes Fuchsfell nach Angaben der Verwaltung von einer Pelzjacke der Ehe-

frau des Nachbarn.  

 

16.  Endlich die richtige Reha-Maßnahme 
 

Ein (rückenkranker) Bürger, der sich gerade in einer Rehabilitationsmaßnahme be-

fand, die ihm von seinem Rentenversicherungsträger bewilligt worden war, beklagte, 

dass diese nicht für ihn geeignet sei. So würde ihm die Maßnahme mehr schaden als 

nutzen. Er wollte stattdessen erreichen, dass die Rehabilitationsmaßnahme in einer 

für seine Erkrankung geeigneten spezialisierten Klinik erfolgt bzw. fortgeführt wird. Im 

Laufe des Petitionsverfahrens bewilligte der Rentenversicherungsträger die begehrte 

Maßnahme kurzfristig.  
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17.  Sauerstoffversorgung im Urlaub gesichert 
 

Für einen Bürger, der aufgrund mehrerer schwerer Erkrankungen auf ein Sauerstoff-

gerät angewiesen ist, war nicht nachzuvollziehen, dass ihm von seiner Krankenkasse 

für seinen Urlaub nicht mehr – wie in den vorangegangenen Jahren – ein mobiles 

Sauerstoffgerät mietweise zur Verfügung gestellt wurde, sondern nur noch die Kosten 

für die Sauerstofffüllung übernommen werden sollten. Im Verlauf des Petitionsverfah-

rens erklärte sich die Krankenkasse dann bereit, die Kosten für die Sauerstoffversor-

gung am Urlaubsort bis zu einem Betrag von 150 €  zu übernehmen.  

 

18.  Endlich eine Lösung gefunden  
 

Langwierig und letztendlich erfolgreich waren die Bemühungen des Bürgerbeauftrag-

ten in einer Eingabe, mit der ein Petent die Absenkung eines Bordsteins begehrte, 

damit seine auf einen Rollstuhl angewiesene Lebensgefährtin auf die Straße gelan-

gen kann. Nach anfänglicher Ablehnung hat die zuständige Gemeinde dann schließ-

lich den Bordstein abgesenkt. 

 

19.  Falsch verstandene Ratenzahlungsvereinbarung 
 

Eine Petentin konnte nicht verstehen, dass die GEZ eine mit ihr geschlossene Raten-

zahlungsvereinbarung trotz regelmäßig erfolgter Zahlungen aufgehoben hat. Es stell-

te sich dann heraus, dass die Petentin zwar die monatlichen Raten in Höhe von 20 € 

gezahlt hatte, aber keine laufenden Gebühren mehr. Dies war jedoch Inhalt der Ver-

einbarung. Der SWR teilte nach einer Prüfung mit, dass der Petentin ausnahmsweise 

ein letztes Mal die Möglichkeit zur Ratenzahlung eingeräumt wird. 

 

20.  Einbürgerung konnte ausnahmsweise erfolgen 
 

Ein serbischer Staatsangehöriger begehrte die Einbürgerung unter Hinnahme der 

Mehrstaatigkeit. Im Zuge des Verfahrens wurde festgestellt, dass die Forderung der 

serbischen Behörden hinsichtlich der Ableistung des Wehrdienstes eine unzumutbare 

Entlassungsvoraussetzung darstellt. Der Petent konnte daher unter Hinnahme der 

dauernden Mehrstaatigkeit eingebürgert werden, ohne dass zunächst seine Ausbür-

gerung aus der serbischen Staatsangehörigkeit erfolgte. 
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21.  Wohngeld statt Grundsicherung 
 

Eine ältere Bürgerin begehrte die Gewährung von Leistungen der Grundsicherung im 

Alter und bei Erwerbsminderung. Nach einer entsprechenden Prüfung durch die 

Kreisverwaltung konnte der Petentin zwar keine Grundsicherung, dafür aber Wohn-

geld gewährt werden.  

 

22.  Bewilligte Erstausstattung 
 

Eine alleinerziehende Mutter, die Arbeitslosengeld II erhält, begehrte für sich und ih-

ren zweijährigen Sohn eine Beihilfe zur Erstausstattung ihrer Wohnung. Bisher hatte 

sie in der Wohnung des Kindsvaters leben können, die dieser aber inklusive der ihm 

gehörenden Einrichtung nun für sich und seine neue Freundin beanspruchte. Nach 

langem Suchen fand die Petentin eine Wohnung, die allerdings nicht den Angemes-

senheitskriterien entsprach, da sie 70 € monatlich zu teuer war. Dieses Geld wollte 

die Petentin selbst aufbringen. Aufgrund der unangemessenen Unterkunftskosten 

wollte die Arbeitsgemeinschaft die beantragte Beihilfe zur Erstausstattung nicht ge-

währen, sondern bot der Petentin nur ein Darlehen zum Erwerb der notwendigen Ein-

richtungsgegenstände an. Nachdem aber darauf hingewiesen wurde, dass die Peten-

tin in der Vergangenheit nicht über eigene Möbel verfügte, da sie – bevor sie mit dem 

Kindsvater zusammenzog – bei ihrer Mutter lebte, und dass die Gewährung einer 

Beihilfe zur Erstausstattung der Wohnung nach den gesetzlichen Vorschriften unab-

hängig von der Angemessenheit der Wohnung zu erfolgen hat, bewilligte die Arbeits-

gemeinschaft die Beihilfe.  

 

23.  „Eine Runde weiter“ 

 
Nachdem eine Überprüfung ergeben hatte, dass die Abstände des Schornsteins einer 

Nachbarin zu den Wohnräumen der Petenten hin nicht eingehalten worden waren, hat 

zwar die zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde eine bereits für den Schornstein erteilte 

Baugenehmigung wieder aufgehoben. Allerdings hat die Nachbarin den Schornstein 

zwischenzeitlich verlängert, woraufhin die Petenten den Bürgerbeauftragten neuerlich 

insbesondere wegen Rauch- und Rußbelästigungen um Unterstützung baten. Die 

Ermittlungen dazu dauern noch an.  
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24.  Bearbeitung eines Schwerbehindertenantrags 
 

Der Sohn einer 93 Jahre alten schwerbehinderten Bürgerin begehrte die zügige Be-

arbeitung eines Antrags auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft sowie 

der Gewährung von Parkerleichterungen, da das Gehen seiner Mutter große Mühen 

und Schmerzen bereite. Das Amt für soziale Angelegenheiten stellte bald darauf ei-

nen Grad der Behinderung von 100, die Merkzeichen „G“, „B“, „RF“ und „H“ sowie die 

Voraussetzungen zur Bewilligung von Parkerleichterungen für besondere Gruppen  

Schwerbehinderter in Rheinland-Pfalz fest und entsprach damit diesem Anliegen.  

 

25.  Ärgerlich 
 

Sehr zu ihrem Ärger waren Petenten von der Unteren Wasserbehörde aufgefordert 

worden, eine Mauer, die sie entlang des in ihrer Nachbarschaft befindlichen Baches 

errichtet hatten, um ein Eindringen von Wasser in ihr Eigentum zu verhindern, zu be-

seitigen, obgleich der Ortsbürgermeister ihnen dies ihren Angaben nach seinerzeit 

erlaubt hatte. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Bach zwar auf einem 

gemeindeeigenen Grundstück befindet. Nach den von der Unteren Wasserbehörde 

getroffenen Feststellungen hatten die Petenten das Gewässer aber ausgebaut, ohne 

eine wasserrechtliche Genehmigung zu haben, wobei es aus wasserrechtlicher Sicht  

nicht darauf ankommt, ob der Ortsbürgermeister ihnen dies möglicherweise privat-

rechtlich erlaubt hat. Auch die erforderliche wasserrechtliche Genehmigung konnte im 

Nachhinein nicht erteilt werden.  

 

26.  Missverständnis geklärt 
 

Eine Arbeitslosengeld II-Empfängerin konnte nicht nachvollziehen, dass sie aufgefor-

dert wurde, einen sog. 1-Euro-Job anzunehmen, obwohl der Arbeitsgemeinschaft 

bekannt war, dass sie ihre pflegebedürftigen Eltern versorgt. Bei der Zuweisung des 

1-Euro-Jobs handelte es sich jedoch um ein Angebot zur weiteren Qualifizierung und 

nicht um eine verpflichtende Teilnahme, da das Angebot ohne Rechtsfolgenbeleh-

rung unterbreitet worden war. Der Petentin waren diese Feinheiten offensichtlich nicht 

bekannt; die Problematik konnte aber in einem Gespräch mit ihrem Arbeitsvermittler 

geklärt werden.  
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27.  Kein Antrag – keine Zahlung  
 

Ein Bürger beanstandete im Februar 2009, dass ihm von seiner zuständigen Arbeits-

gemeinschaft seit Juni 2008 keine Leistungen mehr gezahlt wurden, obwohl er nie 

einen schriftlichen Aufhebungsbescheid oder ähnliches erhalten hatte. Er ging davon 

aus, dass ein Hausbesuch von zwei Mitarbeitern der Leistungsabteilung der Grund 

dafür war. Es stellte sich dann aber heraus, dass der Petent und seine Familie im 

April 2008 schriftlich über den Ablauf des Bewilligungsabschnitts zum 31. Mai 2008 

informiert worden waren und bei Bedarf einen neuen Antrag stellen sollten. Dies ge-

schah jedoch nicht. Da keine Leistungen beantragt wurden, konnten auch keine ge-

zahlt werden.  

 

28.  Einhalten des Prüfungsintervalls 

 
Ein Bürger trug vor, dass seine neu installierte Brennwertheizung im Juli 2009 vom 

Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen wurde. Obwohl solche Anlagen nur alle 

zwei Jahre zu überprüfen sind, sollte die Heizung bereits wieder im Jahr 2010 über-

prüft werden, womit der Petent im Hinblick auf die damit verbundenen Kosten nicht 

einverstanden war. Im Zuge der Ermittlungen des Bürgerbeauftragten konnte eine 

Lösung dahingehend gefunden werden, dass diese Überprüfung für den Petenten 

kostenfrei erfolgt, um in das Prüfungsintervall zu kommen.  

 

29.  Unklarheiten beseitigt 
 

Ein Empfänger von Arbeitslosengeld II begehrte die Bearbeitung seines Fortzah-

lungsantrags, nachdem er für den laufenden Monat kein Geld mehr erhalten hatte. 

Die von der Arbeitsgemeinschaft kurz vor Beginn des neuen Bewilligungszeitraums 

noch angeforderten Unterlagen hatte er nach eigener Aussage abgegeben, jedoch 

dann trotz mehrfacher telefonischer Nachfragen nichts mehr gehört. Die Arbeitsge-

meinschaft erklärte, dass sie davon ausgegangen ist, dass der Petent noch einer 

Erwerbstätigkeit nachgeht, zumal er auf die Aufforderung, entsprechende Gehalts-

abrechnungen vorzulegen, nicht reagiert hätte. Aufgrund der Eingabe hat die 

Arbeitsgemeinschaft umgehend telefonisch Kontakt mit dem Petenten aufgenommen, 

die offenen Fragen geklärt  und die Leistungen unverzüglich bewilligt und ausgezahlt.  
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30.  Wechsel des Sachbearbeiters im Jugendamt schafft Zufriedenheit 
 

Eine Bürgerin schilderte dem Bürgerbeauftragten Probleme mit einem Sachbearbeiter 

des Jugendamts einer Stadtverwaltung. Im Laufe des Petitionsverfahrens hat die 

Stadtverwaltung ein Gespräch mit der Petentin geführt, im Rahmen dessen ihr ein Sach-

bearbeiterwechsel zugesichert wurde. Nach Angaben der Petentin hat sich die Angele-

genheit damit zu ihrer Zufriedenheit erledigt.  

 

31.  Kein Recht auf erfundenen Straßennamen   
 

Ein Bürger beanstandete mit seiner Eingabe die Änderung eines Straßennamens. 

Der Ortsgemeinderat hatte beschlossen, dem Grundstück des Petenten die Bezeich-

nung „Hauptstraße 34“ zu geben. Der Petent wiederum machte geltend, er wolle den 

Straßennamen „Detzemer Weg“ beibehalten; allerdings hat es nach Auskunft der 

Verbandsgemeindeverwaltung eine solche Straßenbezeichnung nie gegeben, viel-

mehr hatte sie sich der Petent selbst gegeben.  

 

32.  Schenkung statt Beitragszahlung  
 

Ein Bürger wollte keine Ausbaubeiträge bezahlen und machte deshalb den Vor-

schlag, der Stadt das zu Beiträgen veranlagte Grundstück zu schenken und so keine 

Ausbaubeiträge mehr zahlen zu müssen. Der Stadtrat entschied, das Angebot des 

Petenten anzunehmen.    

 

33.  Übernahme der Bewerbungskosten 
 

„Wer übernimmt nun meine Bewerbungskosten?“, fragte sich ein arbeitsloser Bürger, 

nachdem sowohl die Agentur für Arbeit als auch sein Rentenversicherungsträger dies 

jeweils unter Hinweis auf die Zuständigkeit des anderen abgelehnt hatten. Hinter-

grund war, dass nach dem zum 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Gesetz zur Neu-

ausrichtung arbeitsmarktpolitischer Instrumente von der Bundesagentur für Arbeit 

allgemeine Leistungen und besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nur 

erbracht werde dürfen, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. 

Auch wenn davon Leistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durch-

führung von Beratungs- und Vermittlungsgesprächen stehen, ausdrücklich ausge-
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nommen sind, war die Erstattung von Bewerbungskosten durch die Träger der 

Grundsicherung und Agentur für Arbeit meist ohne Prüfung abgelehnt worden. Zur 

Klärung der Angelegenheit erfolgte ein Gespräch zwischen Vertretern der Bundes-

agentur für Arbeit und der Deutschen Rentenversicherung Bund. Um dem betroffenen 

Bürger jedoch weiterzuhelfen, erklärte sich der Rentenversicherungsträger in diesem 

Fall bereit, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht die Bewerbungskosten zu über-

nehmen. 

 

34.  Ein Anwohnerparkplatz konnte zugeteilt werden 

 
Eine Bürgerin begehrte, dass ihr Lebensgefährte seinen Pkw vor ihrem Haus parken 

kann und machte geltend, dass der nächste Parkplatz für ihren Lebensgefährten we-

gen einer Gehbehinderung zu weit entfernt sei. Aufgrund der Eingabe hat die zustän-

dige Stadtverwaltung dem Lebensgefährten der Petentin einen Anwohnerparkplatz 

zugeteilt. 

 

35.  Wo hört die Straße auf? 
 

In einem Fall konnte sich ein Bürger nicht erklären, aus welchen Gründen ein Gehweg zum 

Teil auf seinem Grundstück gebaut wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass die angrenzen-

de Straße einschließlich des Gehwegs ausgebaut wurde. Weiterhin stellte sich heraus, 

dass auch bereits der ursprüngliche Gehweg zum Teil im Privateigentum des Bürgers ge-

standen hatte und dessen Einfriedungsmauer nicht die Grundstücksgrenze darstellt. Dies 

war dem mit der Durchführung des Ausbaus betrauten Bauleiter aber nicht bewusst, wes-

halb er sich beim Ausbau an der Einfriedungsmauer orientiert hatte. Erst die Schlussver-

messung hat die vom Bürger geschilderten Eigentumsverhältnisse zu Tage gebracht.  

 

36.  Schaukasten in der Schule zu Werbezwecken unzulässig 
 

Eine Bürgerin beanstandete mit ihrer Eingabe, dass im Bereich einer Realschule ein 

Schaukasten zu Werbezwecken aufgehängt und damit gegen das Werbeverbot an 

Schulen verstoßen wurde. Im Zuge des Petitionsverfahrens hat die zuständige Kreis-

verwaltung den Schaukasten abgehängt.  
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37.  Geduldsfaden gerissen 
 

Viel Geduld brachte ein Empfänger von Arbeitslosengeld II im Zusammenhang mit 

der Bearbeitung seines Antrags auf Übernahme der Nebenkostenabrechnung sowie 

der Prüfung des Mieterhöhungsverlangens seines Vermieters ab Februar 2009 auf. 

Den Antrag und das Mieterhöhungsverlangen hatte er im Dezember 2008 bei der 

Arbeitsgemeinschaft abgegeben, woraufhin er ein Schreiben erhielt, dass die Prüfung 

erfolgt und er von telefonischen Nachfragen absehen solle. Bis Anfang Juni 2009 

kam er dieser Bitte auch nach, dann dauerte ihm die Bearbeitung jedoch doch zu 

lange. Im Zuge des Petitionsverfahrens teilte die Arbeitsgemeinschaft kurzfristig mit, 

dass dem Anliegen in vollem Umfang entsprochen wird.  

 

38.  Es gibt nicht immer ein „Entweder … oder“ 
 

Ein Petent beanstandete, dass er für das Fällen von zehn Bäumen entlang einer 

Landesstraße Kosten in Höhe von 2.400 € tragen sollte. Die Bäume sollten auf sei-

nen Wunsch hin gefällt werden, damit er eine thermische Solaranlage auf seinem 

Dach installieren kann. Eine solche Anlage war nämlich wegen des Schattenwurfs 

der Bäume nach Angaben des Petenten nicht rentabel. Sehr zur Freude des Bürger-

beauftragten verständigten sich der dafür zuständige Landesbetrieb Mobilität und der 

Petent dahingehend, dass der Petent die Bäume selbst fällt. Der Fall zeigt, dass es 

neben einem „Entweder … oder“ mitunter auch eine einvernehmliche Regelung „da-

zwischen“ gibt. 

 

39.  Übernahme der Unterkunftskosten geklärt 
 

Ein Empfänger von Arbeitslosengeld II beanstandete, dass ihn die zuständige Ar-

beitsgemeinschaft aufforderte, die nicht angemessenen Unterkunftskosten zu senken 

und ansonsten eine Kürzung der Leistungen ankündigte. Er wies darauf hin, dass 

seine Wohnung nur 11 m2 zu groß sei, er in vier Jahren seine Altersrente erhalte und 

bei einem geforderten Umzug auch die Umzugskosten berücksichtigt werden müss-

ten. Unter Abwägung der Gesamtumstände und im Hinblick auf das baldige Erreichen 

des Rentenalters übernimmt die Arbeitsgemeinschaft auch künftig die tatsächlichen 

Unterkunftskosten. 
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40.  Wurden Bauunterlagen bei der Verwaltung verlegt? 
 

Nicht nachvollziehbar war eine Forderung der zuständigen Unteren Bauaufsichtsbe-

hörde, diverse Baupläne eines Hauses neuerlich vorzulegen, obgleich die Petentin 

diese bereits während des Baugenehmigungsverfahrens vor ca. sieben Jahren einge-

reicht hatte. Im Zuge des Petitionsverfahrens erklärte die Untere Bauaufsichtsbehör-

de, auf die Vorlage der verlangten Baupläne dann doch zu verzichten.  

 

41.  Zuzahlung zu stationärem Aufenthalt contra Kinderbetreuung 
 

Ein Bürger beanstandete, dass die Krankenkasse von seiner Ehefrau für zwei statio-

näre Krankenhausaufenthalte im Dezember 2008 und Januar 2009 eine Zuzahlung 

von insgesamt 280 € verlangte. Dabei hatte er sich in dieser Zeit um die Betreuung 

der beiden vier und neun Jahre alten Kinder gekümmert und dies über sein Arbeits-

zeitkonto aufgefangen. Von der Möglichkeit, sich vom Dienst befreien und den Ver-

dienstausfall der Krankenkasse in Rechnung zu stellen, hatte er keinen Gebrauch 

gemacht und fühlte sich deshalb in finanzieller Hinsicht doppelt bestraft. Im Verlauf 

des Petitionsverfahrens erklärte die Krankenkasse, dass sie die Kinderbetreuung des 

Petenten dadurch honoriert, dass sie auf einen Betrag von 160 € für die Behandlung 

im Dezember 2008 verzichtet. Mit dieser Lösung war der Petent einverstanden. 

 

42.  Keine Antwort auf vorgelegte Mietangebote 
 

Eine Empfängerin von Arbeitslosengeld II beanstandete, dass sie bereits 3 x bei der 

Arbeitsgemeinschaft ein Mietangebot eingereicht hatte, um die entsprechende Zusi-

cherung zum Umzug zu erhalten; eine Antwort erfolgte jedoch nicht. Nachforschun-

gen der Arbeitsgemeinschaft ergaben, dass die Petentin die Mietangebote ohne ent-

sprechende Begleitschreiben übersandt hatte und daher nicht ersichtlich war, was sie 

für ein Anliegen verfolgt. Ein Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft nahm daraufhin 

Kontakt mit der Petentin auf, um das Vorgehen für die Zukunft zu klären. 

 

43.  Tarifgerechte Bezahlung für eine Erziehungshelferin  
 

Eine Bürgerin beanstandete den im Rahmen ihrer Tätigkeit als Erziehungshelferin an 

einer Schule vereinbarten Stundenlohn in Höhe von 6,14 €. Insoweit begehrte sie eine 
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tarifgerechte Bezahlung. Im Zuge des Petitionsverfahrens haben Aufsichts- und Dienst-

leistungsdirektion und Petentin auf Veranlassung des Ministeriums für Bildung, Wissen-

schaft, Jugend und Kultur dann außertariflich einen Arbeitsvertrag in Anlehnung an die 

Vergütungsgruppe X BAT mit der Möglichkeit einer Höhergruppierung nach zweijähriger 

Tätigkeit in die Vergütungsgruppe IX b BAT geschlossen, und es erfolgte eine Überlei-

tung in die Entgeltgruppe 2 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder 

(TV-L). Mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrages wurde dem Anliegen der Petentin ent-

sprochen. 

 

44.  Wohngeld auf falsches Konto überwiesen  
 

Eine Bürgerin begehrte mit ihrer Eingabe die Auszahlung des ihr bewilligten Wohn-

gelds. Nach Angaben der Petentin blieben verschiedene Telefonanrufe ihrerseits bei 

der Wohngeldstelle ohne Ergebnis. Im Zuge des Petitionsverfahrens haben die Er-

mittlungen dann ergeben, dass das der Petentin zustehende Wohngeld in Folge 

technischer Schwierigkeiten zunächst auf ein falsches Konto überwiesen wurde. Das 

der Petentin zustehende Wohngeld in Höhe von 574,00 € wurde dann auf deren Kon-

to überwiesen. Der Oberbürgermeister der Stadt hat in diesem Fall ausdrücklich be-

dauert, dass es zu dieser Verzögerung gekommen ist.  

 

45.  Unbürokratische Lösung 

 
Im Rahmen einer Eingabe machte ein Petent geltend, dass er an öffentlichen Sitzun-

gen des Ortsgemeinderats nicht teilnehmen kann, da diese regelmäßig in einer nicht 

behindertengerechten Halle stattfinden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die 

Halle in mehreren Bauabschnitten saniert wird und im Zuge dessen auch ein behin-

dertengerechter Umbau beabsichtigt ist. Solange die Sanierung aber nicht abge-

schlossen ist, bat die Verwaltung in der Mobilität eingeschränkte Personen, sich vorab 

mit dem Ortsbürgermeister in Verbindung zu setzen, der dann eine Teilnahme an 

öffentlichen Sitzungen des Ortsgemeinderats ermöglicht. Damit war der Petent ein-

verstanden.  
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46.  Ganztagsplatz für 2-jährigen Sohn in einem Kindergarten 
 

Ein Elternpaar begehrte für ihren 2-jährigen Sohn einen Ganztagsplatz in einem be-

stimmten Kindergarten. Im Laufe des Petitionsverfahrens konnte dem Anliegen ent-

sprochen werden, nachdem eine andere Familie von einer vorzeitigen Aufnahme ih-

res Kindes in den betreffenden Kindergarten abgesehen hatte.  

 

47.  Private Maifeuer sind nicht traditionell  
 

Ein Petent begehrte mit seiner Eingabe eine Genehmigung für das Abbrennen eines 

sog. Maifeuers, das er ca. seit 23 Jahren mit der Nachbarschaft veranstaltet. Die zu-

ständige Verbandsgemeindeverwaltung lehnte das Begehren des Petenten unter 

Hinweis auf die zahlreichen Beschwerden über Maifeuer ab und wies darauf hin, dass 

zur Reduzierung der stattfindenden Feuer nur noch Maifeuer im Rahmen von 

„Brauchtumsfeuern“ genehmigt werden. Dabei muss es sich um einen „von alters her 

dokumentierten bzw. überlieferten Anlass handeln, der von einem Teil der Bevölke-

rung des jeweiligen Ortes aufgesucht wird“, was bei dem vom Petenten veranstalte-

ten Feuer jedoch nicht der Fall sei.  
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5. Teil: Statistik 
 
 
 
I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten 

im Berichtsjahr zur Bearbeitung vorlagen 
 
 
 
 

1. Neueingänge 5.141 = 100 % 
     
 a) zulässige Eingaben    
            (vgl. III) 3.897 = 75,8 % 
     
 b) unzulässige Eingaben 1.244 = 24,2 % 
              (vgl. IV)    
     
2. unerledigte Eingaben  

aus den Vorjahren 
 

1.568 
  

        insgesamt 6.709   
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Entwicklung der Gesamtzahl der Eingaben 
von 1974 - 2009
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II. Aufgliederung der Neueingänge im Berichtsjahr 

nach Art des Eingangs und nach Personen 
 
 

1. Nach Art des Eingangs 
 
 

a)  schriftliche Eingaben 4.148 = 80,69 % 

b) per E-Mail 209 = 4,07 % 

c) per Internet 4 = 0,08 % 

d) persönliche Eingaben 612 = 11,90 % 

e) telefonische Eingaben 168 = 3,26 % 

 insgesamt 5.141 = 100 % 

 
 
 
2. Nach Personen 
 
        a)      Einzelpersonen 
 

aa) Männer    2.916  56,72 % 
bb) Frauen    1.929  37,52 % 
        
b)      Petentengruppen 296  5,76 % 
 
insgesamt 

 
5.141 

  
100 % 
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III. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres 

aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I 1.a) 
 
 
 

Sachgebiet Zahl der Eingaben 

  absolut in v.H. 

    
2 - Ordnungsverwaltung 793 20,3 

1 - Rechtspflege 708 18,1 

8 -  Landwirtschaft und Umwelt 610 15,7 

5 - Sozialwesen 599 15,4 

3 - Gemeindeverfassungsrecht/ 
kommunales Abgabenrecht 
 

330 8,5 

7 -  Kultur 263 6,7 

9 -  Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 256 6,6 

4 - Tarif-, Beamten- und Sozial- 
versicherungsrecht 

229 5,9 

6 - Wirtschaftsordnung 109 2,8 

 zusammen 3897 100,0 

 unzulässige Eingaben (vgl. I 1.b) 1244  

 unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I 2.) 1568  

 zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 6709  

    
 
 
 
 



 

Zulässige Eingaben der Berichtsjahre 2008 und 2009
aufgegliedert nach Sachgebieten

(Prozentsatz bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben)
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Detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete: 
 
  Eingaben % 
 1 - Rechtspflege    
1.1 Gerichte 61 1,56 
1.2 Staatsanwaltschaften 56 1,44 
1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate 13 0,33 
1.4 Strafvollzug 519 13,32 
1.5 Vollzugslockerungen 24 0,62 
1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug 30 0,77 
1.7 Gnadensachen  5 0,13 
  708 18,17 
 2 – Ordnungsverwaltung    
2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 65 1,67 
2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren 23 0,60 
2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, ÖPNV, Bahn 421 10,80 
2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit 102 2,62 
2.5 Pass- und Meldewesen 19 0,49 
2.6 Personenstandswesen 4 0,10 
2.7 Wahlen und Statistik 10 0,26 
2.8 Brand- u. Katastrophenschutz 5 0,12 
2.9 Bestattungswesen 144 3,69 
  793 20,35 
 
 

3 - Gemeindeverfassungsrecht –  
     Kommunale Abgaben  

  

3.1 Gebühren 33 0,85 
3.2 Beiträge 102 2,62 
3.3 Anschlußkosten 5 0,12 
3.4 Sonstige kommunale Abgaben 146 3,75 
3.5 Grundstücksangelegenheiten 42 1,08 
3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen 1 0,02 
3.7 Gemeindeverfassungsrecht 1 0,02 
  330 8,46 
 4 - Tarif- Beamten- und Sozialversicherungsrecht    
4.1 TV-L und Zusatzversorgung außer Justiz 9 0,23 
4.2 Besoldung, Beihilfen, außer Justiz 27 0,69 
4.3 Anstellungsverhältnis, außer Justiz 35 0,90 
4.4 Versorgung 6 0,15 
4.5 Krankenversicherung 84 2,16 
4.6 Rentenversicherung 59 1,51 
4.7 Unfallversicherung 7 0,18 
4.8 Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung 2 0,05 
  229 5,87 
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  Eingaben %  
 5 - Sozialwesen    
5.1 Sozialhilfe, soziale Hilfen allgemein 337 8,64 
5.2 Landespflegegeld, Blindengeld 1 0,02 
5.3 Wohngeld 18 0,46 
5.4 Bundesausbildungsförderung, Bundeserziehungsgeld, 

Elterngeld 
12 0,30 

5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer 51 1,30 
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich, Entschädigungen 

für Häftlinge aus der ehemaligen DDR, Aussiedlerhilfe 
./. ./. 

5.7 Behindertenrecht 8 0,20 
5.8 Gesundheitswesen 50 1,29 
5.9 Sozialhilfe, Grundsicherung, soziale Hilfen allgemein, 

SGB XII, außer in Justiz und Ausländerangelegenheiten 
122 3,14 

  599 15,37 
 6 – Wirtschaftsordnung    
6.1 Wirtschaftsförderung 2 0,05 
6.2 Wirtschaftsordnung, Gewerbe-, Berufsrecht 12 0,31 
6.3 Fremdenverkehr 1 0,02 
6.4 Wohnungsbauförderung 3 0,08 
6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme 3 0,08 
6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im 

Wohnungswesen 
./. ./. 

6.7 Steuern 88 2,26 
  109 2,80 
 7 – Kultur    
7.1 Schulische Angelegenheiten  93 2,39 
7.2 Weiterbildung 2 0,05 
7.3 Hochschulwesen 23 0,60 
7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung 68 1,74 
7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 1 0,02 
7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge 73 1,87 
7.7 Sport 3 0,08 
  263 6,75 
 8 – Landwirtschaft und Umwelt    
8.1 Landwirtschaft und Weinbau 7 0,18 
8.2 Jagd, Forst, Fischerei 216 5,54 
8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz 100 2,57 
8.4 Katasterwesen 18 0,46 
8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser 13 0,33 
8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung 47 1,21 
8.7 Gewerbeaufsicht 3 0,08 
8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger 186 4,77 
8.9 Abfallwirtschaft 20 0,51 
  610 15,65 
 9 - Bauordnungs- und Bauplanungsrecht    
9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 33 0,85 
9.2 Baugenehmigungsverfahren 104 2,67 
9.3 Abrißverfügungen 11 0,28 
9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 4 0,10 
9.5 Umlegungsverfahren 12 0,31 
9.6 Straßenbauplanung 80 2,06 
9.7 Grunderwerb für Straßenbau ./. ./. 
9.8 Straßenunterhaltung 12 0,31 
  256 6,58 
 Gesamt 3897 100,00 
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres  
 (Eingaben, bei denen von vornherein eine  
 Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I 1b) 
 
                  Zahl der Eingaben 
             absolut                     in v.H. 
 
 
 

1. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder rechtliche 
Einwirkungsmöglichkeit einer Landesbehörde nicht 
gegeben ist 

 
1007 

 
80,9 

 
 

   

2. Eingaben, deren Behandlung einen Eingriff in ein 
schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten 
würde 

 
66 

 
5,3 

    
    
3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig  ab-

geschlossenes gerichtliches Verfahren  handelt und das 
Vorbringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder 
eine Abänderung der getroffenen richterlichen Ent-
scheidung bezweckt 

 
31 

 
2,5 

    
    
4. 
 
 
 

Eingaben, die ein konkretes Anliegen oder einen 
erkennbaren Sinnzusammenhang nicht enthalten 
 

 
49 

 
4,0 

5. Eingabe, die kein neues Sachvorbringen gegenüber 
einer bereits beschiedenen Eingabe enthält 

6 0,5 

  
 

  

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche Streitig-
keiten zwischen Privatpersonen handelt 

73 5,9 

    
    
7. Eingaben, bei denen es sich um eine Angelegenheit 

handelt, die Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahrens ist 

3 0,2 

    
    
8. Sonstiges 9 0,7 
    
 
 

 
insgesamt 

1244 100 % 
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr  
 abschließend bearbeitet wurden 
 
   

Zahl der Eingaben  
 

 
Zulässige Eingaben   
   
nicht einvernehmlich erledigt 551  
einvernehmlich erledigt 340  
teilweise einvernehmlich erledigt 37  
   
   
   
in sonstiger Weise erledigt 264 * 
von den Petenten zurückgezogen 225 * 
Empfehlung einer gerichtlichen Entscheidung 0  
Auskunft erteilt 1589  
   
erledigte, zulässige Eingaben zusammen 3006  
   
   
   
Unzulässige Eingaben   
   
Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde  

 
507 

 

   
Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung 
die Unzulässigkeit festgestellt wurde 

 
218 

 

   
im Berichtsjahr insgesamt erledigt  
 

3731  

 
 
Der Bürgerbeauftragte hatte bei 489 (*) Eingaben keinen Einfluss auf deren Erledigung. 
Von den verbleibenden 2517 zulässigen Eingaben wurde dem Anliegen 
 
 
vollständig abgeholfen bei  340  13,5 % 
teilweise abgeholfen bei  37  1,5 % 
eine Auskunft erteilt bei  1589  63,1 % 
Somit konnte bei      
geholfen bzw. weitergeholfen werden.  1966  78,1 % 
 
 
 
VI. An die Landesregierung wurden überwiesen  
 

zur Berücksichtigung  0 
zur Erwägung  2 
zur Kenntnisnahme  0 
als Material  0 
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Verwaltungsbezirk
insgesamt schriftlich persönlich 2009 2008

Kreisfreie Städte
Frankenthal 43 43 0 9,15 10,6

Kaiserslautern 87 75 12 8,92 8,1

Koblenz 109 93 16 10,25 11,6

Landau 15 14 1 7,31 13,5

Ludwigshafen 55 43 12 6,74 8,7

Mainz 305 219 86 15,43 11,7

Neustadt an der Weinstraße 39 35 4 7,27 5

Pirmasens 22 17 5 5,32 9,1

Speyer 31 30 1 6,21 4,9

Trier 76 68 8 7,26 9,9

Worms 35 33 2 4,26 5,1

Zweibrücken 20 20 0 5,79 10,7

Landkreise
Ahrweiler 85 75 10 6,61 7,9

Altenkirchen 88 60 28 6,58 9,3

Alzey-Worms 269 263 6 21,48 9,2

Bad Dürkheim 346 310 36 25,9 16,7

Bad Kreuznach 356 324 32 22,72 11,6

Bernkastel-Wittlich 404 370 34 35,92 12

Birkenfeld 78 75 3 9,15 11,1

Eifelkreis Bitburg-Prüm 93 70 23 9,81 12,4

Cochem-Zell 47 30 17 7,29 18,2

Vulkaneifel Daun 153 140 13 24,59 10,5

Donnersbergkreis 65 59 6 8,4 10,7

Germersheim 108 108 0 8,59 10,7

Kaiserslautern 87 79 8 8,11 8,3

Kusel 71 56 15 9,59 15,5

Rhein-Pfalz-Kreis 90 77 13 6,03 7,8

Mainz-Bingen 161 140 21 7,99 39,9

Mayen-Koblenz 193 180 13 9,1 8,4

Neuwied 184 169 15 10,08 6,7

Rhein-Hunsrück-Kreis 117 109 8 11,29 11,1

Rhein-Lahn-Kreis 180 174 6 14,34 11,6

Südliche Weinstraße 57 47 10 5,2 6,6

Südwestpfalz 87 64 23 8,65 9,8

Trier-Saarburg 99 88 11 7,01 8,1

Westerwaldkreis 180 161 19 8,96 9,1

insgesamt 4435 3918 517 11
11,3

aus anderen Bundesländern und Ausland 222 220 2 4,31* 4,0*

aus den Justizvollzugsanstalten 484 386 98 9,41* 10,3*

zusammen 5141 4524 617
*bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben

Anzahl der Eingaben
Eingaben je 10 000 

Einwohner

VII. Herkunft der Eingaben nach dem Wohnsitz der Petenten und Petentinnen in 
den kreisfreien Städten und Landkreisen



21,9 % der Petentinnen und 
Petenten konnte nicht geholfen 
werden.

78,1 % der Petentinnen und 
Petenten wurde geholfen 
bzw. weitergeholfen.

Feststellungen über die Art der Erledigung der vom 
Bürgerbeauftragten zu bearbeitenden zulässigen 

Eingaben in 2009
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